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Health-Claims-Verordnung
Der nachfolgende Beitrag der IT-Recht Kanzlei setzt sich ausführlich mit den wichtigsten
Regelungsbereichen und Inhalten der Verordnung 1924/2006 ("Health-Claims-Verordnung"
oder auch "HCVO") auseinander. Zudem wird mit laufendem Aktualitätsbezug die
gerichtliche Spruchpraxis der letzten Jahre umfassend dargestellt und  gewährt so eine
Übersicht über typische Fehlerbeispiele und relevante Abmahngründe. Wie dürfen
Lebensmittel nach Inkrafttreten der ersten Liste zulässiger gesundheitsbezogener Angaben
zum 14.12.2012 noch beworben werden? Wo ist diese Liste einsehbar? Was gilt für
nährwert- oder krankheitsbezogene Angaben? Welche speziellen Werbeverbote und
Kennzeichnungspflichten sind zu beachten?Wir informieren Sie gerne!
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Allgemeine Fragen zur Health-Claims-Verordnung

Frage: Was bedeutet der englische Begriff "Health-Claim"?

Darunter wird nach wörtlicher Übersetzung die gesundheitsbezogene Angabe (nähere
Begriffserläuterung hierzu s.u. Thema "Begriffsbestimmungen") verstanden. Allerdings ist
die Bezeichnung als "Health-Claims-Verordnung" insoweit missverständlich, als impliziert
wird, dass die einschlägigen Vorschriften Zulässigkeitsvoraussetzungen ausschließlich für
derlei gesundheitsbezogene Angaben aufstellen. Dem ist jedoch nicht so. Vielmehr umfasst
der Regelungsbereich der HCVO auch nährwertbezogene Angaben (s. ebenfalls unten bei
den Definitionen) und legt die Mindestanforderungen für deren rechtmäßigen Einsatz fest.

Frage: Betrifft die Health-Claims-Verordnung überhaupt deutsche
Online-Händler?

Natürlich, sie geht jeden an, der Lebensmittel (dazu gehören auch
Nahrungsergänzungsmittel) innerhalb der EU in Verkehr bringt, kennzeichnet  oder bewirbt.

Frage: Warum kursieren im Internet verschiedene Versionen der
Health-Claims-Verordnung?

Weil die ursprünglich aus dem Jahr 2006 stammende Verordnung mittlerweile mehrfach
geändert (und übrigens auch berichtigt) worden ist.

Geändert wurde die ursprüngliche Fassung durch

» die Verordnung (EG) Nr. 107/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.
Januar 2008
(http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/ExterneLinks/01_Lebensmittel/Rechtsgrundlagen/02
_eu/vo_107_2008.pdf?__blob=publicationFile&v=2).

» die Verordnung (EG) Nr. 109/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.
Januar 2008
(http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/ExterneLinks/01_Lebensmittel/Rechtsgrundlagen/02
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_eu/vo_109_2008.pdf?__blob=publicationFile&v=2).

» die Verordnung (EU) Nr. 116/2010 der Kommission vom 9. Februar 2010
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0016:0018:DE:PD
F).

Die jeweils aktuellste Version der Health-Claims-Verordnung kann hier bezogen werden.

Frage: Warum gibt es die Health-Claims Verordnung?

Hierzu führt das Bundesinstitut für Risikobewertung (vgl. FAQ vom 25.05.2007 ) aus:

"Bisher gab es in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterschiedliche Regelungen zur
Verwendung von Health Claims. Mit der neuen Verordnung sollen sie vereinheitlicht werden. Durch
die Positivliste der EU werden in allen Mitgliedstaaten die gleichen Standards gelten.
Lebensmittelhersteller dürfen künftig EU-weit nur nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben
machen, die wissenschaftlich abgesichert sind. Nur so werden Verbraucher nicht in die Irre geführt
und können eigenverantwortliche Entscheidungen für eine gesunde und ausgewogene Ernährung
treffen."

Die Health-Claims-Verordnung verfolgt dabei zwei Ziele (Quelle: IHK Schleswig Holstein):

» Zum einen soll ein hohes Schutzniveau für den Verbraucher gewährleistet werden, was
heißen soll, dass in Zukunft »Gesundheitsversprechen« nur noch dann zulässig sind,
wenn sie auch eingehalten werden.

» Zum anderen soll eine europaweit einheitliche Regelung den freien Warenverkehr
gewährleisten, indem gleiche Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden. Damit stellt
die Verordnung umgekehrt aber auch Rechtssicherheit für die Unternehmen her.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924:DE:NOT
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Frage: Was regelt die Health-Claims-Verordnung?

Sie regelt (als erste EU-Verordnung überhaupt) die zulässige Verwendung von nährwert-
und gesundheits- aber auch krankheitsbezogenen Angaben bei Lebensmitteln, die als
solche an den Endverbraucher abgegeben werden. In Anlehnung an ein hohes
Verbraucherschutzniveau dürfen derartige Angaben ausschließlich dann gemacht werden,
wenn sie den verschiedenen Zulässigkeitsanforderungen der Verordnung genügen.

Neben allgemeinen Bedingungen in Art. 3 bis Art. 7, die zur Vermeidung von Irreführungen
bestimmte Vorgaben für die Deutlichkeit, den Aussagegehalt und die wissenschaftliche
Belegbarkeit der Angaben sowie die Zusammensetzung des Lebensmittels aufstellen, sind
insbesondere die spezifischen Voraussetzungen für nährwertbezogene (Art. 8) und
gesundheitsbezogene Angaben (Art. 10) zu beachten. Daneben gelten Spezialregelungen
für krankheitsbezogene Aussagen und solche, die auf neuen (nach dem Verordnungserlass
gewonnenen) wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.

Frage: Was hat es mit den Listen zulässiger Angaben auf sich?

Nach der HCVO ist neben den allgemeinen Verwendungsbedingungen der Einsatz von
jeglichen Angaben mit Nährwert-, Gesundheits- oder Krankheitsbezug nur dann zulässig,
wenn die spezifische Aussage  für eine bestimmte Substanz von der Kommission explizit
genehmigt wurde. Diese legislative Vorgabe soll zum einen die Kontrolle der verwendeten
Aussagen vereinfachen und zum anderen verhindern, dass Unternehmen mit immer neuen
Angaben ein intransparentes weites Feld an Health Claims schaffen, welches das Risiko
des willkürlichen Einsatzes und der Verbraucherirreführung in sich birgt. Insofern geht der
europäische Gesetzgeber hierbei von der grundsätzlichen Unzulässigkeit von Health
Claims aus und gestattet diese nur bei vorangegangener inhaltlicher Überprüfung und einer
anschließenden Aufnahme in Zulassungslisten. Nur Angaben aus diesen Listen sind
zulässig, wobei  stets der konkret vorgegebene Wortlaut übernommen werden muss.
Allerdings steht es Unternehmen frei, die Zulassung weiterer Angaben durch ein
behördliches Verfahren zu beantragen.

Dabei weisen die Listen nicht nur die konkret zu verwendende Angabe aus, sondern
postulieren auch die lebensmittelspezifischen Anwendungsvoraussetzungen. 
Je nach Art der Angabe gehen die zulässigen Aussagen aus unterschiedlichen Listen
hervor, die teilweise in separaten Rechtsakten verabschiedet wurden.
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a) nährwertbezogene Angaben

Nährwertbezogene Angaben sind nach Art. 8 nur zulässig, wenn sie je nach ihrem
Aussagegehalt den dafür vorgesehenen Kriterien im verordnungseigenen Anhang
entsprechen. Entspricht das in Bezug genommene Lebensmittel den materiellen
Anforderungen nicht, ist die Angabe unzulässig.

b) gesundheitsbezogene Angaben

Nach Art. 10 Abs. 1 dürfen - mit einer Ausnahme in Art. 13 - gesundheitsbezogene
Angaben nur gemacht werden, sofern sie von der Kommission in einer eigens erstellten
Liste zugelassen worden. Dabei sollten die Aussagen stets den in der Liste aufgeführten
Wortlaut ausweisen, sind aber wohl auch noch zulässig, wenn sie sinngemäß mit dem
normierten Wortlaut bedeutungsgleich sind (Erwgr. 9 HCVO) . Grenze ist das
Irreführungsverbot. Die Normierung der zugelassenen Angaben in einer vorgegebenen
Aufstellung sollte unter Einführung von EU-weiten Maximen zum einen die Willkür im
Umgang mit gesundheits- und nährwertbezogenen Angaben verhindern und zum anderen
der unwirtschaftlichen prozessualen Einzelfallkontrolle von verwendeten Aussagen
vorbeugen. Gleichzeitig soll insofern gewährleistet sein, dass die Aussagen keine
täuschungsrelevanten Über- oder Untertreibungen enthalten.

Die Liste der zugelassenen Angaben wurde mit der EU-Verordnung Nr. 432/2012 
verabschiedet und ordnet in alphabetischer Reihenfolge jedem Nährstoff, jeder Substanz
und jedem Lebensmittel eine (oder mehrere) zugelassene Angabe(n) zu.

Hierbei nimmt die Liste ausschließlich Bezug auf Angaben, welche die physiologische
Funktion eines Nährstoffs oder einer Substanz beschreiben, z.B. "Calcium wird für die
Erhaltung normaler Knochen benötigt."

c) krankheitsbezogene Angaben (risk reduction claims)

Daneben schreibt die HCVO in Art. 14 aber auch die Zulässigkeitsbedingungen von
krankheitsbezogenen Angaben vor, also solchen Aussagen, die einen bestimmten Stoff mit
der Reduzierung eines Krankheitsrisikos oder der Vorbeugung einer körperlichen
Dysfunktion in Verbindung bringen (sog. Risk Reduction Claims). Derlei Angaben sind nach
Art. 14 unter anderem nur dann erlaubt, wenn sie nach einem behördlichen
Zulassungsverfahren auf Antrag gemäß den Art. 15-18 HCVO genehmigt wurden.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1228&from=DE
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Genehmigt wurde für Calcium z.B. die Angabe

"Calcium trägt dazu bei, den Verlust an Knochenmineralstoffen bei postmenopausalen
Frauen zu verringern. Eine geringe Knochenmineraldichte ist ein Risikofaktor für durch
Osteoporose bedingte Knochenbrüche."

Eine Aufführung der zugelassenen krankheitsbezogenen Angaben, die auch das jeweilige
beantragende Unternehmen ausweist, geht hervor aus:

» der EU-Verordnung Nr. 1226/2014
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1226&from=DE)

» der EU-Verordnung Nr. 1228/2014
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1228&from=DE)

d) Angaben, die auf neuen wissenschaftlichen Daten beruhen  oder einen
Antrag auf die Bewahrung geschützter Daten enthalten, Art. 13 Abs. 5

Weil die Liste der von der Kommission zugelassenen nährwert- und gesundheitsbezogenen
Angaben nicht abschließend sein, sondern vielmehr auf neue medizinische Erkenntnisse
und auch auf aktuelle wissenschaftliche geschützte Daten reagieren können soll, ist in Art.
13 Abs. 5 die Möglichkeit für Unternehmen vorgesehen, die Zulassung weiterer Health
Claims nach dem Verfahren der Art. 15-18 zu beantragen und diese bei Genehmigung zu
verwenden.

Eine Auflistung der in diesem Wege bereits zugelassenen Angaben für bestimmte
Lebensmittel ist mit der EU-Verordnung Nr. 1229/2014 verabschiedet worden.

Frage: Wer trägt die Beweislast für die Zulässigkeit einer
gesundheitsbezogenen Angabe?

Die Beweislast für die Zulässigkeit trägt immer der Verwender.

Hierzu führte der BGH (Urteil v. 17.01.2013 - Az. I ZR 5/12 - Vitalpilze) aus:

"Der Verwender einer gesundheitsbezogenen Angabe gem. Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 VO (EG) 1924/2006
ist in einem Prozess über ihre Zulässigkeit nicht erst dann gehalten, ihre Richtigkeit zu belegen,
wenn der Kläger diese substantiiert in Frage stellt, da der Unionsgesetzgeber die Verwendung

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1229&from=DE
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nährwert- und gesundheitsbezogener Angaben in der VO (EG) 1924/2006 einem grundsätzlichen
Verbot unterworfen hat. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zulässigkeit von auf spezifische
Vorteile bezogenen gesundheitsbezogenen Angaben, die in der insoweit zentralen Bestimmung des
Artikel 10 Abs. 1 der Verordnung genannt sind, muss deshalb vom Verwender dargelegt und im
Streitfall auch bewiesen werden."

Frage: Wann ist die Health-Claims-Verordnung in Kraft getreten?

Die Verordnung ist seit dem 19.01.2007 in Kraft und gilt seit dem 01.07.2007 als unmittelbar
anwendbares Recht.
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Anwendungsbereich der Health-Claims-Verordnung

Frage: In welchen Fällen findet die Health-Claims-Verordnung
überhaupt Anwendung?

Die EU-Verordnung Nr. 1924/2006 ("Health-Claims-Verordnung") findet Anwendung

» gemäß Artikel 1 Absatz 2 bei nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, die in
kommerziellen Mitteilungen bei der Kennzeichnung und Aufmachung von oder bei der
Werbung für Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel gemacht werden, die als solche
an den Endverbraucher abgegeben werden sollen; hierzu gehören auch Lebensmittel, die
unverpackt oder in Großgebinden in Verkehr gebracht werden. Der 4. Erwägungsgrund
der Verordnung erläutert dazu, dass auch Angaben in kommerziellen Mitteilungen, u. a.
auch in allgemeinen oder produktübergreifenden Werbeaussagen über Lebensmittel und
in Werbekampagnen wie solchen, die ganz oder teilweise von Behörden gefördert
werden, der Verordnung unterfallen.

» gemäß Artikel 1 Absatz 2 bei Lebensmitteln, die für Restaurants, Krankenhäuser,
Schulen, Kantinen und ähnliche Einrichtung zur Gemeinschaftsverpflegung bestimmt sind.

» gemäß Artikel 1 Abs. 3 bei Handelsmarken, sonstigen Markennamen und
Fantasiebezeichnung, die als nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe ausgelegt
werden können. Auch in Marken oder Namen enthaltene Botschaften haben sich somit an
den Zulässigkeitskriterien der Verordnung zu messen, sind also insbesondere dem
Irreführungsverbot und den weiteren allgemeinen Zulässigkeitsbedingungen der Art. 5-7
unterworfen Steht der Aussagegehalt der Marke oder Bezeichnung mit den
Bestimmungen im Einklang, ist er also nicht irreführend oder läuft mit Blick auf die in
Bezug genommenen Lebensmittel keiner allgemeinen Verwendungsbedingung zuwider, 
darf die Marke oder Bezeichnung ohne ein behördliches Zulassungsverfahren nach Art.
15-18 HCVO verwendet werden, sofern  im gleichen Zuge ergänzend eine konkrete
nährwert- oder gesundheitsbezogene Anwendung aus den Listen verwendet wird
(Kopplungsansatz). Auch hier drohen aber "Nährwertprofile": Werden die Vorgaben zum
Zucker-, Salz- oder Fettgehalt nicht erfüllt und können die Produkte nicht entsprechend
verändert werden, darf nach Ablauf einer Übergangsfrist von 15 Jahren die Marke mit
"gesundheitswerbendem" Inhalt nicht mehr verwendet werden (Quelle hierzu: FAQ des
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde, e.V.
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(http://www.bll.de/themen/health-claims/fragen-und-antworten-zur-eu-claims-verordnung))

» bei der Bewerbung ganzer Lebensmittelgruppen (vgl. hierzu Urteil des LG Berlin vom
10.05.2011, Az. 16 O 259/10).

Frage: In welchen Fällen ist die Health-Claims-Verordnung nur
eingeschränkt anwendbar?

Die Verordnung findet nur eingeschränkt Anwendung

» auf vorverpackte Lebensmitteln (einschließlich Frischprodukten wie Obst, Gemüse oder
Brot), die dem Endverbraucher oder Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung zum
Kauf angeboten werden, und auf Lebensmittel, die entweder an der Verkaufsstelle auf
Wunsch des Käufers verpackt oder zum sofortigen Verkauf fertig verpackt werden (in dem
Fall gelten Artikel 7 und Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung nicht -
eine Nährwertkennzeichnung wäre dementsprechend nicht verpflichtend).

» auf Handelsmarken, Markennamen oder Phantasiebezeichnungen, die in der
Kennzeichnung, Aufmachung oder Werbung für ein Lebensmittel verwendet werden und
als nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe aufgefasst werden können (Art. 1 Abs.
3).

Frage: In welchen Fällen findet die Health-Claims-Verordnung
überhaupt keine Anwendung?

Die Verordnung findet keine Anwendung

» bei nicht gesundheits- oder nährwertbezogenen Angaben (s. dafür die
Begriffsbestimmungen unter C.)

» bei nichtkommerziellen Mitteilungen, wie sie z.B. in Ernährungsrichtlinien oder
-empfehlungen von staatlichen Gesundheitsbehörden und -stellen oder in
nichtkommerziellen Mitteilungen und Informationen in der Presse und in
wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu finden sind.

» bei nährwertbezogenen Angaben mit negativen Aussagen (also auf negative
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Eigenschaften bezugnehmend)

» bei Angaben, die nach dem Gemeinschaftsrecht oder den nationalen Vorschriften
obligatorisch sind Dementsprechend gilt die Health-Claims-Verordnung etwa auch nicht
bei gesetzlichen Kennzeichnungsvorgaben, wie etwa den Vorgaben gemäß der
deutschen Lebensmittelkennzeichnungsverordnung. Dasselbe gilt bei diätetischen
Lebensmitteln, die gemäß der Diätenverordnung nur in den Verkehr gebracht werden
dürfen, wenn sie etwa auf den Verpackungen bestimmte krankheitsbezogene Hinweise
enthalten.

» bei Kosmetika, Futtermitteln, Arzneimitteln und etwa Medizinprodukten. (Grund: Die
Verordnung greift ausschließlich bei Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln)
Achtung: hier können aber die Verbote der EU-KosmetikVO, des LFGB,  MPG oder AMG
einschlägig sein.

Frage: Was ist bei gesundheitsbezogener Werbung vorrangig zu
prüfen, die Health-Claims-Verordnung oder § 11 LFBG?

Bis zu seiner Änderung zum 13.12.2014, die durch das Inkrafttreten der vorrangigen
europäischen Lebensmittelinformationsverordnung bedingt wurde, war das Verhältnis des
§11 LFGB zur HCVO umstritten. Dieser enthielt nämlich ebenso wie die Vorschriften der
Health-Claims-Verordnung Zulässigkeitsanforderungen für die Werbung mit
gesundheitsbezogenen Angaben und verbat - ebenso wie die HCVO - in Abs. 1 Nr. 2 vor
allem die Behauptung von nicht wissenschaftlich nachgewiesenen Wirkungen (vgl. Art. 5
Abs. 1 lit. a, 6 HCVO) Während das OLG Stuttgart (Urteil vom 02.03.2011 -  Az. U 61/10)
von einer generellen Subsidiarität des §11 LFGB im Anwendungsbereich der HCVO (also
bei der Werbung für an Verbraucher abzugebende Lebensmittel mit gesundheitsbezogenen
Angaben) ausging, sprachen sich andere Gerichte für einen etwaigen Vorrang der HCVO,
allenfalls aber für eine parallele Anwendbarkeit der Vorschriften aus (OLG Hamburg, Urteil
vom 21.06.2012 - Az. 3 U 97/11;  OLG Hamm, Urteil vom 13.12.2011- Az. 4 U 92/11)

Nunmehr ist der §11 LFGB vollständig geändert worden und verweist in seinen
Bestimmungen zum Täuschungsschutz ausschließlich deklaratorisch auf die
Lebensmittelinformationsverordnung. Verbote für gesundheitsbezogene Angaben wurden
aus dem Gesetzeswortlaut entfernt, sodass nach eindeutiger Wertung des Gesetzgebers
der HCVO uneingeschränkte Geltung ohne die Notwendigkeit von nationalen
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Parallelbestimmungen beigemessen wurde.

Ein Konfliktpotenzial zwischen der HCVO und dem §11 LFGB besteht  nicht mehr.

Allenfalls zu bemerken ist, dass §11 Abs. 3 LFGB klarstellt, dass für nach Art. 14 HCVO
zugelassene krankheitsbezogene Angaben der Verbotstatbestand des Art. 7 Abs. 3 LMIV
nicht greift.

Frage: Was ist bei krankheitsbezogener Werbung vorrangig zu
prüfen, die Health-Claims-Verordnung oder § 12 LFBG?

Bis Mitte 2014 bestand ein Spannungsverhältnis zwischen den spezifischen Regeln der
HCVO über die Zulässigkeit von krankheitsbezogenen Angaben und dem §12 Abs. 1 Nr. 1
LFGB, der derlei Aussagen ebenfalls nur unter bestimmten Voraussetzungen gestattete.
Unter Berufung darauf, dass der einschlägige Absatz des §12 LFGB ebenfalls auf
EU-Recht, nämlich dem Art. 2 Abs. 1 lit. b. der RL 2000/13/EG beruhte, ging das OLG
Hamburg hier mangels eines Hierarchieverhältnisses von einer parallelen Anwendbarkeit
der Vorschriften aus. (Urteil vom 14.06.2012 - Az. 3 U 5/11).

Zum 13.06.2014 wurde der §12 LFGB unter Anerkennung der besonderen
Voraussetzungen  des Art. 14 HCVO, der krankheitsbezogene Angaben zwar grundsätzlich
verbietet, aber die Möglichkeit einer Zulassung auf Antrag vorsieht, vollständig aufgehoben.
Seitdem ist eine Normenkonkurrenz nicht mehr vorhanden.

Frage: In welchem Verhältnis steht die HCVO zur
Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV)?

Während die HCVO die Zulässigkeit von nährwert-, gesundheits- und krankheitsbezogenen
Angaben, die meist zur absatzfördernden Bewerbung auf freiwilliger Basis eingesetzt
werden,  reguliert und unter strenge Voraussetzungen aufstellt, schreibt die LMIV
verpflichtende Angaben für die Kennzeichnung von Lebensmitteln vor, die zwingend zu
beachten sind. Insofern verbietet die HCVO - vorbehaltlich einer Gestattung nach den
spezifischen Vorschriften - grundsätzlich den Einsatz von werbenden Angaben mit
Gesundheits- oder Nährwertbezug, während die LMIV die Anführung bestimmter
Pflichtinformationen gebietet.

Für die Pflichtinformationen nach der LMIV entfaltet die HCVO keine Wirkung, vgl. Art. 2



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

16 /106

Abs. 2 Nr. 1 HCVO.

Dennoch kann es zu Überschneidungen im Bereich des Art. 7 Abs. 1 lit. b und Art. 7 Abs. 3
LMIV mit den Bestimmungen der HCVO kommen.

Nach Art. 7 Abs. 1 lit. b LMIV dürfen verwendete Informationen dem Lebensmittel keine
Eigenschaften oder Wirkungen zuschreiben, die es nicht besitzt. Beschriebene
Eigenschaften oder Wirkungen sind regelmäßig gesundheits- oder nährwertbezogen,
sodass ein Spannungsverhältnis zur HCVO entsteht. Weil insofern jedoch die HCVO die
Zulässigkeit von derlei Angaben an die jeweiligen Nährstoffe und im Lebensmittel
verwendeten Substanzen und nicht an das Lebensmittel als solches knüpft, ist sie
spezifischer. Zudem sind  die zugelassenen Angaben weitgehend abschließend in den
verordnungsbegleitenden Listen festlegt, sodass von einer vorrangigen Anwendbarkeit der
HCVO auszugehen ist. Dies gilt aber nur insoweit, als tatsächliche gesundheits- oder
nährwertbezogene Angaben vorliegen (anderenfalls ist die HCVO nicht anwendbar) und als
Angaben gemacht werden, die nicht von der LMIV hinsichtlich der Zielsetzung verbindlich
vorgeschrieben werden (Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 HCVO).

Art. 7 Abs. 3 LMIV verbietet Lebensmittelinformationen, die dem Lebensmittel
Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit
zuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften entstehen lassen. Gleiches ergeht aus
Art. 14 HCVO, der aber derartige Angaben ausnahmsweise nach einer behördlichen
Genehmigung zulässt. Das generelle Verbot der LMIV steht einem Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt aus der HCVO gegenüber.

Richtigerweise ist Art. 7 Abs. 3 LMIV dann, wenn eine krankheitsbezogene Angabe nach
der HCVO zugelassen wurde, nicht anwendbar. Anderenfalls unterliefe das absolute Verbot
der LMIV die Sonderregelung des Art. 14 HCVO. Ebendies ergibt sich deklaratorisch auch
aus dem abgeänderten §11 Abs. 3 LFGB.
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Begriffsbestimmungen

Definition: "Angabe"

Eine "Angabe" im Sinne der Verordnung ist jede Aussage oder Darstellung, die nach dem
Gemeinschaftsrecht oder den nationalen Vorschriften nicht obligatorisch ist, einschließlich
Darstellungen durch Bilder, grafische Elemente oder Symbole in jeder Form, und mit der
erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein
Lebensmittel (oder ein Nahrunsgergänzungsmittel) besondere Eigenschaften besitzt (vgl.
Artikel 2 Abs. 2 Nr.1 der Verordnung). 
Der Begriff "Angabe" ist damit sehr weit zu fassen, die Schriftlichkeit der Angabe ist nicht
zwingend. Auch Aussagen, die etwa über das Internet, Fernsehen, Rundfunk etc. getätigt
werden, können "Angaben" i.S.d. Verordnung sein.

Maßgeblich für das Vorliegen einer Angabe im Sinne der HCVO ist, dass Aussagen
erfolgen oder Darstellungen gegeben werden, die bei einem normal informierten und
angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher den Eindruck
hervorrufen können, ein Lebensmittel besitze besondere Eigenschaften (vgl. EuGH, Urt. v.
18.7.2013, C-299/12, Tz. 24 - Green - Swan Pharmaceuticals; BGH, Urt. v. 26.2.2014 - Az. 
I ZR 178/12, Tz. 13 - Praebiotik)

Entscheidend ist mithin stets das konkrete Verbraucherverständnis!

Keine Angaben im Sinne der Verordnung sind Aussagen oder Darstellung, die  aus
der Sicht der angesprochenen Verbraucher lediglich auf eine Eigenschaft eines
Lebensmittels hinweisen, die alle Lebensmittel der angesprochenen Gattung
besitzen; in einem solchen Fall fehlt der Aussage oder Darstellung die
Lenkungswirkung, deren Regulierung die Beschränkungen rechtfertigt, die die
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 hinsichtlich der Verwendung nährwert- und
gesundheitsbezogener Angaben vorsieht.

Die Bezeichnung eines Getränks als "Energy und Vodka" sei damit als Angabe über die
Zusammensetzung der Flüssigkeit im Sinne einer Mixtur aus Alkohol und einem
koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk aufzufassen und werde durch die Zutatenliste auf der
Verpackung so konkretisiert, dass ein durchschnittlich informierter Verbraucher
vordergründig nicht von einer positiven Wirkung auf die Leistungsfähigkeit, sondern von
einer Deklaration über den Inhalt ausgehe. Das Vorliegen einer Angabe im Sinne der
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HCVO sei damit zu verneinen.  (BGH, Urt. v. 9.10.2014 - Az. I ZR 167/12, Tz. 13 -
ENERGY & VODKA)

Hinweis: Nicht erforderlich ist, dass der verantwortliche Lebensmittelunternehmer die
gesundheits- oder nährwertbezogenen Angaben selbst äußert. Unter bestimmten
Voraussetzungen hat er sich so auch gesundheitsbezogene Aussagen Dritter zurechnen zu
lassen. Im Rahmen einer Fernsehsendung mit Zuschauerbeteiligung kann es etwa bereits
genügen, wenn der Werbende es geduldet hat, dass im Rahmen einer reklamehaften
Anpreisung seiner Produkte in dieser Sendung Werbeaussagen von anrufenden
Zuschauern so einbezogen werden, dass bei den zuschauenden Verbrauchern der
Eindruck entsteht, diese Werbeaussagen seien Teil der zu vermittelnden Werbeinformation
(KG MD 2010,154 = juris Rn 48; zuletzt OLG Düsseldorf, Urteil v. 15. Januar 2013 - Az. I-20
U 222/11). Entscheidend für die Zurechnung ist, dass solche zur Werbung geeigneten
Äußerungen Dritter im Rahmen einer Werbung unmittelbar wiedergegeben oder zitiert
werden oder dass bloß auf sie hingewiesen wird, sofern die Äußerungen in einer Weise mit
der Werbung verbunden werden, dass aus der Sicht des Verbrauchers ernsthaft der
Eindruck entstehen kann, das gerade beworbene Mittel könne die vom Dritten
angesprochene Krankheit verhüten.

Definition: "Aufmachung"

Das Unionsrecht enthält eine Definition des Begriffs "Werbung" ( 4 ), nicht aber des Begriffs
"Aufmachung", so dass letzterer Begriff auf der Grundlage der Erläuterungen in Artikel 2
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2000/13/EG sowie in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b
der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 zu verstehen ist (DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS
DER KOMMISSION vom 24. Januar 2013, 2013/63/EU).

Die Aufmachung umfasst somit insbesondere die Form oder das Aussehen dieser
Lebensmittel oder ihrer Verpackung, das verwendete Verpackungsmaterial, die Art und
Weise ihrer Anordnung und den Rahmen ihrer Darbietungen.
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Definition: "Gesundheitsbezogene Angabe"

Ganz entscheidend ist, ob eine Angabe tatsächlich "gesundheitsbezogener Art" ist.
Schließlich unterliegen nur gesundheitsbezogene Angaben einer speziellen
Zulassungspflicht und lösen spezielle Hinweispflichten nach Artikel 10 Abs. 2 HCVO aus.
Nicht gesundheitsbezogene Angaben unterfallen dagegen gar nicht dem
Anwendungsbereich der EU-Verordnung und sind somit grundsätzlich ungeachtet der
speziellen Verwendungsbestimmungen der HCVO zulässig, wenn sie nicht stattdessen
zumindest nährwertbezogen sind.

1. Begriffsbestimmung

Gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Health-Claims-Verordnung bezeichnet der Ausdruck
"gesundheitsbezogene Angabe" jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur
mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen einer
Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und
der Gesundheit andererseits besteht.

Wichtig: nicht erforderlich ist, dass die Angabe schriftlich erfolgt. Auch mündliche
Äußerungen in für den Verbraucher wahrnehmbaren Kommunikationsmedien sind erfasst.

Unter dem Begriff Lebensmittelkategorien lassen sich beispielsweise

» Getreideerzeugnisse,

» Milchprodukte/Milchmischerzeugnisse,

» Convenience-Produkte/Fertigerzeugnisse,

» Fleischfertig-/Wurstwaren,

» Getränke/-pulver/Soft Drinks/Fruchtsaftgetränke und

» Süßigkeiten/

» aber auch Nahrungsergänzungsmittel

fassen.

Die Verordnung nennt als Beispiele gesundheitsbezogener Angaben (vgl. Artikel 14 der
Verordnung), etwa



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

20 /106

» Angaben über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern

» Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos

» Angaben über die Bedeutung eines Nährstoffes (oder einer anderen Substanz) für
Wachstum, Entwicklung und Körperfunktionen

» Angaben über schlank machende oder gewichtskontrollierenden Eigenschaften von
Lebensmitteln

» Angaben zur Verringerung des Hungergefühls oder ein verstärktes Sättigungsgefühl

» Angaben über eine verringerte Energieaufnahme durch den Verzehr von Lebensmitteln

2. Anforderungen an den gesundheitsspezifischen Zusammenhang

Das Vorliegen einer gesundheitsbezogenen Angabe erfordert, dass ein Zusammenhang
zwischen einem Lebensmittel (oder einer Kategorie von Lebensmitteln bzw. einem
spezifischen Lebensmittelbestandteil) und einem Gesundheitseffekt impliziert wird.

Allerdings enthält die Definition des Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCVO keine Aussage darüber, ob es
sich um einen unmittelbaren oder mittelbaren gesundheitlichen Zusammenhang handeln
muss, noch zu dessen Intensität oder Dauer.

Unter diesen Umständen sei der Begriff "Zusammenhang" laut EuGH weit zu verstehen
(Urteil v. 6.09.2012, Rechtssache C-544/10):

a) Der Begriff "gesundheitsbezogene Angabe" darf laut EuGH (Urteil v. 6.09.2012,
Rechtssache C-544/10) nicht nur für einen Zusammenhang gelten, der eine Verbesserung
des Gesundheitszustands dank des Verzehrs eines Lebensmittels impliziert, sondern muss
auch jeden Zusammenhang erfassen, der andeutet, dass für die Gesundheit negative oder
schädliche Auswirkungen, die in anderen Fällen mit einem solchen Verzehr einhergehen
oder sich ihm anschließen, fehlen oder geringer ausfallen, also die bloße Erhaltung eines
guten Gesundheitszustands trotz des genannten, potenziell schädlichen Verzehrs.

b) Zum anderen hat der EuGH festgestellt, dass sich der Begriff "gesundheitsbezogene
Angabe" nicht nur auf die Auswirkungen des punktuellen Verzehrs einer bestimmten Menge
eines Lebensmittels beziehe, die normalerweise nur vorübergehender oder flüchtiger Art
sein können, sondern auch auf die Auswirkungen eines wiederholten, regelmäßigen oder
sogar häufigen Verzehrs eines solchen Lebensmittels, die nicht zwingend nur
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vorübergehend sein müssen. Bei der Entscheidung, ob eine Angabe gesundheitsbezogen
ist, seien "sowohl die vorübergehenden und flüchtigen Auswirkungen als auch die
kumulativen Auswirkungen des wiederholten und längerfristigen Verzehrs eines bestimmten
Lebensmittels auf den körperlichen Zustand zu berücksichtigen".

c) Unter Berufung auf den EuGH, der den gesundheitsspezifischen Zusammenhang mithin
sehr weit auffasst, hat der BGH (Urteil v. 05.12.2012 - Az. I ZR 36/11) festgestellt, dass der
"Begriff 'gesundheitsbezogene Angabe'" "jeden Zusammenhang, der eine Verbesserung
des Gesundheitszustands dank des Verzehrs des Lebensmittels impliziert", erfasst.

3. Beispiele für gesundheitsbezogene Angaben

Beispiele für gesundheitsbezogene Angaben sind hier aufgelistet.

6. Beispiele für nicht-gesundheitsbezogene Angaben

Abzugrenzen sind gesundheitsbezogene Angaben - abgesehen von den ebenfalls der
HCVO unterfallenden Nährwertangaben - von solchen Angaben, die sich lediglich auf die
objektive Beschaffenheit des Produkts beziehen. Hierbei handelt es sich um solche
Angaben, mit denen nicht besondere positive Eigenschaften des betreffenden
Lebensmittels herausgestellt werden sollen, sondern nur objektive Informationen über die
Produktbeschaffenheit oder -eigenschaften vermittelt werden (Meisterernst WRP 2010, 481,
484). Gleiches gilt für werbende Anspielungen auf das subjektive Genussempfinden und für
augenscheinlich wertende Übertreibungen.

Folgende Angaben wurden beispielsweise nicht als gesundheitsbezogen eingestuft:

» "Haribo macht Kinder froh"

» "Red Bull verleiht Flügel"

» "Qualität ist das beste Rezept",

» "Melitta macht Kaffee zum Genuss",

» "Die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt"

» "So wertvoll wie ein kleines Steak"

» "Mach dir Freude auf"

» "Quadratisch, praktisch, gut"

» "Sind sie zu stark, bist Du zu schwach"

http://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/health-claims-verordnung.html?page=3&name=Beispiele-f%C3%BCr-gesundheitsbezogene-Angaben#top
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» "Keiner macht mich mehr an"

(vgl. Pressemitteilung der EU-Kommission vom 01.10.2003 ).

Auch kann von einer gesundheitsbezogenen Angabe regelmäßig nicht ausgegangen
werden, wenn sie sich nur auf das allgemeine Wohlbefinden bezieht (EuGH v.
6.9.2012, C-544/10; BGH GRUR 2011, 246 Rn. 8 - Gurktaler Kräuterlikör)

Insofern ist die Gesundheit bzw. das gesundheitsbezogene Wohlbefinden im Sinne der
HCVO abzugrenzen vom "allgemeinen Wohlbefinden" (BGH, WRP 2011, 344 - Gurktaler
Kräuterlikör). Lediglich auf das allgemeine Wohlbefinden bezogene Werbeaussagen
werden von den Regelungen der HCVO nicht erfasst. Die Frage, ob eine Aussage auf die
Gesundheit oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden abzielt, ist anhand der in
Art. 13 Abs. 1 HCVO und Art 14 HCVO aufgeführten Fallgruppen zu beurteilen (BGH,
WRP 2014, 1184 - Original Bach-Blüten; WRP 2013, 1179 - Vitalpilze; WRP 2011, 344 -
Gurktaler Kräuterlikör).

Die Begriffe "wohltuend" und "bekömmlich" unterfallen somit nicht der HCVO.

Achtung: der für den Anwendungsbereich der HCVO geltende Gesundheitsbegriff
erfasst jedoch auch das seelische Gleichgewicht (BGH, Urt. v. 24.7.2014 - Az. I ZR
221/12 - Original Bach-Blüten

Umstritten war lange,  ob die Bezeichnung "Praebiotik + Probiotik" für Babynahrung eine
gesundheitsbezogene Werbung ist:

» Das OLG Hamburg entschied im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens
(OLG Hamburg, 14.06.2012 - 3 U 5/11,), dass es offen bleiben könne, ob die
Bezeichnung ?Probiotik? bei isolierter Verwendung schon eine gesundheitsbezogene
Angabe darstellt; "jedenfalls (...) in Verbindung mit der Nennung von Bestandteilen der
Muttermilch" sei das der Fall, weil "die der Muttermilch zugesprochene positive Wirkung
auf die Gesundheit zumindest teilweise auch dem angepriesenen Produkt zukommt".

» Das OLG Frankfurt urteilte dagegen im parallelen Hauptsacheverfahren, dass nicht von
einer gesundheitsbezogenen Werbung ausgegangen werden könne. So suggeriere die
Bezeichnung "Praebiotik® + Probiotik®" noch keine gesundheitliche Wirkung, sondern sei
lediglich als eine Beschaffenheits- bzw. Inhaltsstoffangabe im oben genannten Sinn
einzustufen. Die Bezeichnung werde vom angesprochenen Verkehr dahin verstanden,
dass in dem von der Beklagten angebotenen Lebensmittel Probiotika und Präbiotika, also
Bestandteile enthalten sind, die sich als probiotisch und präbiotisch qualifizieren lassen.
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Es handele sich aus der Sicht des Verbrauchers demnach um Oberbegriffe für bestimmte
in Lebensmitteln enthaltene Inhaltsstoffe. Genau in diesem Sinne werde zumindest der
Begriff "Probiotikum" auch im Prüfungsverfahren nach der HCVO verwendet (vgl. die in
Meisterernst/Huber, Health & Nutrition Claims, Artikel 13 Anhang 1 wiedergegebene
Übersicht "Gutachten der EFSA gemäß Art. 13.3 zu Probiotika (inkl. Bakterien, Hefen)").
Für den Begriff "Präbiotikum" könne nichts anderes gelten.

Eine über die Inhaltsstoffangabe hinausgehende Inanspruchnahme bestimmter
gesundheitlicher Wirkungen ergebe sich auch nicht daraus, dass - wie die Klägerin vorträgt
- gerade die Bezeichnung "Praebiotik® + Probiotik®" den Eindruck eines "synergistischen",
d.h. über die bloße Kombination der Inhaltsstoffe hinausgehenden Effekts erwecke. Denn
ein solches Verständnis lege der Verbraucher der Bezeichnung nicht bei; vielmehr vermittle
ihm die Bezeichnung lediglich, dass das Lebensmittel eine Kombination aus präbiotischen
und probiotischen Inhaltsstoffen enthält.

Inzwischen wurde die Frage durch den BGH (BGH, 26.02.2014 - I ZR 178/12) 
abschließend geklärt. Dieser nimmt bei beiden Worten selbst ohne weitere erklärende
Zusätze gesundheitsbezogene Angaben an. Dass die Formulierungen allein auf den Inhalt
des beworbenen Lebensmittels hinweisen, könne nicht angenommen werden. Vielmehr sei
unter Zugrundelegung des maßgeblichen Verkehrsverständnisses davon auszugehen, dass
die Bezeichnungen dahingehend aufgefasst werden, dass das angebotene Lebensmittel
Probiotika und Präbiotika, also Bestandteile enthält, die sich als probiotisch und präbiotisch
qualifizieren lassen. Die Eigenschaften "probiotisch" und "präbiotisch" stellten aber aus
Verbrauchersicht einen Wirkungsbezug zum Gesundheitszustand des Konsumenten her
und implizierten die durch den Verzehr des Lebensmittel gesteigerte Fähigkeit, , die
natürliche Darmfunktion und die Abwehrkräfte zu stimulieren.

Definition: "Kennzeichnung"

Eine Begriffsbestimmung für "Kennzeichnung" (bzw. "Etikettierung") findet sich in Artikel 1
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2000/13/EG sowie in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j der
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) des Europäischen Parlaments und des Rates.

Gemäß dieser Begriffsbestimmung umfasst die "Kennzeichnung" (bzw. "Etikettierung") "alle
Wörter, Angaben, Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen, die sich auf
ein Lebensmittel beziehen und auf Verpackungen, Schriftstücken, Tafeln, Etiketten, Ringen
oder Verschlüssen jeglicher Art angebracht sind und dieses Lebensmittel begleiten oder



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

24 /106

sich auf dieses Lebensmittel beziehen".

Der Unterschied zwischen "Kennzeichnung" und "Werbung" besteht darin, dass sich die
"Kennzeichnung" auf die Abgabe des Lebensmittels an den Endverbraucher bezieht, die
"Werbung" dagegen auf die Förderung des Absatzes von Lebensmitteln durch den
Lebensmittelunternehmer.

Definition: "Krankheitsbezogene Angabe"

Eine Aussage ist krankheitsbezogen, wenn sie dem angesprochenen Verbraucher direkt
oder indirekt suggeriert, das Lebensmittel, für das geworben wird, könne zur Beseitigung,
Linderung oder Verhütung der angesprochenen Krankheit beitragen.

Allgemein wird unter Krankheit jede auch nur geringfügige oder vorübergehende Störung
des gesundheitlichen Wohlbefindens und der normalen Funktion des Körpers verstanden,
in Abgrenzung zu den gewöhnlichen Änderungen oder Schwankungen der
Leistungsfähigkeit des Menschen, die noch keinen Krankheitswert haben (Urteil des OLG
Hamburg v. 31.5.2001, 3 U 13/01, MD 2001, 1243, Tz. 37 m.w.N. - Pflanzliche Östrogene).

Definition: " Krankheitsrisikoreduktionsbezogenen Angabe"

Artikel 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung legt fest, dass eine "Angabe über die Reduzierung
eines Krankheitsrisikos" jede Angabe ist, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar
zum Ausdruck gebracht wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie, eines
Lebensmittels oder eines Lebensmittelbestandteils einen Risikofaktor für die Entwicklung
einer Krankheit beim Menschen deutlich senkt.

#Definition: "Lebensmittel"#
 
Lebensmittel in Sinne der Health-Claims-Verordnung sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die
dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann,
dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von
Menschen aufgenommen werden (Art. 2 Abs. 1 lit. a) HCVO i.V.m. Art. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002).

Die IHK Schleswig Holstein hierzu:

"Zu den Lebensmitteln gehören daher zum Beispiel Getränke, Kaugummi und alle Stoffe, die dem
Lebensmittel bei seiner Herstellung oder Ver- und Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden (z. B.
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Wasser (!) oder Gewürze). Zu diesem sehr weit gefassten Begriff zählt die Verordnung ausdrücklich
aber auch die Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Vitaminpräparate jeglicher Couleur oder
andere Pulver und Beigaben, die einen gesundheitlichen Effekt haben sollen."

Definition: "Nährstoff"

Nährstoff ist ein Protein, ein Kohlenhydrat, ein Fett, einen Ballaststoff, Natrium, eines der im
Anhang der Richtlinie 90/496/EWG aufgeführten Vitamine und Mineralstoffe, sowie jeder
Stoff, der zu einer dieser Kategorien gehört oder Bestandteil eines Stoffes aus einer dieser
Kategorien ist;"

Definition: "Nährwertbezogene Angabe"

Gemäß Art. 2 Nr. 4 HCVO ist eine nährwertbezogene Angabe jede Angabe (s.o.), mit der
erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein
Lebensmittel positive Nährwerteigenschaften besitzt, und zwar aufgrund

a) der Energie (des Brennwerts), die es
	i) liefert,
	ii) in vermindertem oder erhöhtem Maße liefert oder
	iii) nicht liefert, und/oder
b) der Nährstoffe oder anderen Substanzen, die es
	i) enthält,
	ii) in verminderter oder erhöhter Menge enthält oder
	iii) nicht enthält;

Typische Beispiele dafür sind "fettarm", "Omega-3-Fettsäure-Quelle" oder "hoher
Ballaststoffgehalt". Auch die Angabe "light" ist nährwertbezogen.

Sehr anschaulich geht die IHK Schleswig-Holstein auf den Begriff der nährwertbezogenen
Angaben ein:

"Nährwertbezogene Angaben sind solche Angaben, die sich begrifflich auf die Menge bestimmter
einzelner Nährstoffe in einem Lebensmittel beziehen. Wenn zum Beispiel kein Fett enthalten ist,
wäre die entsprechende nährwertbezogene Angabe »ohne Fett«. Ist der Fettgehalt reduziert, lautet
der »Claim« »fettreduziert«."
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1. Nährwert- und gesundheitsbezogene Angabe zugleich

Grundsätzlich ist schon nach eindeutiger Systematik der HCVO stets zwischen
gesundheits- und nährwertbezogenen Angabe zu differenzieren. Das Vorliegen einer
gesundheitsbezogenen Angabe, die gleichzeitig nährwertbezogen ist, wird von der HCVO
also dem Verständnis nach ausgeschlossen. Insofern ist der Begriff der
gesundheitsbezogenen Angabe stets von der nährwertbezogenen abzugrenzen (BGH, Urt. 
v. 12.2.2015 - Az. I ZR 36/11, Tz. 28 - Monsterbacke II)

Zwar hat etwa das LG Hamburg (vgl. Urteil vom 26.03.2010 - Az. 408 O 154/09)
entschieden, dass es sich bei der Angabe "mit probiotischen Kulturen" sowohl um eine
nährwertbezogene als auch eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der
Health-Claims-Verordnung handelt.

Allerdings ist an dieser Einstufung zu zweifeln, weil kein Bezug auf einen bestimmten
Nährstoff, noch auf einen Brennwert ersichtlich ist. Auch dürften die "probiotischen
Kulturen" bei Zugrundelegen eines durchschnittlich informierten Verbrauchermaßstabs nicht
als nährwertspezifische "andere Substanzen" aufgefasst werden. Allgemein bekannt ist,
dass probiotische Kulturen Bakterien sind, die sich in gewisser Weise auf die Darmflora
auswirken. Eine Substanz bezieht sich aber schon rein begrifflich nicht auf lebende
Organismen, sondern kann ausschließlich anorganische Molekularverbindungen umfassen.

Richtigerweise ist bei der Aussage "mit probiotischen Kulturen" nicht von einer nährwert- ,
sondern von einer gesundheitsbezogenen Angabe auszugehen (so auch  der BGH, Urteil v.
26.02.2014 - Az. I ZR 178/12)

2. Müssen sich nährwertbezogene Angaben auf besondere positive
Nährwerteigenschaften beziehen?

Grundsätzlich liegt eine nährwertbezogene Angabe nur vor, wenn  ein Bezug zu
besonderen Eigenschaften ersichtlich wird, die sich gerade auf die physiologische Funktion
eines Nährstoffs beziehen (vgl. schon Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 HCVO, zudem OLG Stuttgart,
Urteil v. 03.02.2011 -  Az. 2 U 61/10)

Sofern Informationen über Eigenschaften eines Lebensmittels sich objektiv nur auf die
Beschaffenheit desselben beziehen oder allgemeine Hinweise auf Charakteristika der
Lebensmittelgattung enthalten, kann regelmäßig nicht von einer relevanten Angabe
ausgegangen werden.
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Bei der in diesem Zusammenhang bei nährwertbezogenen Aussagen im jeweiligen
Einzelfall vorzunehmenden Abgrenzung sind Angaben über spezifische Inhaltsstoffe von
Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten, die eine ernährungsphysiologische Funktion
haben, zwar regelmäßig als Angaben über besondere Eigenschaften im Sinne von Art. 2
Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 anzusehen.

Allerdings sind nach dem Erwägungsgrund 5 der HCVO jedoch allgemeine Bezeichnungen
wie etwa "Digestif" oder "Hustenbonbon" aus dem Anwendungsbereich auszunehmen, die
traditionell zur Angabe einer Eigenschaft einer Kategorie von Lebensmitteln verwendet
werden, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben können.
Dementsprechend stellt eine Aussage oder Darstellung, die dem Verbraucher lediglich
vermittelt, um welche Art von Lebensmittel es sich im konkreten Fall handelt, keine Angabe
im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 dar. (BGH, Urt. v.
9.10.2014, I ZR 167/12. Tz. 13 - ENERGY & VODKA)

Achtung: bejaht wurde eine nährwertbezogene Angabe aber für den Fall, dass eine
Angabe sich nicht auf einzelne, konkret benannte Nährstoffe bezieht, aber immerhin ein
Sammelbegriff für verschiedene, zunächst nicht eindeutig bestimmbare Nährstoffe ist. So
sah das OLG Frankfurt a.M. (Urteil vom 29. Januar 2015 - Az. 6 U 170/14)  einen
relevanten Nährwertbezug für die Bezeichnung "Vitalstoffe".

Zwar möge es an einer nährwertbezogenen Angabe fehlen, wenn auf allgemeine Vorzüge
des Lebensmittels oder einer Lebensmittelkategorie verwiesen wird oder es um
nichtssagende anpreisende Auslobungen geht. Allerdings erwecke der Begriff der
"Vitalstoffe" jedenfalls die Vorstellung, das Mittel enthalte Nährstoffe oder andere
Substanzen, die für die Erhaltung der Vitalität wertvoll seien. Der Hinweis auf etwaig
enthaltene Vitalstoffe sei insofern ebenso geeignet, positive Nährwerteigenschaften zu
suggerieren wie die eine konkrete Benennung von oder Bezugnahme auf einzelne
Nährstoffe.

3. Unter welchen Voraussetzungen ist also eine nährwertbezogene Angabe
gegeben?

Wann und unter welchen Voraussetzungen von einer nährwertbezogenen Angabe
auszugehen ist, wurde jüngst vom BGH (Urteil  v. 12.2.2015 - Az.  I ZR 36/11 - 
Monsterbacke II) unter Bezugnahme auf 3 verschiedene Konstellationen deutlich
dargestellt:

» zum einen sind vor allem solche Angaben als nährwertbezogen anzusehen, die sich
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unmittelbar auf die Energie, die das Lebensmittel liefert, oder die in diesem enthaltenen
Inhaltsstoffe mit ernährungsbezogener Wirkung beziehen (vgl. Art. 8 Abs. 1 HCVO)

» Nährwertbezogen sind darüber hinaus solche Angaben, die (nur) eine Sachinformation in
Bezug auf einen bestimmten Nährstoff vermitteln

» Im Hinblick darauf, dass eine Angabe gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 HCVO auch dann
nährwertbezogen ist, wenn mit ihr suggeriert oder nur mittelbar zum Ausdruck gebracht
wird, ein Lebensmittel besitze besondere positive Nährwerteigenschaften, kann eine
Angabe ferner als nährwertbezogen anzusehen sein, wenn mit ihr bestimmte
Assoziationen des Verbrauchers geweckt werden. Dafür ist aber erforderlich, dass auch
das 	durch die Angabe hervorgerufene Verbraucherverständnis sich auf eine Eigenschaft
bezieht, die der durch das Lebensmittel gelieferten Energie oder einem bestimmten, in
ihm enthaltenen Nährstoff oder einer anderen Substanz geschuldet ist.

Definition: "Nährwertprofil"

Hierzu das Bundesinstitut für Risikobewertung (s. FAQ vom 25.05.2007):

"Nährwertprofile sind Anforderungen an ein Lebensmittel. Danach darf ein bestimmter Gehalt von
Nährstoffen in einem Lebensmittel nicht über- bzw. unterschritten werden, wenn dieses
Lebensmittel eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe tragen soll. Nährwertprofile sollen
verhindern, dass "ungesunde" Lebensmittel mit derartigen Aussagen beworben werden dürfen und
damit den Anschein erwecken, sie hätten einen höheren Nährwert als es tatsächlich der Fall ist.
Nährwertprofile richten sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Zusammenhänge
zwischen Ernährung und Gesundheit und werden von der EU-Kommission festgelegt"

Die EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) erklärt den Begriff wie folgt:
"Die Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel legt fest,
dass Lebensmittel, die nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben tragen, bestimmte
ernährungsphysiologische Anforderungen - sogenannte "Nährwertprofile" - erfüllen müssen. Nur
unter diesen Voraussetzungen dürfen solche Angaben über Lebensmittel gemacht werden.
Derartige Profile dienen dazu, dass Verbraucher, die sich bei der Auswahl einer gesunden
Ernährung an solchen Angaben orientieren und Lebensmittel, die diese Angaben tragen, als
ernährungsphysiologisch oder gesundheitlich vorteilhaft betrachten, in Bezug auf den
Gesamtnährwert dieser Lebensmittel nicht irregeführt werden. Die Europäische Kommission und
die Mitgliedstaaten werden auf der Grundlage der wissenschaftlichen Beratung durch die EFSA ein
System von Nährwertprofilen einführen und Nährwertprofile für Lebensmittel festlegen, die
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben tragen."

http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_naehrwertprofilen_und_health_claims-9142.html
http://www.efsa.europa.eu/de
http://www.efsa.europa.eu/de/faqs/faqnutrition.htm?wtrl=01
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Definition: "Werbung"

Gemäß der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung bedeutet

"?Werbung? jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien
Berufs mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen,
einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zu fördern"

(ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21).

Der Unterschied zwischen "Kennzeichnung" und "Werbung" besteht darin, dass sich die
"Kennzeichnung" auf die Abgabe des Lebensmittels an den Endverbraucher bezieht, die
"Werbung" dagegen auf die Förderung des Absatzes von Lebensmitteln durch den
Lebensmittelunternehmer.
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Beispiele für gesundheitsbezogene Angaben

"Praebiotik® zur Unterstützung einer gesunden Darmflora"

Begründung des OLG Hamburg (Urteil vom 01.03.2012, Az. 3 U 160/10):

"Die Teilangabe "Praebiotik® zur Unterstützung einer gesunden Darmflora" ist bei isolierter
Betrachtung im vorgenannten Sinne gesundheitsbezogen, wie aus der ausdrücklichen
Bezugnahme auf die Wirkung des Produkts auf eine Körperfunktion "die (gesunde) Darmflora"
folgt."

Anders das OLG Frankfurt a.M., das in der gewählten Formulierung lediglich eine
inhaltsbeschreibende Beschaffenheitsangabe sah. Diese Entscheidung wurde inzwischen
vom BGH revidiert, der sehr wohl einen verordnungsrelevanten Gesundheitsbezug
annimmt:

"Probiotik®: mit natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich
aus der Muttermilch gewonnen werden"

Begründung des OLG Hamburg (Urteil vom 14.06.2012, Az. 3 U 5/11):

"Im Streitfall kann offen bleiben, ob die Bezeichnung "Probiotik®" bei isolierter Verwendung schon
eine gesundheitsbezogene Angabe darstellt. Hierfür könnte sprechen, dass die "Guidance on the
Implementation of Regulation Nr. 1923/2006" der Kommission vom 14.12.2007 die Aussage
"Contains probiotics" als Beispielsfall für eine gesundheitsbezogene Angabe nennen. Jedenfalls die
Teilangabe "Probiotik®: mit natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus der Muttermilch
gewonnen werden" ist aber in ihrer Gänze auch innerhalb der konkreten Verletzungsform gemäß
der Anlage B gesundheitsbezogen.
Abzustellen ist im Rahmen der HCV nach dem Erwägungsgrund 15 auf die Sicht des normal
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers. Für diesen stellt sich die
Nennung des Begriffs "Probiotik®", der sodann mit dem Vorhandensein von natürlichen
Milchsäurekulturen erläutert wird, die ursprünglich aus der Muttermilch gewonnen werden, nicht nur
als objektive Information dar, sondern als die Hervorhebung einer positiven Produkteigenschaft. Da
dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher bekannt ist, dass der Muttermilch besondere
gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen werden, ergibt sich für ihn nämlich jedenfalls
aus der Verbindung des Begriffs "Probiotik®" mit der Nennung von Bestandteilen der Muttermilch,
dass die der Muttermilch zugesprochenen positiven Wirkungen auf die Gesundheit zumindest
teilweise auch dem angepriesenen Produkt zukommen sollen. Hieraus ergibt sich für ihn auch der
erforderliche Funktionszusammenhang zwischen der Gesundheit einerseits und dem in Bezug
genommenen Bestandteil des Lebensmittels "Probiotik®" andererseits."
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"Praebiotik®"/ "Probiotik®" (ohne erklärende Zusätze)

Anders das OLG Frankfurt a.M., das  mit Urteil v. 09.08.2012 (Az. 6 U 67/11)  in der
gewählten Formulierung aufgrund der fehlenden erklärenden Zusätze lediglich eine
inhaltsbeschreibende Beschaffenheitsangabe sah, nimmt der BGH als Revisionsinstanz
(BGH,  Urteil v. 26.02.2014 - Az. I ZR 178/12) sehr wohl einen relevanten
Gesundheitsbezug an:

"Im Streitfall kann auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts nicht angenommen
werden, dass der Verkehr in der Bezeichnung "Praebiotik ® + Probiotik ®" allein den Hinweis auf
die Inhaltsstoffe des so bezeichneten Lebensmittels sieht. Das Berufungsgericht hat festgestellt,
dass das Lebensmittel als Inhaltsstoffe die präbiotische Komponente Calactooligosaccharide und
als probiotische Komponente das Bakterium Lactobacillus fermentum hereditum enthält. Es ist
ferner davon ausgegangen, dass der angesprochene Verkehr die Bezeichnung "Praebiotik ® +
Probiotik ®" dahin versteht, dass das von der Beklagten angebotene Lebensmittel Probiotika und
Präbiotika, also Bestandteile enthält, die sich als probiotisch und präbiotisch qualifizieren lassen.
Durch die Eigenschaften "probiotisch" und "präbiotisch" eines Lebensmittels wird ein
Wirkungsbezug zum Gesundheitszustand des Konsumenten hergestellt. So hat das Landgericht
festgestellt, dass damit die Fähigkeit ausgedrückt wird, die natürliche Darmfunktion und die
Abwehrkräfte zu stimulieren. Dies entspricht der Lebenserfahrung (vgl. auch Gerstberger, ZLR
2012, 723, 725 mwN) und wird auch dadurch gestützt, dass die Kommission der Europäischen
Union in der Angabe "contains probiotics/prebiotics" ein typisches Beispiel für die Erklärung einer
gesundheitsfördernden Wirkung im Sinne einer gesundheitsbezogenen Angabe gesehen hat (vgl.
Guidance on the implemantation of Regulation No 1924/2006 on nutrition and health claims made
on foods conclusions of the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health vom 14.
Dezember 2007, S. 11, vgl. dazu auch Gerstberger, ZLR 2012, 723, 727; Omsels, jurisPR-WettbR
9/2012, Anm. 3, E)."

Achtung: der Begriff "Combiotik ®" weise als für den Verbraucher ersichtlich frei
erfundenes Kunstwort keinen hinreichenden Gesundheitsbezug auf, könne in
Kombination mit den beiden o.g. Begriffen aus dem Kontext heraus das Vorliegen
einer weiteren gesundheitsbezogenen Angabe rechtfertigen.

"Unterstützung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien"

Begründung des OLG Hamburg (Urteil vom 13.09.2012, Az. 3 U 107/11):

"Die vom Antrag erfassten werblichen Auslobungen (in Print und TV-Spot: Unterstützung des
Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien) sind gesundheitsbezogene
Angaben im Sinne der HCV. "Angabe" im Sinne des Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 HCV ist jede Aussage oder
Darstellung ¬ausgenommen solche obligatorischen Charakters - einschließlich Darstellungen durch
Bilder, grafische Elemente oder Symbole in jeder Form, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur
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mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Lebensmittel besondere Eigenschaften besitzt.
Hieran knüpft die Definition in Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 Health-Claims-Verordnung an, wonach
"gesundheitsbezogene Angabe" jede Angabe ist, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar
zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen einem Lebensmittel oder einem
seiner Bestandteile einerseits und der Gesundheit andererseits besteht. Ob eine Aussage in
diesem Sinne Gesundheitsbezug aufweist, ist - Erwägungsgrund 15 der HCV folgend - aus der
Sicht des normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im
Hinblick auf die in Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 der HCV genannten Funktionen - insbesondere
Wachstum, Entwicklung und Körperfunktionen sowie psychische oder Verhaltensfunktionen - zu
beantworten (BGH GRUR 2011,246 Rn. 9 Gurktaler Kräuterlikör). Abzugrenzen sind
gesundheitsbezogene Angaben - abgesehen von den ebenfalls der HCV unterfallenden
Nährwertangaben - von solchen Angaben, die sich lediglich auf die objektive Beschaffenheit des
Produkts beziehen. Hierbei handelt es sich um solche Angaben, mit denen nicht besondere positive
Eigenschaften des betreffenden Lebensmittels herausgestellt werden sollen, sondern nur objektive
Informationen über die Produktbeschaffenheit oder -eigenschaften vermittelt werden (Meisterernst
WRP 2010,481, 484).
Vorliegend wird in beiden angegriffenen Werbungen ein Zusammenhang zwischen der beworbenen
Kindermilch und deren (positiver) Auswirkung auf die Gesundheit versprochen. Denn dem normal
informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher wird der Eindruck
vermittelt, dass die verwendeten Zutaten in ihrer Kombination dem Produkt die besondere
Eigenschaft und Fähigkeit verliehen, die Vermehrung verdauungsfördernder (guter) Darmbakterien
anzuregen und daher das Kind "von innen heraus ? unterstützen" zu können."

Aussagen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel geeignet
seien, dem Verwender zu einer mühelosen Raucherentwöhnung
zu verhelfen

Begründung des LG Essen (Urteil vom 06.06.2012, Az. 41 O 31/12):

"Aus dieser Betrachtung ergibt sich bereits, dass es sich bei der streitgegenständlichen
Werbung der Beklagten um gesundheitsbezogene Werbung handelt. Gemäß Artikel 2 Nr. 5
LGVO fallen darunter alle Angaben, mit denen der Werbende erklärt, suggeriert oder auch
nur mittelbar zum Ausdruck bringt, dass ein Zusammenhang zwischen einem Lebensmittel
oder einem Bestandteil des Lebensmittels und der Gesundheit bestehe. Vorliegend wird,
wie bereits oben dargestellt, suggeriert, dass man mit Hilfe des Produktes seine
Nikotinsucht überwinden könne. Dem Produkt wird die Eigenschaft eines
Raucherentwöhnungsmittels zugeschrieben. Nikotinsucht ist aber eine Krankheit, da sie
-wie in der streitgegenständlichen Werbung ausgeführt - eine Abhängigkeit von Zigaretten
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darstellt, und zwar sowohl körperlich (Dopamin-Ausschüttung) als auch psychisch
(Gewöhnung, Verlangen). Eine Überwindung dieser "Sucht" hilft der Gesundheit. Damit
geht die Aussage der Werbung dahin, dass die Inhaltsstoffe der beworbenen
Nahrungsergänzungsmittel geeignet sind, "spielend leicht Nichtraucher zu werden", mithin
die Gesundheit wieder herzustellen.

Bezeichnung wie "bekömmlich", verbunden mit dem Hinweis auf
einen reduzierten Gehalt an Stoffen, die von einer Vielzahl von
Verbrauchern als nachteilig angesehen werden.

Beispiel: Bezeichnung eines Weins als "bekömmlich", mit der auf einen reduzierten
Säuregehalt hingewiesen wird.

Begründung des EuGH (Urteil vom 6.09.2012, Rechtssache C-544/10):

"Im vorliegenden Fall impliziert die streitige, eine leichte Aufnahme und Verdaulichkeit des Weins
suggerierende Bezeichnung u. a., dass das Verdauungssystem, also ein Teil des menschlichen
Körpers, darunter nicht oder wenig leidet und dass der Zustand dieses Systems selbst bei
wiederholtem, also in größeren Mengen und langfristig erfolgendem Verzehr verhältnismäßig
gesund und intakt bleibt, weil dieser Wein sich durch einen reduzierten Säuregehalt auszeichnet.
Damit ist die fragliche Angabe geeignet, eine nachhaltige positive physiologische Wirkung zu
suggerieren, die in der Erhaltung des Verdauungssystems in gutem Zustand besteht, während für
andere Weine unterstellt wird, dass sie bei häufigerem Verzehr nachhaltige negative Auswirkungen
auf das Verdauungssystem und folglich auf die Gesundheit haben."

"Zur Unterstützung der optimalen Leistungsfähigkeit"/"?erhöht
die Ausdauer und Leistungsfähigkeit", / "Zur Vorbeugung gegen
natürlichen Haarausfall" / "Zur unterstützenden Vorbeugung
gegen Wassereinlagerungen" /"Unter anderem unterstützt dieser
Vitalpilz die Neubildung von gesundem kräftigem Haar"

Begründung des OLG Frankfurt (Urteil vom 10.11.2011, Az. 6 U 174/10):

"Die streitgegenständlichen Aussagen sind ausnahmslos gesundheitsbezogene Angaben im Sinne
dieser Definition. Denn sie stellen einen Zusammenhang zwischen dem Konsum der beworbenen
Produkte und der Gesundheit des Anwenders her. Das gilt auch für die Aussagen, bei denen ein
ausdrücklicher Gesundheitsbezug nicht gegeben ist, so bei den Aussagen gemäß Ziffer 5 "zur
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Unterstützung der optimalen Leistungsfähigkeit", "?erhöht die Ausdauer und Leistungsfähigkeit" und
Ziffer 10."Zur Vorbeugung gegen natürlichen Haarausfall", "Zur unterstützenden Vorbeugung gegen
Wassereinlagerungen" und "Unter anderem unterstützt dieser Vitalpilz die Neubildung von
gesundem kräftigem Haar". Angaben, die sich auf das allgemeine Wohlbefinden beziehen, fallen
zwar nicht unter den Begriff der gesundheitsbezogenen Angabe. Gleichwohl ist dieser Begriff im
Interesse des Schutzzwecks der HCV, die Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem Konsum
solcher Produkte zu bewahren, denen in der Werbung eine positive gesundheitliche Wirkung
zugeschrieben wird, die ihnen tatsächlich nicht zukommt, weit auszulegen. Die Schwelle zur
gesundheitsbezogenen Angabe soll daher bereits bei Aussagen wie "reinigt Ihren Organismus",
"hält Sie jung" oder "verlangsamt den Alterungsprozess" überschritten sein (vgl.
Meisterernst/Haber, Praxiskommentar Heath & Nutrition Claims, Kap. 1, § 2 Rd 24). Auch der
Bundesgerichtshof hat die Bewerbung eines Kräuterlikörs als "wohltuend" als gesundheitsbezogene
Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCV angesehen. Denn mit einer solchen Aussage werde
zwar nicht erklärt, wohl aber suggeriert, zumindest jedoch mittelbar zum Ausdruck gebracht, dass
der Genuss des Kräuterlikörs geeignet ist, den Gesundheitszustand des Verbrauchers zu
verbessern (BGH, a.a.O., Tz 11). Dies gilt in gleicher Weise für die zitierten Aussagen gemäß der
Ziffern 5 und 10."

"Der Collagen-Lift-Drink versorgt den Organismus mit reinem Collagenhydrolysat. Dieser Stoff kann
die körpereigene Synthese von Collagen stimulieren, einem Eiweißkörper im Bindegewebe, der
unter anderem die Haut glatt und fest macht sowie die Spannkraft der Sehnen unterstützt."

vgl. hierzu Urteil des OLG Hamm vom 29.09.2011, Az. I-4 U 71/11, 4 U 71/11)

Das Produkt X wirkt"entschlackend".

Begründung des OLG Düsseldorf (Urteil vom 14.02.2012, Az. I-20 U 91/11, 20 U 91/11):

"Der Begriff der "Entschlackung" ist - auch im Lichte der Health-Claims-Verordnung - eine
gesundheitsbezogene Wirkungsangabe, jedenfalls dann, wenn er wie vorliegend von den Beklagten
verwandt worden ist. Danach ist die Entschlackung gleichbedeutend mit der Entgiftung des
Körpers, wie sich schon aus der Formulierung "wenn's um das Entgiften, Entschlacken des Körpers
geht" ergibt. Dies wird durch den Hinweis auf die angebliche Gabe von Chlorella zur Unterstützung
des Ausleitungsprozesses nach einer Amalgambelastung unterstrichen und konkretisiert. Als
Amalgam werden Legierungen des Quecksilbers bezeichnet, im Bereich der Zahnheilkunde vor
allem solche mit Silber, Kupfer, Indium, Zinn und Zink. Der Behauptung einer Eignung zur
Beseitigung einer Schwermetallbelastung des Körpers kann ein Gesundheitsbezug nicht
abgesprochen werden."

"B® Gelenke plus ultra enthält eine hoch dosierte Vitalstoff-Kombination zur Versorgung stark
beanspruchter Gelenke und zum Erhalt einer gesunden Gelenkfunktion."
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Begründung des LG Köln (Urteil v. 07.07.2011, Az. 31 O 119/10):

"Die Aussage zu I.1. des Tenors nimmt ausdrücklich für das Produkt "B® Gelenke plus ultra" in
Anspruch, dass es einen Beitrag zur gesunden Gelenkfunktion leistet."

"Gelenkaktive Vitalstoffe zu einem Gelenk-Aktiv-Komplex"

Begründung des LG Köln (Urteil v. 07.07.2011, Az. 31 O 119/10):

"Gesundheitsbezogen ist es auch, wenn die Beklagte in der Aussage gemäß Tenor zu I.2. auf
"gelenkaktive Vitalstoffe" und einen "Gelenk-Aktiv-Komplex" verweist. Schon der Hinweis auf
"Vitalstoffe" suggeriert, dass das Produkt Einfluss auf die Gesundheit hat und zwar, weil diese
Stoffe in den Gelenken aktiv werden oder die Gelenke aktivieren."

Achtung: das OLG Frankfurt a.M. (Urteil v. 29.01.2015 - Az.: 6 U 170/14) ordnet die
Bezeichnung "Vitalstoffe" als nährwertbezogene Angabe ein. Dass das LG Köln eine
gesundheitsbezogene Angabe annimmt, ist dennoch berechtigt, da die konkrete
Formulierung einen Bezug auf Gelenke als Körperglieder aufweist. Dahingegen hatte das
OLG Frankfurt a.M. über die Bezeichnung "Vitalstoffe" ohne gesundheitsbezogene Zusätze
zu entscheiden. Dies verdeutlicht, dass eine Abgrenzung zwischen Gesundheits- und
Nährwertbezug im Einzelfall delikat sein kann.

"750 mg Glucosaminsulfat unterstützen die Festigkeit und
Elastizität der Gelenkknorpel." / "100 mg Chondroitinsulfat tragen
zur Geschmeidigkeit der ?Gelenkschmiere? bei."

Begründung des LG Köln (Urteil v. 07.07.2011, Az. 31 O 119/10):

"Die Aussagen gemäß Tenor zu I.3. und I.4. heben die angeblichen positiven Effekte der
Hauptwirkstoffe von "B® Gelenke plus ultra" auf Gelenkknorpel und "-schmiere" hervor. Der
Gesundheitsbezug liegt auf der Hand."

"Granatapfelpulver hilft bei der Regeneration der Haut und ist ein hochwirksames Antioxidans,
welches Umweltgifte bindet, die die Hautalterung antreiben."

Begründung des OLG Düsseldorf (Urteil vom 31.01.2012, Az. I-20 U 92/11, 20 U 92/11):

"Bei diesen Angaben handelt es sich um gesundheitsbezogene Angaben im Sinne des Art. 2 Abs. 2
Nr. 5 HCV. Nach dieser Vorschrift sind "gesundheitsbezogene Angaben" alle Angaben, mit denen
erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang
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zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile
einerseits und der Gesundheit andererseits besteht. Dabei steht außer Frage, dass eine - durch
Umweltgifte verursachte - vorzeitige Hautalterung und eine unzureichende Feuchtigkeit der Haut
nicht nur ästhetische sondern eben auch gesundheitliche Wirkungen beschreiben. Es handelt sich
bei der gebotenen weiten Auslegung daher um gesundheitsbezogene Angaben im Sinne der HCV.
Auch beschreiben die Angaben nicht lediglich eine vorübergehende Wirkung, sondern es geht in
beiden Fällen jedenfalls aus Sicht des Verbrauchers um eine dauerhafte Änderung."

Mit dem Mittel wird dem Herzen seine natürliche Vitalität
zurückgegeben." / "Das Mittel hat die Fähigkeit, eine große Zahl
von Gesundheitsproblemen zu verringern, ja zu beseitigen."
(jeweils bezogen auf das Coenzym Q10 als Inhaltsstoff )

Das OLG Hamm ging vorliegend mit folgender Begründung von einer
gesundheitsbezogenen Werbung aus (vgl Urteil vom 09.08.2012, Az. I-4 U 22/12):

"Von der Werbung angesprochene Verkehrskreise sind Fernsehzuschauer oder Internetnutzer, die
sich Sorgen um ihren Gesundheitszustand machen. Das müssen aber nicht nur Gesunde sein, wie
das Landgericht meint. Da auch das Beseitigen von gesundheitlichen Problemen angesprochen
wird, kann es auch um Kranke gehen, die ihren Gesundheitszustand im Wege der
Selbstbehandlung verbessern wollen. Entscheidend ist aber, dass sich die beworbenen
Wirkungsaussagen zum einen nicht auf kranke Personen beschränken, sondern für alle, auch die
Gesunden gelten, die trotz empfundener Bedrohung weiterhin oder wieder ein gesundes (vitales)
Herz haben wollen. Ihnen wird nach diesen Werbeaussagen die natürliche Vitalität des Herzens
zurückgegeben. Auch bei Beeinträchtigungen werde das Herz somit wieder so lebendig, wie es von
Natur aus war. Einbezogen sind auch Personen mit leichten oder schwereren Herzerkrankungen,
die sich Stabilität oder auch Besserung versprechen. Dabei handelt es sich sicher um eine
Werbung mit gesundheitsfördernder Wirkung und auch um eine gesundheitsbezogene Angabe im
Sinne der HCVO."
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"Mit probiotischen Kulturen"

Begründung des LG Hamburg vom 26.03.2010, Az. 408 O 154/09):

"Bei der streitgegenständlichen Angabe mit probiotischen Kulturen handelt es sich um eine
nährwertbezogene und auch eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der VO EG Nr.
1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. Eine "nährwertbezogene Angabe" ist jede
Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein
Lebensmittel positive Nährwerteigenschaften besitzt, und zwar aufgrund der Nährstoffe und
Substanzen, die es enthält (Art. 2 Nr. 4 VO EG 1924/2006). Der Hinweis "mit probiotischen
Kulturen" soll auf die positiven, gesundheitsfördernden Eigenschaften des Produkts hinweisen,
nämlich die Fähigkeit, die natürlichen Darmfunktionen und die Abwehrkräfte zu stimulieren. Diese
besondere, auf die Gesundheit bezogene Fähigkeit probiotischer Kulturen beschreibt die Beklagte
selbst auf der Verpackung des streitgegenständlichen Produkts. Dementsprechend handelt es sich
bei dem Hinweis auf "probiotische Kulturen" auch um eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne
des Art. 2 Nr. 5 der VO EG 1924/2006. Der Kläger verweist zu Recht auf die "Guidance on the
Implementation of Regulation Nr. 1924/2006" der Kommission vom 14. Dezember 2007 (Anlage K
12, Seite 10), wo die Aussage "contains probiotics" als Beispielsfall für eine gesundheitsbezogene
Aussage genannt wird."

Inzwischen indirekt bestätigt durch den BGH (Urteil v. 26.02.2014 - Az. I ZR 178/12), der
schon beim bloßen Wort "Probiotik®" eine gesundheitsbezogene Angabe annahm. Erst
recht muss dies dann für die Formulierung "mit probiotischen Kulturen" gelten.

"Produkt X: Empfehlenswert für schöne Haut und Haare und zudem gut für Zähne und Knochen"

Begründung des LG Rostock (Urteil v. 29.12.2010 - Az. 6 HK O 120/10, 6 HKO 120/10):

"Gesundheitsbezogen ist jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder nur mittelbar zum Ausdruck
gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel
oder einem seiner Bestandteile einerseits und der Gesundheit andererseits besteht. Die
Voraussetzungen liegen unzweifelhaft vor."

"Stärkt die Blasen- und die Prostatafunktion" / "Durch diese Nährstoffkombination stärken Sie die
Blasenmuskulatur, deren Funktionsfähigkeit für die geregelte Entleerung der Blase von
entscheidender Bedeutung ist" / "Beim Mann unterstützen die Vitalstoffe des Kürbissamens
zusätzlich die Gesunderhaltung der Prostatafunktion"

Begründung des LG Rostock, Urteil vom 22.06.2011, Az. 5 HK O 18/11:

"Diese Angaben sind im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 Nr. 5 VO gesundheitsbezogen. Sie bringen zum
Ausdruck, dass ein Zusammenhang zwischen dem Lebensmittel und der Gesundheit besteht."

"Reinigt ihren Organismus", "Verlangsamt den Alterungsprozess" / "(Produktname) - das gesunde
Frühstück", "(Produktname) - mit gesunden Ballaststoffen" / "Hilft Ihrem Körper, besser mit Stress
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fertig zu werden" / "Trägt zu einem ausgeglichenen Stoffwechsel bei" / "Mit (Produktname) lebst du
gesund" / "Gut für die Gesundheit von Bergsteigern" / "Empfehlenswert für die Gesundheit von
Sportlern"

vgl. Urteil des OLG Stuttgart vom 3.2.2011, Az. 2 U 61/10

Werbung für Kindermilch: "Unterstützung des Kindes von innen
heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien"

Begründung des OLG Hamburg (Urteil vom 13.09.2012 - Az. 3 U 107/11):

Vorliegend wird in beiden angegriffenen Werbungen ein Zusammenhang zwischen der
beworbenen Kindermilch und deren (positiver) Auswirkung auf die Gesundheit versprochen.
Denn dem normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher
wird der Eindruck vermittelt, dass die verwendeten Zutaten in ihrer Kombination dem
Produkt die besondere Eigenschaft und Fähigkeit verliehen, die Vermehrung
verdauungsfördernder (guter) Darmbakterien anzuregen und daher das Kind "von innen
heraus...unterstützen" zu können.

"Erhalt der kognitiven Funktion"

Begründung des OLG Hamburg (Urteil vom 21.06.2012 - Az. 3 U 97/11):

"Nach dem Verkehrsverständnis gibt die Werbeaussage "Erhalt der kognitiven Funktion" in der
maßgeblichen konkreten Verletzungsform zu verstehen, dass durch die Einnahme der
"GinkgoBiloba" Kapseln positiv Einfluss auf die Hirnleistung genommen werde, indem einem
ansonsten drohenden Verlust kognitiver Funktionen vorgebeugt wird. Zwar ist der Beklagten darin
zuzustimmen, dass es grundsätzlich notwendig ist, dem menschlichen Körper Nährstoffe
zuzufügen. Durch die Werbeaussage wird jedoch vermittelt, dass die Versorgung des Gehirns mit
den in der normalen Ernährung enthaltenen Nährstoffen nicht ausreichend und es daher
erforderlich sei, durch die Einnahme der "GinkgoBiloba" Kapseln für die Hirnleistung wichtige und
notwendige Stoffe zusätzlich zuzuführen. Es wird somit ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem
Erhalt körperlicher Funktionen hergestellt."
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"Fitness für die grauen Zellen"

Begründung des OLG Hamburg (Urteil vom 21.06.2012, Az. 3 U 97/11):

"Auch mit der Werbeaussage "Fitness für die grauen Zellen" wird ein Zusammenhang mit
körperlichen Funktionen, nämlich derjenigen der Leistungsfähigkeit des Gehirns hergestellt. Die
Angabe wird jedenfalls von einem maßgeblichen Teil der angesprochenen Verbraucher so
verstanden, dass durch die Einnahme der "GinkgoBiloba" Kapseln auf die geistige
Leistungsfähigkeit positiv Einfluss genommen werden kann. Auch wenn der Begriff "Fitness"
teilweise als Werbefloskel verwendet wird, ergibt sich doch im Zusammenhang mit der
Bezugnahme auf die "grauen Zellen", dass es in der Aussage nicht nur um die Aufrechterhaltung
der körperlichen Funktion und Integrität geht, sondern vielmehr um eine Verbesserung und
Optimierung der kognitiven Fähigkeiten. Der Gesundheitsbezug ergibt sich zudem, wie vom
Landgericht zutreffend ausgeführt, daraus, dass die Aussagen von der Beklagten in der konkreten
Verletzungsform unstreitig in einen werblichen Kontext eingebettet sind, der sich mit dem Thema
Gesundheit befasst."

"Ginkgo Biloba unterstützt die periphere Mikrozirkulation des Blutes und die normale Blutzirkulation,
die mit der Hirnleistung verbunden ist", "Ginkgo Biloba enthältnatürliche Antioxidanzien.
Antioxidanzien helfen Ihnen, sich vor zellschädigenden freien Radikalen zu schützen. Sie schützen
Ihre Zellen und Gewebe vor oxidativen Schäden und unterstützen Ihre körpereigene Abwehr"

"Die X enthalten ... Echinacea und Holunderblüten, die dafür bekannt sind, die natürlichen
Abwehrkräfte unterstützen zu können"

Begründung des OLG Hamm (Urteil vom 13.12.2011, Az. I-4 U 92/11):

"Es wird auf einen Zusammenhang zwischen dem beworbenen Produkt und der Gesundheit der
Nutzer hingewiesen. Zudem wird die Bedeutung bestimmter Substanzen in dem Produkt für
bestimmte Körperfunktionen wie die Abwehr von Viren beschrieben. Darauf hat schon das
Landgericht zu Recht hingewiesen. Diese Angaben werden jedenfalls von einem maßgeblichen Teil
der angesprochenen Verbraucher, auf deren Vorstellung es ankommt, so verstanden, dass die
genannten Substanzen die natürlichen Abwehrkräfte unterstützen und dass sich diese Wirkweise
auch auf das beworbene Produkt bezieht. Den sprachlichen Einschränkungen, die Substanzen
Echinacea und Holunderblüten seien dafür bekannt, diese Wirkungen entfalten zu können, kommt
in den Augen des Lesers der Rätselzeitschrift keine besondere Bedeutung zu. Er geht
selbstverständlich von einer Bekanntheit bei den maßgeblichen Stellen aus und glaubt, dass eine
Substanz, die bekanntermaßen in einer bestimmten Weise wirken kann, es auch tut, wenn man das
Mittel, das sie enthält, einnimmt. Ansonsten hätten die Werbeaussagen nach seinem Verständnis
keinen Sinn. Die Tatsache, dass es gerade auch um die Wirkweise des Produkts gehen soll, folgt
im Übrigen auch aus dem Umfeld der Werbung, nach dem der Körper "winterfest" gemacht werden
soll, in dem u.a. X eingenommen werden. Die Verbraucher nehmen dann auch an, dass die
Substanzen Echinacea und Holunderblüten jede für sich und insbesondere in ihrer Gesamtwirkung
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auch schon in der im Mittel enthaltenen Dosierung für eine maßgebliche Unterstützung der
natürlichen Abwehrkräfte sorgen können. Gerade auch dadurch soll derjenige, der sie einnimmt,
besser durch den Winter kommen. Er kann deshalb auch meinen, auf andere
Unterstützungsmaßnahmen wie eine Grippeschutzimpfung verzichten zu können."

Produkt X "hält fit im Alter und beugt vorzeitigem Altern vor"

vgl. Urteil des LG Zweibrücken vom 09.12.2011 - Az. HK O 3/10, HKO 3/10

Einnahme eines Produkts könne aufgrund des darin enthaltenen
Vitamin B 12 einem Vitamin-B12-Mangel entgegen wirken

Begründung des KG Berlin (Urteil vom 11.05.2012 - Az.: 5 U 5/11):

"Nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 HCVO ist eine "Angabe" jede Aussage oder Darstellung, die nach dem
Gemeinschaftsrecht oder den nationalen Vorschriften nicht obligatorisch ist, einschließlich
Darstellungen durch Bilder, grafische Elemente oder Symbole in jeder Form, und mit der erklärt,
suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Lebensmittel besondere
Eigenschaften besitzt. Das trifft auf die Werbung zu. Das umworbene Produkt "Dr. H? S? Vitamin
B12 mit M? " ist ein Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel), dem aufgrund seines
Vitamin-B12-Gehalts laut Werbeaussage die besondere Eigenschaft zugeschrieben wird, dem
Körper Vitamin B12 zuzuführen. Im Streitfall handelt es sich hierbei zugleich um eine
"gesundheitsbezogene Angabe". Denn darunter ist jede Angabe zu verstehen, mit der erklärt,
suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen
einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und der
Gesundheit andererseits besteht (Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCVO). Die Werbung - wiederum im
Gesamtkontext rezipiert - besagt, dass mit der Einnahme des beworbenen Produkts aufgrund des
darin enthaltenen Vitamin B 12 einem Vitamin-B12-Mangel entgegen gewirkt werden kann."
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"Damit der Körper keinen Schaden nimmt kann man deshalb
zusätzliches Hydrogencarbonat zu sich nehmen. Das hilft, die
überschüssige Säure zu neutralisieren und den Organismus
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

vgl. Urteil des LG Trier vom 26.01.2012, Az. 7 HK O 165/11

"Produkt X hilft Phasen der Schwäche zu überbrücken: Zum
Beispiel vor und im Wettkampf, im Training, im Job, im Auto, aber
auch bei Krankheit."

OLG Frankfurt (Urteil vom 19.01.2012, Az. 6 U 262/10):

"Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bezeichnet der Begriff "gesundheitsbezogene
Angabe" für die Zwecke der HCVO jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar
zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen einer Lebensmittelkategorie,
einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und der Gesundheit andererseits
besteht (BGH, GRUR 2011, 246 Tz. 6 - Gurktaler Kräuterlikör). Darüber hinaus erfasst die HCVO
auch Verweise auf nicht spezifische allgemeine Vorteile des Nährstoffs oder Lebensmittels für die
Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden (BGH a.a.O., Tz. 7).
Die streitgegenständliche Aussage ist gesundheitsbezogen im Sinne dieser Definition, denn sie
stellt einen Zusammenhang zwischen dem Konsum des beworbenen Produkts und der Gesundheit
des Anwenders her. Evident ist dies, soweit dem Produkt die Wirkung beigemessen wird, Phasen
der Schwäche selbst bei Krankheit zu überbrücken. Aber auch soweit dem Produkt die Fähigkeit
zugeschrieben wird, Phasen der Schwäche in anderen Lebenssituationen zu überbrücken, weist die
Werbung einen Gesundheitsbezug auf, der sich entgegen der Auffassung der Beklagten mitnichten
in der sättigenden Wirkung der beworbenen Kolostrum-Milch erschöpft. Phasen der Schwäche zu
überbrücken ist gleichbedeutend damit, den Organismus zu stärken und damit die Gesundheit zu
fördern. Der Gesundheitsbezug ist hier sogar deutlich stärker vorhanden als etwa bei der
Bewerbung eines Kräuterlikörs als "wohltuend", was der Bundesgerichtshof (a. a. O.) in der
Entscheidung "Gurktaler Kräuterlikör" ebenfalls als gesundheitsbezogene Angabe im Sinne von
Artikel 2 Abs. 2 Nr. 5 HCVO angesehen hat."
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"So wichtig wie das tägliche Glas Milch"

Über 5 Jahre hinweg war - mit Zwischenstufe beim EuGH - vor den deutschen Gerichten
der Rechtsstreit darüber anhängig, ob in der Formulierung "so wichtig wie das tägliche Glas
Milch"  ein für den Geltungsbereich der HCVO relevanter Nährwert- oder Gesundheitsbezug
anzunehmen sei.

Das LG Stuttgart (Urteil v. 31.05.2010 - Az. 34 O 19/10) schloss in erster Instanz zwar eine
nährwertbezogene Angabe aus, nahm indes aber eine gesundheitsbezogene an. Das OLG
Stuttgart (Urteil v. 03.02.2011 - Az. 2 U 61/10) in zweiter Instanz bestätigte den fehlenden
Nährwertbezug, verneinte jedoch auch das Vorliegen einer gesundheitsbezogene Angabe,
weil diese einen  Hinweis auf die Bedeutung des Lebensmittels oder eines darin
enthaltenen Stoffs für das gesundheitsbezogene Wohlbefinden voraussetze. Die
beanstandete Angabe beziehe sich aber weder auf die Gesundheit noch auf das
gesundheitsbezogene Wohlbefinden.

Abschließend bejahte jüngst der BGH mit Urteil v. 05.12.2012  (Az. I ZR 36/11 -
Monsterbacke II) die Frage nach dem Gesundheitsbezug und nahm eine
gesundheitsrelevante Angabe an, die aufgrund ihrer fehlenden Spezifikation zwar nicht
nach den Art. 13 und 14 zulassungsbedürftig sei, aber immerhin einen Verweis auf
allgemeine, nichtspezifische Vorteile für die Gesundheit im Sinne von Art. 10 Abs. 3 HCVO
darstelle:

"Die im Streitfall beanstandete Werbung setzt bei den angesprochenen Verbrauchern
voraus, dass sie von einer gesundheitsfördernden Wirkung der Milch, vor allem für Kinder
und Jugendliche, ausgehen. Der Slogan knüpft an die verbreitete Meinung an, Kinder und
Jugendliche sollten im Hinblick auf diese gesundheitsfördernde Wirkung, insbesondere
wegen der enthaltenen Mineralstoffe, täglich ein Glas Milch trinken, und überträgt diese
positive Wirkung auf das Produkt der Beklagten, das in dieser Hinsicht "dem täglichen Glas
Milch" gleichgestellt wird. Damit wird ein Zusammenhang zwischen dem beworbenen
Lebensmittel und der Gesundheit des Konsumenten suggeriert, der nach den vom
Gerichtshof der Europäischen Union aufgestellten Grundsätzen ausreicht, um von einer
gesundheitsbezogenen Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung (EG) Nr.
1924/2006 auszugehen.

Dass es sich lediglich um eine allgemein gehaltene Angabe bzw. einen Verweis auf
allgemeine Vorteile nach Art. 10 Abs. 3 handelt, steht der Einordnung - anders als das
Berufungsgericht meint - nicht entgegen. Auch derlei Verweisen wird erklärt, suggeriert oder
immerhin mittelbar zum Ausdruck gebracht, dass ein Zusammenhang zwischen einer
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Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und
der Gesundheit andererseits besteht. Sie unterfallen nur deshalb nicht dem Verbot des Art.
10 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006, weil sie nicht zulassungsfähig sind.
Stattdessen dürfen sie nach Art. 10 Abs. 3 dieser Verordnung nur unter den dort geregelten
Voraussetzungen zusammen mit einer zugelassenen gesundheitsbezogenen Angabe
verwendet werden"

"Bekömmlich" für Wein

Über die Gesundheitsrelevanz der Angabe "bekömmlich" für Wein stritten die deutschen
Verwaltungsgerichte, bis das Bundesverwaltungsgericht dem EuGH die Frage vorlegte, ob
die Formulierung als gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der HCVO aufzufassen sei:

"Ja!", urteilte der EuGH mit Entscheidung v. 06.09.2012 (Rechtssache C-544/10 ) und
führte dazu aus:

"Zum einen darf der Begriff "gesundheitsbezogene Angabe" somit nicht nur für einen Zusammenhang gelten,
der eine Verbesserung des Gesundheitszustands dank des Verzehrs eines Lebensmittels impliziert, sondern
muss auch jeden Zusammenhang erfassen, der impliziert, dass für die Gesundheit negative oder schädliche
Auswirkungen, die in anderen Fällen mit einem solchen Verzehr einhergehen oder sich ihm anschließen,
fehlen oder geringer ausfallen, also die bloße Erhaltung eines guten Gesundheitszustands trotz des
genannten, potenziell schädlichen Verzehrs.

Zum anderen soll sich der Begriff "gesundheitsbezogene Angabe" nicht nur auf die Auswirkungen des
punktuellen Verzehrs einer bestimmten Menge eines Lebensmittels beziehen, die normalerweise nur
vorübergehender oder flüchtiger Art sein können, sondern auch auf die Auswirkungen eines wiederholten,
regelmäßigen oder sogar häufigen Verzehrs eines solchen Lebensmittels, die nicht zwingend nur
vorübergehend und flüchtig sind.

Wie sich nämlich aus der Zusammenschau der Erwägungsgründe 1 und 10 der Verordnung Nr. 1924/2006
ergibt, ist anerkannt, dass Angaben auf Lebensmitteln, mit denen diese beworben werden, durch den Hinweis
auf einen nährwertbezogenen, physiologischen oder anderweitigen gesundheitlichen Vorteil gegenüber
ähnlichen Produkten eine Lenkungswirkung auf die Entscheidungen der Verbraucher haben. Diese
Entscheidungen beeinflussen unmittelbar die Gesamtmenge der verschiedenen Nährstoffe oder anderen
Substanzen, für deren Aufnahme sich die Verbraucher entscheiden, und rechtfertigen somit die durch die
genannte Verordnung auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung dieser Angaben.

Daher sind für die vorliegenden Zwecke sowohl die vorübergehenden und flüchtigen Auswirkungen als auch
die kumulativen Auswirkungen des wiederholten und längerfristigen Verzehrs eines bestimmten Lebensmittels
auf den körperlichen Zustand zu berücksichtigen.

Im vorliegenden Fall impliziert die streitige, eine leichte Aufnahme und Verdaulichkeit des Weins
suggerierende Bezeichnung u. a., dass das Verdauungssystem, also ein Teil des menschlichen Körpers,
darunter nicht oder wenig leidet und dass der Zustand dieses Systems selbst bei wiederholtem, also in
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größeren Mengen und langfristig erfolgendem Verzehr verhältnismäßig gesund und intakt bleibt, weil dieser
Wein sich durch einen reduzierten Säuregehalt auszeichnet.

Damit ist die fragliche Angabe geeignet, eine nachhaltige positive physiologische Wirkung zu suggerieren, die
in der Erhaltung des Verdauungssystems in gutem Zustand besteht, während für andere Weine unterstellt
wird, dass sie bei häufigerem Verzehr nachhaltige negative Auswirkungen auf das Verdauungssystem und
folglich auf die Gesundheit haben.

Nach alledem ist auf die ersten beiden Fragen zu antworten, dass Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 der Verordnung
Nr. 1924/2006 dahin auszulegen ist, dass der Begriff "gesundheitsbezogene Angabe" eine Bezeichnung wie
"bekömmlich", verbunden mit dem Hinweis auf einen reduzierten Gehalt an Stoffen, die von einer Vielzahl von
Verbrauchern als nachteilig angesehen werden, umfasst."

"Bach®-Blüten - Gelassen und stark durch den Tag - wird heute
von Verbrauchern in über 45 Ländern in emotional aufregenden
Situationen wie z.B. einer Flugreise, einer Prüfung, einem
Zahnarzttermin oder Herausforderungen im Alltag verwendet."

Gesundheitsbezogene Angabe als Verweis auf allgemeine Vorteile nach Art. 10 Abs. 3, so
das OLG Hamm, (Urteil v. 7.10.2014 - Az. 4 U 138/13)

"Bei den vom Kläger angegriffenen Werbeaussagen handelt es sich um "Verweise auf allgemeine,
nichtspezifische Vorteile eines Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeinen oder das
gesundheitsbezogene Wohlbefinden" im Sinne des Art. 10 Abs. 3 HCVO. Art. 10 Abs. 3 HCVO
erfasst auf die Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden bezogene
Aussagen, die - wie die hier streitgegenständlichen Werbeaussagen - wegen ihrer allgemeinen und
unspezifischen Formulierungen nicht Gegenstand eines Zulassungsverfahrens nach Art. 13 ff
HCVO sein könnten (BGH, WRP 2013, 1179 [Vitalpilze])."

#"Natursalz vom Toten Meer ... Seit Jahrtausenden ist das Tote Meer für seine heilende
und regenerierende Wirkung bekannt"#
 
s. das Urteil des OLG München, Beschl. v. 21.11.2014 (Az. 6 W 2103/14)
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"Schlank im Schlaf" für Brot

OLG Schleswig (Beschluss v. 21.6.2012 - Az. 6 W 1/12):

"Gesundheitsbezogen sind auch Angaben zu schlankheitsfördernden Wirkungen von
Lebensmitteln. Die Werbung auf der ersten Seite des Faltblatts erweckt entgegen Art. 5 LGVO den
Eindruck, als bestünde zwischen dem Lebensmittel - offenkundig aufgrund seines hohen
Eiweißgehalts - und der schlankheitsfördernden Wirkung seines Verzehrs ein unmittelbarer
Zusammenhang."

"Lernstark" und/oder "Mit Eisen ... zur Unterstützung der Konzentrationsfähigkeit" für ein
Fruchtsaftgetränk"

OLG Koblenz (Urt. v. 13.12.2013 - Az. 9 U 405/13 - Rotbäckchen):

"Durch die beanstandeten Angaben wird jedenfalls indirekt ein Zusammenhang zwischen dem P
Produkt X und dem  Erhalt oder der Förderung der Gesundheit
hergestellt. Eine gesundheitsbezogene Angabe im Sinne der Definition liegt auch dann vor, wenn
das Wort "gesund" in der Angabe nicht enthalten ist, jedoch bei einem aufmerksamen und
verständigen Verbraucher Assoziationen mit der Gesundheit ausgelöst werden."

"Gerstengras war bereits in biblischen Zeiten als Heilmittel
bekannt?"

s. das Urteil des OLG Hamm  v. 30.4.2013 (Az. 4 U 149/12)

"Für nur wenig Geld täglich für ein völlig sicheres Naturmittel schenken Sie sich möglicherweise
viele zusätzliche gesunde Jahre."

s. das Urteil des KG Berlin v.. 24.5.2013 (Az. 5 U 34/12)

"Vitalisierend" für alkoholfreies Bier

Das OLG Hamm (OLG Hamm, Urt. v. 20.5.2014, Az. 4 U 19/14) stufte die Bezeichnung
"vitalisierend" als unspezifische, aber dennoch gesundheitsbezogene Angabe und mithin
als Verweis auf allgemeine förderliche Gesundheitseigenschaften nach Art. 10 Abs. 3
HCVO ein:

"Nach diesen Maßstäben ist die Angabe "vitalisierend" im Rahmen der in Rede stehenden
Produktkennzeichnungen entgegen der Ansicht des Landgerichts gesundheitsbezogen. Dafür spricht bereits
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der Wortsinn dieses Ausdrucks. So bedeutet das Verb "vitalisieren" "beleben" und "anregen" (vgl. Duden
online (www.duden.de), Stichwort "vitalisieren"). Aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher hängt der
Ausdruck "vitalisierend" unmittelbar zusammen mit "Vitalität" bzw. "Vitalsein" oder "Lebenskraft". Diese
Eigenschaften werden typischerweise mit gesunden Menschen in Verbindung gebracht. Schon deshalb bringt
das Adjektiv "vitalisierend" eine Verbesserung des Gesundheitszustands zum Ausdruck (vgl. auch BGH,
GRUR 2013, 958 - Vitalpilze - zur gesundheitsbezogenen Angabe "Zur Unterstützung einer optimalen
Leistungsfähigkeit" und "... erhöht die Ausdauer und Leistungsfähigkeit"; Senat, Urteil vom 30.04.2013 - 4 U
149/12 - zur gesundheitsbezogenen Angabe "Über 7.000 komplett natürliche Vitalstoffe geben Ihnen,
insbesondere im Frühjahr, den nötigen Schwung für den Sommer", wobei "Schwung" im Zusammenhang mit
einer weiteren Werbeaussage als "Stärke und Ausdauer" zu verstehen war; Meyer/Streinz, 2. Aufl., HCVO, Rn.
61 zur gesundheitsbezogenen Angabe "Vitalität").

Die angegriffenen Produktkennzeichnungen erwecken den Eindruck, dass die mit der Angabe "vitalisierend"
suggerierte Verbesserung des Gesundheitszustands durch den Konsum des Getränks "C alkoholfrei" bewirkt
wird.

Es handelt sich allerdings nicht um eine spezifische, sondern um eine unspezifische Angabe im Sinne von Art.
10 Abs. 3 HCVO (vgl. Meyer /Streinz, a. a. O., zur unspezifischen gesundheitsbezogenen Angabe "Vitalität").
Denn bei der Angabe fehlt eine Bezugnahme auf bestimmte zu fördernde Funktionen des Körpers (vgl. BGH,
GRUR 2013, 958 - Vitalpilze). Gleichwohl ändert das nichts daran, dass eine gesundheitsbezogene Angabe im
Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCVO vorliegt (BVerwG, WRP 2011, 103, 104 - Deutsches Weintor; BGH, GRUR
2013, 958 - Vitalpilze)."

"Zur Unterstützung der normalen geistigen Leistungsfähigkeit
und Vitalität" bzw. "für die normale Konzentration"

s. das Urteil des  OLG Karlsruhe v. 12.11.2014 (Az. 6 U 123/14)
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Beispiele für (nicht-) nährwertbezogene Angaben

1.) Beispiele für nährwertbezogene Angaben

"Reich an wertvollen Vitaminen und Nährstoffen"

Begründung des OLG Rostock (Urteil v. 25.05.2011, Az. 2 U 2/11):

"Eine "nährwertbezogene Angabe" ist jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur
mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Lebensmittel positive Nährwerteigenschaften
besitzt, und zwar aufgrund der Nährstoffe und Substanzen, die es enthält (Art. 2 Nr. 4 VO EG
1924/2006). Der Hinweis "reich an wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen" soll auf die positiven,
gesundheitsfördernden Eigenschaften des Produkts hinweisen."

"LowCarb" und "mit wenig Kohlehydraten"

OLG Hamburg (Beschl. v. 24.4.2014, Az. 3 W 27/14):

"Die Angaben "LowCarb" und "mit wenig Kohlehydraten" weisen auf eine geringe Menge von
Nährstoffen - hier Kohlehydraten - hin, so dass Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 lit. b) ii) HCV, jedenfalls aber Art.
2 Abs. 2 Nr. 4 lit. b) i) HCV, einschlägig ist."

"Vitalstoffe" (bei einem Nahrungsergänzungsmittel)

OLG Frankfurt a.M. (Urteil vom 29. Januar 2015 - Az. 6 U 170/14):

"Bei der Auslegung dieser Vorschriften ist auch der systematische Zusammenhang mit dem weiteren Inhalt der
HCV zu berücksichtigen. Gemäß Art. 8 I HCV dürfen nährwertbezogene Angaben nur gemacht werden, wenn
sie im Anhang der HCV aufgeführt sind und den in der Verordnung festgelegten Bedingungen entsprechen;
zugleich ist nach dieser Anlage ausdrücklich die Angabe "ENTHÄLT (NAME DES NÄHRSTOFFS ODER DER
ANDEREN SUBSTANZ)" zugelassen, wenn die sonstigen Bedingungen der Verordnung erfüllt sind. Daraus
folgt, dass eine nährwertbezogene Angabe auch in dem Hinweis auf einen im Lebensmittel enthaltenen
Inhaltsstoff gesehen werden kann, soweit das Vorhandensein dieses Inhaltsstoffs aus der Sicht des
angesprochenen Verkehrs den Eindruck vermittelt, das Lebensmittel besitze besonders positive
Nährwerteigenschaften. Dies ist - wie das Landgericht mit zutreffenden Erwägungen angenommen hat - für
den hier verwendeten Begriff "Vitalstoffe" als Inhaltsangabe für ein Nahrungsergänzungsmittel zu bejahen
(ebenso OLG Hamm, Urt. v. 30.4.2013 - 4 U 149/12; juris).
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Zwar hat der verständige Durchschnittsverbraucher keine klare Vorstellung davon, welche konkreten
Inhaltsstoffe zu den angekündigten "Vitalstoffen" gehören sollen. Gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, mit
denen nicht der allgemeine, sondern ein besonderer Ernährungsbedarf gedeckt werden soll, erweckt der
Begriff der "Vitalstoffe" jedoch jedenfalls die Vorstellung, das Mittel enthalte Nährstoffe oder andere
Substanzen, die für die Erhaltung der Vitalität wertvoll sind. Der Hinweis auf die in einem
Nahrungsergänzungsmittel enthaltenen Vitalstoffe ist daher hinsichtlich seiner Eignung, besonders positive
Nährwerteigenschaften des Nahrungsergänzungsmittels zu suggerieren, vergleichbar mit dem Hinweis, ein
Lebensmittel enthalte beispielsweise Vitamine, Kohlenhydrate oder Ballaststoffe und damit Nährstoffe im Sinne
von Art. 2 II Nr. 2 HCV."

"Energy und Vodka"

Das OLG Hamm - Urteil v. 10.07.2012 - Az: I-4 U 38/12h - hatte eine nährwertbezogene
Angabe angenommen der BGH - Urt. v. 9.10.2014, I ZR 167/1 - revidierte die Entscheidung
unter Berufung auf eine vom Verbraucher lediglich als solche verstandene
Zusammensetzungsbeschreibung.

2.) Beispiele für nicht-nährwertbezogene Angaben

"Energy und Vodka"

Das OLG Hamm (Urteil v. 10.07.2012 - Az: I-4 U 38/12h) hatte eine nährwertbezogene
Angabe angenommen der BGH (Urt. v. 9.10.2014, I ZR 167/1 ) revidierte die Entscheidung
unter Berufung auf eine vom Verbraucher lediglich als solche verstandene
Zusammensetzungsbeschreibung bzw. einem Hinweis auf allgemeine, gattungsbezogene
Eigenschaften:

"Nach diesen Maßstäben enthält die im Streitfall beanstandete Aufmachung des Produkts der
Beklagten keine Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006. Bei
der vom Berufungsgericht insoweit als maßgeblich angesehenen anregenden und stimulierenden
Wirkung, auf die die Bezeichnung "ENERGY" hinweist, handelt es sich aus der nach dem
Erwägungsgrund 16 dieser Verordnung maßgeblichen Sicht des normal informierten,
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers um eine Eigenschaft, die bei jedem
Energydrink vorliegt. Im Streitfall kann der angesprochene Verbraucher aus diesem Verzeichnis
und den weiteren Angaben auf der beanstandeten Aufmachung des streitgegenständlichen
Produkts ohne weiteres erkennen, dass es sich bei diesem Produkt um ein Mischgetränk handelt,
das aus Wodka und einem Energydrink besteht. Die dadurch bedingte "energetische" Wirkung
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dieses Getränks stellt damit eine einem solchen Getränk aus der Sicht des angesprochenen
Verbrauchers entsprechende und deshalb keine besondere Eigenschaft im Sinne von Art. 2 Abs. 2
Nr. 1 HCVO."

"So wichtig wie das tägliche Glas Milch!"

Da bloß allgemeine Gleichwertigkeitsbehauptung, die sich weder unmittelbar auf die
Energie, die das Lebensmittel liefert, oder die in ihm enthaltenen Inhaltsstoffe mit
ernährungsbezogener Wirkung beziehen noch eine konkrete Sachinformation in Bezug auf
einen bestimmten Nährstoff vermitteln. Auch das Wecken von nährwertspezifischen
Verbraucherassoziationen komme nicht in Betracht, weil schon die Bezugnahme auf
bestimmte Inhaltsstoffe fehle, sondern vielmehr nur ein allgemeiner Bezug auf ein
alternatives Lebensmittel vorliege (BGH, Urteil  v. 12.2.2015 - Az.  I ZR 36/11 - 
Monsterbacke II) (Achtung: aber besondere gesundheitsbezogene Angabe mit
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach Art. 10 Abs. 2, Abs. 3 HCVO)

"Mit bioaktiven Pflanzenstoffen"

Begründung des OLG Nürnberg (Beschluss v. 14.2.2012 - Az. 3 U 2074/11):

"Auch bleibt er eine Erklärung schuldig, warum das oben dargelegte und von ihm auch geteilte
Verbraucherverständnis überhaupt irgendeinen Bezug zu Nährwerteigenschaften haben soll, da
festgestellt ist, dass bioaktive Pflanzenstoffe " gerade keinen Nährwertcharakter" haben. Ebenso
wenig kann der Kläger damit argumentieren, dass allein die Tatsache als solche, nämlich dass "mit
bioaktiven Pflanzenstoffen" überhaupt gesondert geworben werde, zwangsläufig als
nährwertbezogene Angabe nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 HCVO zu qualifizieren sei, da damit dieser
Charakter suggeriert werde und eine solche Suggestion nach der genannten Vorschrift bereits
genüge. Allein die Präposition "mit" ist jedoch ohne nähere Erläuterung nicht geeignet, ein solches
Verständnis beim Verbraucher hervorzurufen."
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Liste zulässiger Health-Claims

Frage: Was ist Sinn und Zweck der Liste der zugelassenen
Health-Claims?

Gemäß Artikel 10 Absatz 1 der HCVO sind gesundheitsbezogene Angaben über
Lebensmittel verboten, sofern sie nicht von der Kommission in eine Gemeinschaftsliste
zulässiger gesundheitsbezogener Angaben aufgenommen worden sind und solange es sich
nicht um nichtspezifische Claims nach Abs. 3 handelt, die unter den dort normierten
Voraussetzungen zulässig sind.

Diese legislative Vorgabe soll zum einen die Kontrolle der verwendeten Aussagen
vereinfachen und zum anderen verhindern, dass Unternehmen mit immer neuen Angaben
ein intransparentes weites Feld an Health Claims schaffen, welches das Risiko des
willkürlichen Einsatzes und der Verbraucherirreführung in sich birgt. Insofern geht der
europäische Gesetzgeber hierbei von der grundsätzlichen Unzulässigkeit von Health
Claims aus und gestattet diese nur bei vorangegangener inhaltlicher Überprüfung und einer
anschließenden Aufnahme in Zulassungslisten. Nur Angaben aus diesen Listen sind
zulässig, wobei  stets der konkret vorgegebene Wortlaut übernommen werden muss.
Allerdings steht es Unternehmen frei, die Zulassung weiterer Angaben durch ein
behördliches Verfahren zu beantragen.

Hintergrundinformationen zur Entstehung der Zulassungsliste

Am 31. Januar 2008 waren bei der Kommission Listen mit über 44000
gesundheitsbezogenen Angaben aus den Mitgliedstaaten eingegangen. Aufgrund der bei
der Prüfung festgestellten zahlreichen Doppeleinträge und nach Beratungen mit den
Mitgliedstaaten mussten die nationalen Listen zu einer konsolidierten Liste der Angaben
zusammengeführt werden, zu der die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) eine wissenschaftliche Begutachtung vorlegen sollte ("konsolidierte Liste").

Am 24. Juli 2008 übermittelte die Kommission der Behörde formell ein Ersuchen um ein
wissenschaftliches Gutachten gemäß Artikel 13 Absatz 3 HCVO zusammen mit einem
Mandat und einem ersten Teil der konsolidierten Liste. Weitere Teile der konsolidierten
Liste wurden im November und Dezember 2008 übermittelt. Zum Abschluss übermittelte die
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Kommission der Behörde am 12. März 2010 ein Addendum. Einige Angaben der
konsolidierten Liste wurden von den Mitgliedstaaten zurückgezogen, bevor sie von der
Behörde bewertet worden waren. Die Behörde schloss die wissenschaftliche Bewertung mit
ihren Gutachten ab, das sie im Zeitraum von Oktober 2009 bis Juli 2011 veröffentlichte.

Bei der Bewertung stellte die Behörde fest, dass in einigen Einträgen verschiedene
Wirkungen angegeben waren oder dieselbe angegebene Wirkung Gegenstand mehrerer
Einträge war. Daher kann eine unter die vorliegende Verordnung fallende
gesundheitsbezogene Angabe zum Teil auf einen oder mehrere Einträge in der
konsolidierten Liste zurückgeführt werden.`

Mit Ausnahme der Angaben zu pflanzlichen Stoffen schloss die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit die Untersuchung der Angaben im Juni 2011 ab. Auf der Sitzung des
Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit vom 5. Dezember
2011 einigten sich die Mitgliedstaaten, die im Anhang der Kommissionsverordnung
aufgeführten Angaben zuzulassen. Das Europäische Parlament und der Rat prüften diese
Liste im Regelungsverfahren mit Kontrolle, das am 27. April 2012 endete, und erhoben
keine Einwände.

Sodann wurde die Liste der zugelassenen Angaben wurde mit der EU-Verordnung Nr.
432/2012 verabschiedet .

Frage: Ist die Gemeinschaftsliste gesundheitsbezogener Angaben
bereits in Kraft getreten?

Am 6.5.2012 hat die Europäische Kommission mit der Verordnung vom 16.5.2012 zur
Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener Angabe über Lebensmittel
als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die
Gesundheit von Kindern (VO Nr. 432/2012) eine erste Liste gem. Art. 13 Abs. 3 HCVO
festgelegt, mit der sie 222 gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel genehmigt
hat. Diese Liste wurde am 25.5.2012 im EU-Amtsblatt veröffentlicht und ist am 14.6.2012 in
Kraft getreten.

Geltungsbeginn der Liste ist sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten, also der 14.12.2012.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1228&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1228&from=DE
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Frage: Wo ist die Gemeinschaftsliste gesundheitsbezogener
Angaben einsehbar?

Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sieht vor, dass die Kommission ein
EU-Register der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben über Lebensmittel,
nachstehend "Register" genannt, erstellt und unterhält. Das Register enthält alle
zugelassenen Angaben und u. a. auch die Bedingungen für ihre Verwendung. Das Register
enthält ferner eine Liste abgelehnter gesundheitsbezogener Angaben und die Gründe für
ihre Ablehnung. Bei dem Unionsregister handelt es sich um eine interaktive Datenbank,
die über die Website der Kommission zugänglich ist. Die Liste der zulässigen
gesundheitsbezogenen Abgaben (in deutscher Sprache) ist zudem der Anlage der 
EU-ZulassungsVO Nr. 432/2012 zu entnehmen, die seit dem 14.12.2012 in Kraft ist und
eine ersten Teil-Gemeinschaftsliste zugelassener gesundheitsbezogener Angaben enthält.

Achtung: die Verordnung Nr. 432/2012 wurde inzwischen durch verschiedene Rechtsakte
erweitert und abgeändert, so etwa durch die VO (EU) Nr. 536/2013 oder die VO (EU) Nr.
1018/2013. Um die Zulassung einer gesundheitsbezogenen Angabe rechtssicher zu
eruieren, sollte also stets auf die EU-Datenbank zugegriffen werden, da nur hier sämtliche
Claims aus allen Initiativ- und Änderungsverordnungen vollständig aufgeführt sind. Auf der
Seite der Datenbank besteht auch die Möglichkeit eines Downloads der zugelassenen
Angaben in ihrer Gesamtheit.

Frage: Ist die bisherige Liste der zugelassenen Health-Claims
abschließend?

Nein, dies ist nicht der Fall. Es handelt sich um eine erste Liste gem. Art. 13 Abs. 3 HCVO,
mit der 222 gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel genehmigt woren sind. Noch
nicht geprüft wurden für die Liste jedoch gem. Erwägungsgrund 10 der EU-Verordnung (Nr.
432/2012) die pflanzlichen Stoffe ("Botanicals"). Auch bestimmte andere
gesundheitsbezogene Angaben müssen ferner erneut bewertet werden, bevor die
Kommission über ihre Aufnahme in die Liste zulässiger Angaben befinden kann, bzw. über
andere bereits bewertete Angaben kann die Kommission aus anderen Gründen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend befinden - so der Erwägungsgrund 10 der
Verordnung.

Unabhängig von der Erforderlichkeit einer erneuten Bewertung kann  eine Ergänzung der
Gemeinschaftsliste jederzeit vorgenommen werden. Artikel 18 der Verordnung regelt die

http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search
http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search
http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:160:0004:0008:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:282:0043:0045:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:282:0043:0045:DE:PDF


Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

53 /106

Möglichkeit für Lebensmittelunternehmen, die eine gesundheitsbezogene Angabe zu
verwenden beabsichtigen, welche nicht in der Gemeinschaftsliste aufgeführt ist, die
Aufnahme dieser Angabe in die Gemeinschaftsliste in einem beschleunigten Verfahren zu
beantragen (Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).

Bisher ist die Gemeinschaftsliste durch diverse Rechtsverordnungen aus den Jahren 2013
und 2014 abgeändert und erweitert worden.

Frage: Sind alle gesundheitsbezogenen Angaben, die nicht in die
Liste der zugelassenen Angaben aufgenommen wurden abgelehnt
worden, weil sie falsch sind?

Hierzu hat sich in einer Stellungnahme das Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit geäußert:

"Dies ist nicht notwendigerweise der Fall. Eine wissenschaftliche Bewertung war die erste Voraussetzung,
gefolgt von einer Überprüfung der Übereinstimmung des Claims mit den anderen Regelungen HCVO. Bei der
wissenschaftlichen Bewertung der Claims hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit  (EFSA) drei
aufeinander aufbauende Fragestellungen berücksichtigt:

- ob das zu bewerbende Produkt (Lebensmittel, Lebensmittelzutat) ausreichend spezifiziert worden ist für die
wissenschaftliche Bewertung

- ob die zu prüfende Angabe tatsächlich eine vorteilhafte Wirkung auf die Gesundheit hat

- ob die von der EFSA als geeignet eingestuften Studien einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen
Aufnahme des Produkts und der ausgelobten Wirkung bestätigen konnten.

Eine negative Stellungnahme der EFSA kann mit einer dieser Fragestellungen verbunden sein. Für einige
Claims mit einer positiven Bewertung durch die EFSA wurde trotzdem entschieden, diese nicht in die Liste der
zugelassenen Claims aufzunehmen. Nicht zugelassene Claims werden mit der Begründung für ihre Ablehnung
im Unionsregister aufgeführt."

http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/01_HealthClaims/01_FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3/FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3_node.html
http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/01_HealthClaims/01_FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3/FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3_node.html
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Frage: Welche gesundheitsbezogenen Angaben wurden
zurückgestellt?

Hierzu das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit:

"Im September 2010 entschied die Kommission, die Prüfung von gesundheitsbezogenen
Angaben über pflanzliche Stoffe, den sog. Botanicals, nicht fortzusetzen. Bestimmte
pflanzliche Substanzen können sowohl Bestandteil von traditionellen pflanzlichen
Heilmitteln als auch von Lebensmitteln sein. Eine unterschiedliche rechtliche Einstufung
und damit unterschiedliche rechtliche Anforderungen sind für ein und dieselbe pflanzliche
Substanz zu berücksichtigen, je nachdem ob dieser Bestandteil eines Lebensmittel oder
eines Arzneimittels ist. Dies kann zu einer Ungleichbehandlung von pflanzlichen Produkten
auf dem EU-Markt und zur einen möglichen Irreführung des Verbrauchers führen. Da die
Kommission und Mitgliedstaaten mehr Zeit für eine endgültige Entscheidung zu diesem
Sachverhalt benötigen, wurden gesundheitsbezogene Angaben über Pflanzenstoffe vorerst
zurückgestellt.

Des Weiteren ist die Prüfung von gesundheitsbezogenen Angaben über Mikroorganismen,
die als unzureichend charakterisiert betrachtet werden, noch nicht abgeschlossen. Ohne
ausreichende Charakterisierung der auszulobenden Mikroorganismen kann der
wissenschaftliche Nachweis eines Health Claims nicht erbracht werden. Der Grund hierfür
ist ein mangelndes Verständnis der anzuwendenden Charakterisierungs-Methodik; für
einige Claims wurden zwar wissenschaftlich fundierte jedoch nicht ausreichende Belege für
ein endgültiges Prüfungsergebnis der EFSA eingereicht. In diesen speziellen Fällen wurde
ein Nachbewertungsverfahren gewährt, welches noch in Bearbeitung ist. Die EFSA wird zu
einem abschließenden Ergebnis dieses Nachbewertungsverfahrens bis Ende diesen Jahres
kommen.

Zudem wurden weitere gesundheitsbezogene Angaben vorerst zurückgestellt, da bei der
Kommission und den Mitgliedstaaten noch die Prüfung weiterer wichtiger Aspekte wie
Verwendungsbedingungen und Zielgruppe aussteht, bevor eine abschließende
Entscheidung getroffen werden kann."

http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/01_HealthClaims/01_FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3/FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3_node.html
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Frage: Existieren neben der einschlägigen Gemeinschaftsliste
noch weitere Listen mit zugelassenen Claims?

Ja, wobei hier nach der Art der Claims zu differenzieren ist.

Die Gemeinschaftsliste aus der VO (EU) Nr. 432/2012 beinhaltet nur solche Angaben, die
auf dem Zulassungserfordernis des Art. 13 Abs. 1 HCVO basieren, bezieht sich also
ausschließlich auf andere Angaben als über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie
die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern. Diese Liste wurde in den letzten Jahres
durch verschiedene Rechtsakte erweitert und kann in ihrer derzeit gültigen vollständigen
Fassung auf http://ec.europa.eu/nuhclaims/?event=search eingesehen werden.

Neben der Liste für Angaben nach Art. 13 Abs. 1 gibt es Listen über zugelassene Angaben,
die sich auf die Reduktion von Krankheitsrisiken beziehen. Diese gehen aus den
Verordnungen Nr. 1226/2014 und  Nr. 1228/2014 hervor, zumal in der Verordnung Nr.
1229/2014 eine eigene Liste für (bisher) zugelassene Angaben nach Art. 13 Abs. 5 HCVO
existiert, die auf neuen wissenschaftlichen Daten basieren oder einen Antrag auf
Datenschutz enthalten.

Zulässige nährwertbezogene Angaben sind demgegenüber direkt dem Anhang der HCVO
zu entnehmen.
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Allgemeine Bedingungen: Für nährwert- und
gesundheitsbezogene Angaben (Artikel 3-7)

Frage: Welche allgemeinen Grundsätze stellt die
Health-Claims-Verordnung u.a. im Zusammenhang mit nährwert-
und gesundheitsbezogenen Angaben auf?

1. Keine Irreführung erlaubt

Gemäß Artikel 3 der Health-Claims-Verordnung dürfen die verwendeten nährwert- und
gesundheitsbezogenen Angaben

» nicht falsch, mehrdeutig oder irreführend sein;

» keine Zweifel über die Sicherheit und/oder die ernährungsphysiologische Eignung anderer
Lebensmittel wecken;

» nicht zum übermäßigen Verzehr eines Lebensmittels ermutigen oder diesen wohlwollend
darstellen;

» nicht erklären, suggerieren oder auch nur mittelbar zum Ausdruck bringen, dass eine
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung generell nicht die erforderlichen
Mengen an Nährstoffen liefern kann.

» nicht -durch eine Textaussage oder durch Darstellungen in Form von Bildern, grafischen
Elementen oder symbolische Darstellungen - auf Veränderungen bei Körperfunktionen
Bezug nehmen, die beim Verbraucher Ängste auslösen oder daraus Nutzen ziehen
könnten.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924:DE:NOT
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2. System der Nährwertprofile

Gemäß Art. 4 HCVO soll die Kommission spezifische Nährwertprofile für
Lebensmittel(kategorien) festlegen, deren Einhaltung eine weitere
Zulässigkeitsvoraussetzung für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben statuieren
soll.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit ("ESFA") arbeitet derzeit unter
Beteiligung der Mitgliedsstaaten so genannte Nährwertprofile aus. Dieser Prozess ist noch
immer nicht abschlossen (Stand: Juni 2015), obwohl ursprünglich eine Festlegung der
Profile bis zum 19.01.2008 vorgehen war.

Für weitere Details zur Umsetzungsverzögerung siehe auch das Antwortpapier der Bundesregierung v.
30.04.2014
(http://www.health-claims-verordnung.de/resources/HCVO+Antwort+Bundesregierung+1801273+140430.pdf).

Nur wenn ein Lebensmittel seinem Nährwertprofil entspricht, dürfen gesundheits- oder
nährwertbezogene Aussagen überhaupt noch (abgesehen von wenigen Ausnahmen, s.u.)
erlaubt sein.

Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde, e.V. äußert sich in diesem
Zusammenhang wie folgt:

"Die Zulässigkeit von gesundheitsbezogenen Werbeaussagen hängt künftig davon ab, welches Nährwertprofil
die Lebensmittel haben, d. h. von ihrem Gehalt an Fett, Zucker und Salz und anderen Nährstoffen.
(Anmerkung des Verfassers: Diese so genannten Nährwertprofile werden derzeit von der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit (engl.: EFSA) in einem aufwändigen Verfahren unter Beteiligung der
Mitgliedsstaaten erarbeitet. Dieser Prozess ist bislang noch nicht abgeschlossen, obwohl nach dem Zeitplan
der Europäischen Kommission eine Festlegung der Profile bis zum 19. Januar 2008 vorgesehen war. Ein
Grund ist, dass die Einführung von Nährwertprofilen für vielerlei Lebensmittel zu großflächigen Diskussionen
geführt hat, da z. B. traditionelle Lebensmittel, wie auch das deutsche Brot aufgrund seines erhöhtes
Salzgehalts, nicht die vorgesehenen Werte eines "guten" Lebensmittels erreichen können.)

Gibt es [...] dann Nährwertprofile und entspricht ein Lebensmittel den Vorgaben etwa hinsichtlich Zucker-, Fett-
oder Salzgehalt nicht, ist nährwert- und gesundheitsbezogene Werbung ohne Rücksicht auf ihren
Wahrheitsgehalt verboten. Einzige Ausnahme für nährwertbezogene Angaben: Wenn nur eine
Nährwertprofilvorgabe nicht erfüllt ist und auf den hohen Zucker-, Salz- oder Fettgehalt prominent hingewiesen
wird."

Beispiel der IHK Schleswig Holstein:

"Enthält eine Süßigkeit beispielsweise zwar überhaupt kein Fett, besteht aber zu einem erheblichen
Anteil aus Zucker, könnte das Nährwertprofil wegen des Zuckeranteils überschritten sein. Möchten

http://www.bll.de/themen/health-claims/fragen-und-antworten-zur-eu-claims-verordnung/
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/linkableblob/736094/.3./data/Versprechen_Sie_Gesundheit-data.pdf;jsessionid=A259C458F374B1F7B8CA1EFE1570BFA6.repl2
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Sie die Angabe »ohne Fett« trotzdem verwenden, so müssten Sie gleichzeitig den Hinweis: »hoher
Gehalt an Zucker« erteilen. Wird das Nährwertprofil auch nur wegen eines weiteren Stoffes
überschritten, dürfen Sie überhaupt keine gesundheitsbezogen Angaben machen."

Ausnahmen wird es nur bei nährwertbezogenen Angaben (vgl. hierzu Artikel 4 Abs. 2 der
Verordnung) geben,

» die sich auf die Verringerung von Fett, gesättigten Fettsäuren, trans-Fettsäuren, Zucker
und Salz/Natrium beziehen, ohne Bezugnahme auf ein Profil für den/die konkreten
Nährstoff (e), zu dem/denen die Angabe gemacht wird, sofern sie den Bedingungen
dieser Verordnung entsprechen;

» wenn ein einziger Nährstoff das Nährstoffprofil übersteigt, sofern in unmittelbarer Nähe
der nährwertbezogenen Angabe auf derselben Seite und genau so deutlich sichtbar wie
diese ein Hinweis auf diesen Nährstoff angebracht wird. Dieser Hinweis lautet: "Hoher
Gehalt an [? (*)]".

Aufgrund der bislang ausbleibenden Verabschiedung einschlägiger Nährwertprofile sind
diese bei der Verwendung von Claims nach der HCVO (noch) nicht zu beachten.

3. Verordnungsimmanentes Nährwertprofil: Getränke mit einem
Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent

Artikel 4 Abs. 3 der Health-Claims-Verordnung stellt ein verordnungsimmanentes
Nährwertprofil auf und verbietet unter Einschränkungen Claims für alkoholische Getränke
mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent. Diese dürfen keine
gesundheitsbezogenen Angaben tragen (absolutes Verbot für gesundheitsbezogene
Angaben). Zudem sind bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2
Volumenprozent nur nährwertbezogene Angaben zulässig, die sich auf einen geringen
Alkoholgehalt oder eine Reduzierung des Alkoholgehalts oder eine Reduzierung des
Brennwerts beziehen (relatives Verbot für nährwertbezogene Angaben).

"Hinweis:" Laut Erwägungsgrund 13 der Verordnung sind die in der
Nahrungsergänzungsmittelrichtlinie definierten Nahrungsergänzungsmittel, die die in
flüssiger Form dargereicht werden und mehr als 1,2 % vol. Alkohol enthalten, nicht von
diesem Totalverbot betroffen.

Natürlich gilt Artikel 4 Abs. 3 HCV auch für Werbeaussagen, die im Internet getätigt werden.



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

59 /106

Die Formulierung, wonach die Getränke keine gesundheitsbezogenen Angaben "tragen"
dürfen, beschränkt laut LG Berlin den Verbotsumfang nicht auf Angaben, die dem
Lebensmittel unmittelbar anhaften wie bspw. solche auf der Etikettierung (vgl. Urteil vom
10.05.2011, Az. 16 O 259/10):

"Zwar ist dem Beklagten zuzugeben, dass der Gebrauch des Verbs "tragen" weder dem üblichen
juristischen, noch dem üblichen allgemeinen Sprachschatz entspricht und Raum für Zweifel lässt.
Die HCVO gilt gemäß Art. 1 Abs. 2 und 3 Absatz. 1 HCV für die Kennzeichnung und Aufmachung
von Lebensmitteln und die Werbung dafür. Der beide Anwendungsbereiche einschließende
Oberbegriff ist die "Verwendung". Diesen Sprachgebrauch greift Art. 4 Abs. 1 HCV auf. Danach legt
die Kommission Nährwertprofile fest, denen die Lebensmittel entsprechen müssen, um
gesundheitsbezogene Angaben "tragen" zu dürfen. Außerdem (zweiter Halbsatz) legt sie die
Bedingungen fest, unter denen gesundheitsbezogene Angaben "verwendet" werden dürfen, was
die Werbung einschließt. Dieser Teil bildet den Obersatz, in dem der Anwendungsbereich des
gesamten Art. 4 beschrieben ist. Die Absätze 2 bis 4 des Art. 4 HCV enthalten sodann für
bestimmte Konstellationen Abweichungen zu Abs. 1, was in Abs.2 einleitend sogar ausdrücklich
angegeben ist. Abs. 3 enthält eine Ausnahme für alkoholische Getränke, für die ein Totalverbot
gesundheitsbezogener Angaben gilt, so dass sich die in Abs. 1 erwähnten Nährwertprofile generell
erübrigen. Unter diesen systematischen Voraussetzungen kann nicht davon ausgegangen werden,
dass Art. 4 Abs. 3 HCVO auch insoweit eine Ausnahme postulieren wollte, das
gesundheitsbezogene Angaben auf den Etiketten alkoholischer Getränke verboten, in der Werbung
aber erlaubt sein sollten. Dafür spricht auch der Umstand, dass in Art. 10 Abs. 2 HCV der Begriff
des "Tragens" - dort in der Form des "Informationen tragen" - ausdrücklich auf die Werbung
bezogen wird, die bestimmte Informationen "tragen" muss, damit gesundheitsbezogene Angaben
zulässig sind. Dieser Sprachgebrauch lässt erkennen, dass das Verb "tragen" in der Verordnung
synonym für "enthalten" oder "aufweisen" gebraucht wird, wofür auch die französische Fassung mit
dem Verb "comporter" (aufweisen) und die spanische Fassung mit dem Verb "figurar" (erscheinen)
spricht (OVG Koblenz, Urteil vom 19.08.2009 - 8 A 10579/09-)."

Auch stelle Artikel 4 Absatz 3 der HCV keinen unverhältnismäßigen Eingriff in die
Meinungsfreiheit dar (vgl. Urteil des LG Berlin vom 10.05.2011, Az. 16 O 259/10:

"Das Totalverbot betrifft nur kommerzielle Mitteilungen und Werbung. Außerhalb dieses Bereichs
darf der Beklagte selbstverständlich über alle, auch positive gesundheitliche Auswirkungen von
Alkohol berichten, soweit sie bestehen. Ebenso können Forschungsergebnisse bekannt gegeben
werden. Dem Beklagten ist deshalb keineswegs jede Möglichkeit genommen, dem Verbraucher
Informationen zu vermitteln, die ihm aus seiner Sicht als nützlich erscheinen. Er darf dies nur nicht
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Produktpräsentation tun."

Für viel Aufsehen sorgte im Bereich des Art. 4 Abs. 3 HCVO die Frage, ob die sogenannten
"RESCUE"-Produkte mit 27 Volumenprozent Alkohol als alkoholische Getränke im Sinne
der HCVO zu beurteilen sein oder nicht. Von dieser Einschätzung hing insofern nämlich ab,
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ob die Bezeichnung "Rescue" als gesundheitsbezogene Angabe von vornherein unzulässig
sein sollte oder nicht.

Während das LG München I (Urteil v. 20.09.2011 - Az. 33 O 19962/10) den
Anwendungsbereich des Art. 4 Abs. 3 HCVO ablehnte, nahm das OLG München (Urteil v.
31.01.2013 - Az. 6 U 4189/11) das Vorliegen eines alkoholischen Getränks mit mehr als 1,2
Volumenprozent Alkohol nach Art. 4 Abs. 3 HCVO an, indem es sich auf das Ziel eines
hohen Verbraucherschutzniveaus berief.

Als Revisionsinstanz setzte der BGH mit Beschluss v. 12.03.2015 (Az. I ZR 29/13) das
Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Fragen zur Auslegung vor:

"1. Sind in Pipettenfläschchen mit einem Inhalt von 10 oder 20 ml und als Spray über Apotheken vertriebene,
als Spirituosen bezeichnete Flüssigkeiten mit einem Alkoholgehalt von 27 Volumenprozent Getränke mit einem
Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent im Sinne von Art. 4 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr.
1924/2006, wenn nach den auf ihren Verpackungen gegebenen Dosierungshinweisen

a) vier Tropfen der Flüssigkeit in ein Wasserglas zu geben und über den Tag verteilt zu trinken oder bei Bedarf
vier Tropfen unverdünnt zu sich zu nehmen sind,

b) zwei Sprühstöße der als Spray vertriebenen Flüssigkeit auf die Zunge zu geben sind?

2. Falls die Fragen zu 1 a und b zu verneinen sind:

Müssen auch bei Verweisen auf allgemeine, nicht spezifische Vorteile im Sinne des Art. 10 Abs. 3 der
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 Nachweise im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 6 Abs. 1 dieser
Verordnung vorliegen?"

4. Weitere Vorgaben - z.B. Verfügbarkeit des Wirkstoffs, signifikante Menge
etc.

Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung enthält unter lit. a) bis e) viele weitere Vorgaben, von deren
Einhaltung  die Zulässigkeit der Verwendung nährwert- oder gesundheitsbezogener
Angaben abhängen soll.

So wird etwa verlangt, dass anhand allgemein anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse
nachgewiesen ist, dass der Wirkstoff, auf den sich die Angaben beziehen, die beworbene
positive physiologische Wirkung hat, dass er für den menschlichen Körper in einer
wirkungsauslösenden Wiese verfügbar ist und dass die Menge des Produktes, deren
Verzehr vernünftigerweise erwartet werden kann, eine signifikante Menge der Wirkstoffe
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enthält, welche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen geeignet sind, die behauptete
Wirkung überhaupt zu erzielen. Gleichzeitig müssen die Angaben in ihrer konkreten
semantischen Ausprägung so gewählt sein, dass der Verbraucher die behauptete positive
Wirkung versteht.

Wichtig: Von den unter lit. a) bis e) genannten Bedingungen müssen sämtliche (also nicht
etwa nur jeweils eine Bedingung) kumulativ erfüllt sein.

In dem Zusammenhang stellte das KG Berlin (vgl. Urteil vom 28.01.2011, Az. 5 U 133/09)
klar:

"Der Wortlaut der Einleitung des § 5 Abs. 1 HCVO, "Die Verwendung nährwert- und
gesundheitsbezogener Angaben ist nur zulässig, wenn die nachstehenden Bedingungen erfüllt
sind:" enthält keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass von den nachfolgend unter lit. a) bis e)
genannten Bedingungen nur jeweils eine erfüllt sein müsse. Entsprechendes gilt, wenn man den
Wortlaut des § 5 Abs. 1 lit. b) HCVO isoliert für sich betrachtet. Berücksichtigt man die Ziele der
Richtlinie, wird erst recht deutlich, dass einzelne der in Art. 5 Abs. 1 HCVO unter lit. a) bis e)
genannten Kriterien nicht ausreichen können, um die Zulässigkeit nährwertbezogener Angaben zu
begründen."

5. Erfordernis anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse

Nach § 6 Abs. 1 HCVO müssen nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben sich auf
allgemein anerkannte wissenschaftliche Nachweise stützen und durch diese abgesichert
sein.

In diesem Rahmen urteilte das OLG Frankfurt a.M. (Urteil v. 10.11.2011 - Az. 6 U 174/10),
dass sämtliche Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 HCVO sich auf die nach Art. 6 Abs. 1
geforderten allgemein anerkannten wissenschaftliche Nachweise stützen lassen und durch
diese abgesichert sein müssen.
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6. Nährwertkennzeichnung

Zusätzlich sind gemäß Artikel 7 der Health-Claims-Verordnung - sofern anwendbar - für
Stoffe, die Gegenstand einer nährwert- oder gesundheitsbezogenen Angabe sind und nicht
in der Nährwertkennzeichnung erscheinen, die jeweiligen Mengen in demselben Sichtfeld in
unmittelbarer Nähe dieser Nährwertkennzeichnung gemäß Artikel 6 der Richtlinie
90/496/EWG anzugeben.

Eine Ausnahme von der Kennzeichnungspflicht gilt lediglich bei produktübergreifender
Werbung (s. Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung). Darunter sind Angaben zu verstehen, die
sich auf mehrere Lebensmittel beziehen, auch auf mehrere Produkte eines einzelnen
Herstellers (Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, § 4 NKV Rn. 11).

6a. Deutsche Nährwertkennzeichnungsverordnung

Genaueres ist (noch!) der deutschen Nährwertkennzeichnungsverordnung zu entnehmen,
welche die Richtlinie 90/496/EWG umsetzt (auf welche Artikel 7 der Health Claim
Verordnung wiederum Bezug nimmt):

"§ 4 Nährwertkennzeichnung
(1) Wer nährwertbezogene Angaben nach § 3 im Verkehr mit Lebensmitteln oder in der
Werbung für Lebensmittel mit Ausnahme produktübergreifender Werbekampagnen
verwendet, hat folgende Nährwertkennzeichnung anzugeben:
1.
den Brennwert und den Gehalt an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett oder
2.
den Brennwert und den Gehalt an Eiweiß, Kohlenhydraten, Zucker, Fett, gesättigten
Fettsäuren, Ballaststoffen und Natrium
des Lebensmittels, über das die nährwertbezogene Angabe erfolgt. Bezieht sich die
nährwertbezogene Angabe auf Zucker, gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Natrium oder
Kochsalz, so hat die Nährwertkennzeichnung mit den Angaben gemäß Nummer 2 zu
erfolgen.

(2) Die Nährwertkennzeichnung darf zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 den Gehalt
an
1. Stärke,
2. mehrwertigen Alkoholen,
3. einfach ungesättigten Fettsäuren,
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4. mehrfach ungesättigten Fettsäuren,
5. Cholesterin oder
6.den in Anlage 1 aufgeführten und gemäß den dort angegebenen Werten in signifikanten
Mengen vorhandenen Vitaminen und Mineralstoffen
enthalten.
(3) Bezieht sich eine nährwertbezogene Angabe auf Stoffe, die einer der in Absatz 1 oder 2
genannten Nährstoffgruppen angehören oder deren Bestandteil bilden, so ist die Angabe
des Gehaltes dieser Stoffe erforderlich. Bei der Angabe des Gehaltes an einfach oder
mehrfach ungesättigten Fettsäuren oder an Cholesterin ist zusätzlich der Gehalt an
gesättigten Fettsäuren anzugeben. Diese Angabe verpflichtet nicht zu der
Nährwertkennzeichnung gemäß Absatz 1 Nr. 2."

Achtung: Diese Pflichtkennzeichnung gilt sowohl für die Produktwerbung, als auch für die
Produktverpackung. (vgl. hierzu auch (OLG Rostock, Urteil v. 25.05.2011, Az. 2 U 2/11).

Bis zum Dezember 2016 kann die Nährwertkennzeichnung noch nach der deutschen
Kennzeichnungsverordnung erfolgen. Ab dem 13.12.2016 jedoch wird diese von den
Nährwertkennzeichnungsbestimmungen der europäischen
Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) abgelöst. Damit werden dann im Sinne einer
verbraucherschutzorientierten umfänglichen Kennzeichnung die bisher geltenden Regeln
außer Kraft gesetzt.

6b. Was gilt, wenn Inhalt der nährwertbezogenen Stoffe schwankt?

Wenn der Inhalt der nährwert- bzw. gesundheitsbezogenen Stoffe in dem Produkt
schwankt, soll es - so das LG Hamburg - ausreichend sein, die Mindestmenge der in dem
jeweiligen Produkt enthaltenen Nähr- oder gesundheitsrelevanten Stoffe anzugeben (vgl.
für probiotische Kulturen das Urteil des LG Hamburg vom 26.03.2010, Az. 408 O 154/09).
Maßgeblich sei dabei allein die Mindestmenge, die sich zum Zeitpunkt des Ablaufs der
Mindesthaltbarkeit in dem Produkt befänden, weil immer davon ausgegangen werden
müsse, dass ein Kunde das Produkt erst kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums
erwerbe.

Zur Begründung führt das LG Hamburg aus:

"Die Regelung enthält den Vorbehalt "sofern anwendbar". Diese Regelung ist nicht eindeutig, da damit sowohl
eine tatsächliche Anwendbarkeit als auch nur eine rechtliche Anwendbarkeit gemeint sein kann. Aus der
englischen Fassung "in addition and as the case may be?" und der französischen Fassung "en outre suivant le
cas?" (zitiert nach Meisterernst, Praxiskommentar Health & Nutrition, Art. 7, Rdnr. 26) folgt aber, dass die
Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden sollen. Meisterernst kommt daher für Art. 7 Satz 3 der HCVO
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zu dem Vorschlag, dass dann, wenn tatsächlich die Menge eines Stoffes, der Gegenstand einer gesundheits-
und nährwertbezogenen Angabe ist, nicht bestimmbar ist, eine Angabe nicht erfolgen muss. Diesem
Verständnis der Norm folgt die Kammer mit der Maßgabe, dass in allen Fällen, in denen eine Bestimmung der
Mindestmenge der nährwert- und gesundheitsbezogenen Stoffe bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit möglich
ist, diese auch angegeben werden muss. Für dieses Verständnis spricht nach Auffassung der Kammer auch
der Erwägungsgrund 14 HCVO. Dort wird ausgeführt:

Um zu gewährleisten, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen, muss die Substanz, die Gegenstand der
Angabe ist, im Endprodukt in einer ausreichenden Menge vorhanden sein, (?.), um die behauptete
ernährungsbezogene und physiologische Wirkung zu erzeugen. (?)

Daraus folgt nach Auffassung der Kammer - wie es im Übrigen auch nach deutschem Wettbewerbsrecht
selbstverständlich ist - dass nur dann mit den nähr- und gesundheitsbezogenen Stoffen geworben werden
darf, wenn der Wahrheitsgehalt der Angabe überprüft werden kann. Dies erfordert aber zumindest die Angabe
der Mindestmenge, um festzustellen, ob die behaupteten Wirkungsaussagen auch eintreffen können. Nach
Auffassung der Kammer ist die Regelung des Art. 7 Satz 3 HCVO so zu verstehen, dass dann, wenn der Inhalt
der nährwert- bzw. gesundheitsbezogenen Stoffe in dem Produkt schwankt, immer der Mindestwert bzw. die
Mindestmenge anzugeben ist, um die Forderung des Erwägungsgrundes 14 zu erfüllen. Eine andere
Auslegung ließe die Regelung in Art. 7 Satz 3 HCVO  letztlich leerlaufen und wäre auch unter
Irreführungsgesichtspunkten nur schwer zu rechtfertigen."
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Spezielle Bedingungen für nährwertbezogene Angaben
(Artikel 8-9)

Frage: Welche nährwertbezogenen Angaben sind überhaupt nur
zulässig?

Grundsatz: Gemäß Artikel 8 der Verordnung dürfen nährwertbezogene Angaben nur
gemacht werden, wenn

» sie in der Liste im Anhang der Verordnung aufgeführt sind und

» den in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Bedingungen (s.o.) entsprechen.

Daraus geht hervor, dass nährwertbezogene Angaben nur dann zulässig sind, wenn sie
sich auf eine im Anhang angeführte Formulierung beziehen und die jeweils ebenda
aufgeführten materiellen Bedingungen erfüllen.

Nimmt die nährwertbezogene Angabe einen Vergleich vor (etwa durch die Formulierung
"reduziert" oder "leicht" nach den Kriterien des Anhangs), so sind zudem die
Voraussetzungen des Art. 9 HCVO zu beachten.  Insbesondere ist nach Art. 9 Abs. 1 Satz
2 der Unterschied in der Menge eines Nährstoffsund/oder im Brennwert ist anzugeben,
zumal sich  der Vergleich auf dieselbe Menge des Lebensmittels beziehen muss  (so auch
das OLG Hamburg, Urteil v. 24.4.2014 - Az. 3 W 27/1).

Frage: Was hat es mit dieser Liste (s. Anlage der Verordnung) auf
sich?

Die im Anhang der Verordnung aufgeführte Liste zulässiger nährwertbezogener Angaben
ist zwingend bei nährwertbezogenen Angaben zu beachten. Dabei gibt die Liste zulässiger
nährwertbezogener Angaben keine ausdrückliche Formulierung vor, sondern bestimmt für
bestimmte Aussagegehalte jeweils den materiellen Zulässigkeitsrahmen. Jegliche Angaben,
die mit der Überschrift (z.B. "fettarm") identisch oder nach dem Verbraucherverständnis
voraussichtlich bedeutungsgleich sind, müssen die Kriterien einhalten.
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In diesem Zusammenhang führte das OLG Hamburg (Urteil v. 24.4.2014 - Az. 3 W 27/1)
aus, dass " Voraussichtlich dieselbe Bedeutung" nur Angaben haben können, die den
jeweils in der Anlage genannten Nährstoff, also etwa Fette, Salze usw., betreffen. Eine
Erweiterung auf Angaben über nicht ausdrücklich angeführte Nährstoffe lässt die
erweiternde Klausel zur Zulässigkeit bedeutungsgleicher Angaben hier nicht zu. Erlaubt
sind daher nur bedeutungsgleiche Formulierungen, die einen in der Anlage bezeichneten
Nährstoff betreffen, nicht aber Erweiterungen auf nicht spezifisch aufgelistete Nährstoffe.

Anschauliches Beispiel der IHK Schleswig-Holstein:

"Sie möchten ein neues Produkt auf den Markt bringen und damit werben, dass es im
Gegensatz zu gängigen Sorten deutlich weniger Fett beinhaltet.

Zunächst müssten Sie anhand des einschlägigen Nährwertprofils überprüfen, ob Sie
überhaupt eine solche freiwillige und positive Aussage über das Lebensmittel treffen dürfen
(Stichwort: »gutes« Lebensmittel). Wenn das Nährwertprofil eingehalten ist, könnten Sie
vielleicht Ihr Produkt mit der Angabe »fettarm« versehen. [Anmerkung: bisher existieren
keine Nährwertprofile nach Art. 4 HCVO!]

Aus dem Anhang der Health-Claims-Verordnung ergeben sich dann die Voraussetzungen
für die Verwendung dieser Angabe: »FETTARM: Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettarm
sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist
nur zulässig, wenn das Produkt im Fall von festen Lebensmitteln weniger als 3 g Fett/100 g
oder weniger als 1,5 g Fett/100 ml im Fall von flüssigen Lebensmitteln enthält (1,8 g Fett
pro 100 ml bei teilentrahmter Milch)«

Nehmen wir an, Ihr Produkt ist ein »festes Lebensmittel«, dann dürfte also ein Wert von 3 g
Fett/100 g nicht überschritten werden. Ist diese Grenze überschritten, dürften Sie dieses
Produkt also nicht »fettarm« nennen.

Allerdings könnten Sie vielleicht mit »reduzierter Fett-Anteil« werben.

Im Anhang der Health-Claims-Verordnung finden Sie auch diese allgemeine Regel: 
»REDUZIERTER [NAME DES NÄHRSTOFFS]-Anteil: Die Angabe, der Gehalt an einem
oder mehreren Nährstoffen sei reduziert worden sowie jegliche Angabe, die für den
Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn die
Reduzierung des Anteils mindestens 30 % gegenüber einem vergleichbaren Produkt
ausmacht [...]«

Wenn Ihr Produkt gegenüber dem herkömmlichen Produkt 30 % weniger Fett hat, dürfen
Sie die Nährwertangabe: »reduzierter Fett-Anteil« verwenden oder eben »Leicht«, was -
wie sich ebenfalls aus dem Anhang der Verordnung ergibt - dieselben Voraussetzungen

http://www.ihk-schleswig-holstein.de/linkableblob/736094/.3./data/Versprechen_Sie_Gesundheit-data.pdf;jsessionid=A259C458F374B1F7B8CA1EFE1570BFA6.repl2
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hat."
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Spezielle Bedingungen für gesundheitsbezogene 
Angaben (Artikel 10 - 19)

Frage: Welche speziellen Vorgaben sieht die
Health-Claims-Verordnung bei gesundheitsbezogenen Angaben
vor?

Da wären zu nennen:

1. Es gilt ein Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt.
2. Es bestehen Kennzeichnungsplichten bei gesundheitsbezogener Werbung
3. Bestimmte gesundheitsbezogene Angaben sind verboten.

Im Einzelnen:

1. Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt

Für gesundheitsbezogene Angaben gilt gemäß Artikel 10 Abs. 1 der
Health-Claims-Verordnung das so genannte "Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt".

Danach sind gesundheitsbezogene Angaben grundsätzlich verboten, sofern sie nicht

» den in Art. 3 bis 7 der Verordnung geregelten allgemeinen Grundsätzen und

» den in Art. 10 bis 19 der Verordnung festgelegten speziellen Anforderungen an
gesundheitsbezogene Angaben entsprechen,

» gemäß der Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß
den Art. 13 und 14 der Verordnung aufgenommen sind.

(vgl. (BGH GRUR 2011, 246 Rn. 6 - Gurktaler Kräuterlikör; Meisternst/Haber, Praxiskomm.
Health & Nutrition Claims Art. 10 Rn. 4 f.)

Die Verordnungsgeber sehen unterschiedliche Verfahrensweisen hinsichtlich der Zulassung
von "Health-Claims" vor.

» Die Zulassung von "Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos" und
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"Angaben über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern" (vgl. Artikel 14 der
Verordnung) unterliegen zwingend einem Einzelzulassungsverfahren, das in den Artikeln
15, 16, 17 und 19 der Verordnung näher definiert wird, (vgl. Artikel 14 Abs. 1 der
Verordnung).

» Die Zulassung für andere gesundheitsbezogene Angaben als Angaben über die
Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von
Kindern" (vgl. Artikel 13 der Verordnung) erlangen dagegen durch die Aufnahme in die
Gemeinschaftsliste nach Artikel 13 Abs. 3 der Verordnung eine Zulassung.

Besonderheit: Produkte mit traditionellen Bezeichnungen

In der Europäischen Union sind Produkte mit traditionellen Bezeichnungen in Verkehr.
Diese sollten aufgrund der Inkraftsetzung der Verordnung nicht vom Markt genommen
werden müssen. Aus diesem Grund hat der europäische Gesetzgeber in die Verordnung
eine Ausnahmeregelung für Produkte mit traditionellen Bezeichnungen aufgenommen.

Nach Artikel 1 Abs. 4 der Verordnung können Lebensmittelunternehmer eine Ausnahme für
traditionelle Produktbezeichnungen, die als gesundheitsbezogene Angabe verstanden
werden können wie "Rachenpastillen" oder "Magenbitter", vom Anwendungsbereich des
Artikels 1 Abs. 3 der Verordnung erlangen. Hierzu bedarf es eines Antrages bei der
zuständigen nationalen Behörde eines Mitgliedstaates - in Deutschland beim BVL. Weitere
Informationen erhalten Sie hier.

2. Kennzeichnungspflichten bei gesundheitsbezogener Werbung

Die Verwendung gesundheitsbezogener Angaben zu Lebensmitteln löst grundsätzlich die
spezielle Hinweispflicht nach Art. 10 Abs. 2 VO für dieses Produkt aus.

Danach sind der gesundheitsbezogenen Angabe (die nur bei Aufnahme in die
Gemeinschaftsliste zulässig ist) folgende Angaben beizufügen:
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a) Einen Hinweis auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen
Ernährung und einer gesunden Lebensweise.

Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013
(2013/63/EU):

"Diese Bestimmung soll dem Verbraucher dabei helfen, die spezifische positive Wirkung des
Lebensmittels zu verstehen, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist. Damit wird
der Wunsch unterstrichen, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass der Verzehr dieses
bestimmten Lebensmittels im Hinblick auf eine gesundheitsorientierte Ernährungsweise Teil einer
abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sein sollte und dass das Lebensmittel nicht
übermäßig oder entgegen der vernünftigen Ernährungsgewohnheiten verzehrt werden sollte
(Erwägungsgrund 18) sowie dass der Verzehr des Lebensmittels, das mit der
gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist, im Rahmen einer abwechslungsreichen und
ausgewogenen Ernährung nur ein Aspekt einer gesunden Lebensweise ist."

b) Informationen zur Menge des Lebensmittels und zum Verzehrmuster, die erforderlich
sind, um die behauptete positive Wirkung zu erzielen.

Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013
(2013/63/EU):

"Diese Bestimmung soll dem Verbraucher dabei helfen, die spezifische positive Wirkung des
Lebensmittels zu verstehen, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist. Damit wird
der Wunsch unterstrichen, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass der Verzehr dieses
bestimmten Lebensmittels im Hinblick auf eine gesundheitsorientierte Ernährungsweise Teil einer
abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sein sollte und dass das Lebensmittel nicht
übermäßig oder entgegen der vernünftigen Ernährungsgewohnheiten verzehrt werden sollte
(Erwägungsgrund 18) sowie dass der Verzehr des Lebensmittels, das mit der
gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist, im Rahmen einer abwechslungsreichen und
ausgewogenen Ernährung nur ein Aspekt einer gesunden Lebensweise ist."
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c) Gegebenenfalls einen Hinweis an Personen, die es vermeiden sollten, dieses Lebensmittel
zu verzehren

d) Einen geeigneten Warnhinweis bei Produkten, die bei übermäßigem Verzehr eine
Gesundheitsgefahr darstellen könnten.

Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013
(2013/63/EU):

"Einige Angaben können unter Anwendung von Verwendungsbeschränkungen zugelassen werden,
bzw. für bestimmte Stoffe können gemäß sonstigen Bestimmungen für bestimmte
Lebensmittelkategorien zusätzliche Kennzeichnungsanforderungen gelten. Die
Lebensmittelunternehmer sollten jedoch die ihnen aus dem allgemeinen Lebensmittelrecht
erwachsende Verantwortung wahrnehmen und der grundlegenden Verpflichtung nachkommen,
sichere, nicht gesundheitsschädliche Lebensmittel in Verkehr zu bringen, und entscheiden, ob sie
die Verwendung entsprechender Aussagen verantworten können."

Achtung: der Katalog des Art. 10 Abs. 2 ist eine eigene Zulässigkeitsbedingung für die
gesundheitsbezogene Angabe. Verstöße gegen die soeben genannten
Informationspflichten führen zur Unzulässigkeit der gesundheitsbezogenen Angabe. Dabei
ist zu beachten, dass die Hinweispflichten kumulativ zu erfüllen sind.

3. Verbot bestimmter gesundheitsbezogener Angaben

a) Angaben, die den Eindruck erwecken, durch Verzicht auf das Lebensmittel könnte die
Gesundheit beeinträchtigt werden.

b) Angaben, die auf Empfehlungen von einzelnen Ärzten oder Vertretern medizinischer
Berufe und von Vereinigungen, die nicht in Artikel 11 der Verordnung genannt werden,
verweisen. Als Vertreter medizinischer Berufsgruppen gelten etwa Apotheker, Heilpraktiker,
Physiotherapeuten und Krankenschwestern (so Meisterernst/Haber, Kommetar HCVO, Art.
12 Rn. 20).

c) Angaben über Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahme.

Hierzu heißt es im Handbuch Lebensmittelkennzeichnung (v. Dr. Rempe,
	Lebensmittelkennzeichnungsrecht, 1. Auflage, 2011 auf S, 72):

"Angaben über die Dauer und das Ausmaß einer Gewichtsabnahme sind bei Lebensmitteln des
allgemeinen Verzehrs gemäß Art. 12 Buchstabe b HCVO generell verboten. Dabei handelt es sich
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etwa um die Aussage "Sie verlieren drei Kilo in 10 Tagen" oder "Reduzieren Sie Ihren
Bauchumfang in einer Woche um zwei Zentimeter". Ob auch Vorher-Nachher-Bilder unter das
Verbot fallen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Sind die Unterschiede derart deutlich, dass mit
ihnen eine messbare Gewichtsabnahme in einem bestimmten Zeitraum suggeriert wird, fallen sie
jedenfalls auch unter das Verbot."

Achtung: Schlankheitsbezogene Angaben wie schlank machende oder
gewichtskontroliierende Eingenschaften des Lebensmittels oder Angaben bei denen es um

» die Verringerung des Hungergefühls oder

» um ein verstärktes Sättigungsgefühl oder

» eine verringerte Energieaufnahme

geht, sind gemäß Artikel 13 Ab. 1 c) der Health-Claims-Verordnung von dem Verbot nicht
berührt. Solche Angaben müssen jedoch wissenschaftlich abgesichert sein und dürfen den
Verbraucher nicht täuschen. Dennoch sind sie nur zulässig, wenn sie in der
Gemeinschaftsliste geführt sind.

Frage: Sind die Pflichthinweise immer in der Kennzeichnung
eines Lebensmittels auszuweisen?

Gemäß Artikel 10 Abs. der Verordnung  darf gesundheitsbezogene Werbung nur gemacht
werden,
wenn die Kennzeichnung oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die Aufmachung der
Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung die zugehörigen Pflichtinformationen tragen.

Folgende Fallkonstellationen sind denkbar:
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1. Nur Kennzeichnung eines Lebensmittels enthält gesundheitsbezogene
Angaben.

Beispiel: Nur das Etikett eines Lebensmittels enthält gesundheitsbezogene Angaben.
Darüber hinaus wird das Lebensmittel nicht gesundheitsbezogen beworben.

2. Sowohl Kennzeichnung als auch Bewerbung eines Lebensmittel weist
gesundheitsbezogene Angaben auf

Beispiel: Auf dem Etikett eines Lebensmittels wird gesundheitsbezogen geworben. Dieses
Lebensmittel wird auch in Anzeigen gesundheitsbezogen beworben.

3. Nur in allgemeiner Lebensmittelwerbung wird gesundheitsbezogen
geworben

Beispiel: Lebensmittel wird ausschließlich via Anzeigen gesundheitsbezogen beworben.
Etikett des Lebensmittels weist dagegen keine gesundheitsbezogene Werbung auf.

Für diese Fallkonstellationen gilt: Unabhängig davon, auf welche Art ein Lebensmittel
gesundheitsbezogen beworben wird, sind die Pflichthinweise zwingend in der
Kennzeichnung des Lebensmittels auszuweisen, auf das sich die Angabe bezieht.
Schließlich kommt es entscheidend darauf an, dass dem Verbraucher die verpflichtenden
Informationen vor (und bei) dem Kauf des Lebensmittels zur Verfügung stehen.

Frage: Sind Pflichthinweise auch in gesundheitsbezogener
Werbung eines Lebensmittels auszuweisen?

Nicht höchstrichterlich geklärt bzw. umstritten ist derzeit, ob es genügt, die Pflichtangaben
allein auf dem Etikett eines Lebensmittels darzustellen, sollten z.B. nur in der allgemeine
Lebensmittelwerbung gesundheitsbezogene Angaben gemacht worden sein.

Beispiel: Ein bestimmtes Lebensmittel wird in Zeitungsanzeigen gesundheitsbezogen
beworben. Die Aufmachung des Lebensmittels (z.B. Etikett) enthält dagegen keine
gesundheitsbezogene Angaben.
 
In dem Zusammenhang haben bereits mehrere Oberlandesgerichte entschieden, dass die
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Lebensmittelwerbung immer auch die Pflichtinformationen enthalten müsse - sollte in der
Werbung auf gesundheitsbezogene Angaben Bezug genommen worden sein.

Auf folgende Entscheidungen ist in dem Zusammenhang hinzuweisen:

» OLG Hamburg (21.06.2012 - 3 U 97/11)

» OLG Koblenz, 20.06.2012 - 9 U 224/12

» OLG Schleswig, 21.06.2012 - 6W1/12

1. Begründung des OLG Hamburg (21.06.2012 - 3 U 97/11)

"Nach dem Wortlaut des Art. 10 Abs. 2 (...) muss einerseits die Kennzeichnung bzw. Aufmachung
des Lebensmittels, andererseits aber auch  die Lebensmittelwerbung die in Art. 10 Abs. 2 lit. a) bis
d) aufgeführten Hinweise enthalten."

Diese Entscheidung sah sich der Kritik ausgesetzt, da sich keinesfalls eindeutig aus dem
Gesetzeswortlaut ergäbe, dass bereits jegliche Lebensmittelwerbung die
Pflichtinformationen enthalten müsse.

"Die Norm lässt sich nämlich durchaus so verstehen, dass die Aufmachung und die
Lebensmittelwerbung die Pflichtinformationen nur tragen müssen, "falls die (...)
Kennzeichnung fehlt". Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei den Ginkgo-Kapseln eine
Kennzeichnung gefehlt hätte - es sei denn, man ist der Meinung, dass in jeder Werbung die
Kennzeichnung fehlt. Dann hätte der Gesetzgeber eine solche  
Doppelkennzeichnungspflicht aber einfach durch das Wort "und" anordnen, also
vorschreiben können, die Hinweise müssten in "Kennzeichnung und Werbung" erscheinen,
bzw. "sowohl in der Kennzeichnung als auch in der Werbung" (Quelle: RA Prof. Dr. Moritz
Hagenmeyer, "Fünfte  
Beleuchtung der Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924,/2006 über nährwert- und
gesundheitsbezogene Angaben, WRP 4/2013 S. 451)
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2. Begründung des OLG Koblenz, 20.06.2012 - 9 U 224/12

"Der Senat legt Art. 10 II (...) dahingehend aus, dass der Hinweis auf der Kennzeichnung und der
Lebensmittelwerbung erfolgen muss. (...) Nur für den Fall, dass eine Kennzeichnung fehlt, hat die
Aufmachung der Lebensmittel den entsprechenden Hinweis zu enthalten, wodurch die
Hinweispflicht in der Lebensmittelwerbung jedoch nicht berührt wird."

Schließlich diene die Verordnung "dem Schutz des Verbrauchers vor irrführenden
Angaben" und solle "ihm daneben die Wahl zwischen den verschiedenen Lebensmitteln
erleichtern".

Auch die Argumentation des OLG Koblenz wird mit der Begründung kritisert, dass ein
"stereotyper Hinweis in der Werbung" den Verbraucher keinesfalls besser stellen bzw.
besser vor Irreführungen schützen könne (so etwa RA Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer, WRP
4/2013 S. 451.)

Zudem habe sich das Gericht nicht sorgfältig genug mit dem Gesetzeswortlaut
auseinandergesetzt:

"Die Norm lässt sich nämlich durchaus so verstehen, dass die Aufmachung und die
Lebensmittelwerbung die Pflichtinformationen nur tragen müssen, "falls die (...)
Kennzeichnung fehlt". Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei den Ginkgo-Kapseln eine
Kennzeichnung gefehlt hätte - es sei denn, man ist der Meinung, dass in jeder Werbung die
Kennzeichnung fehlt. Dann hätte der Gesetzgeber eine solche
Doppelkennzeichnungspflicht aber einfach durch das Wort "und" anordnen, also
vorschreiben können, die Hinweise müssten in "Kennzeichnung und Werbung" erscheinen,
bzw. "sowohl in der Kennzeichnung als auch in der Werbung" (Quelle: RA Prof. Dr. Moritz
Hagenmeyer, "Fünfte Beleuchtung der Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924,/2006 über
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, WRP 4/2013 S. 451)

Insofern legt die IT-Recht-Kanzlei folgende Handlungsempfehlung nahe:

Es entspricht dem sichersten Wege die Pflichthinweise in jeglicher "Werbung" des
Lebensmittels auszuweisen, über das die gesundheitsbezogene Angabe gemacht wird. Bis
zu einer höchstrichterlichen Klärung der Frage nach dem Erfordernis einer doppelten
Informationspflicht in Kennzeichnung und Aufmachung/Werbung (ggf. durch den EuGH)
birgt eine Nichtbeachtung der zweitinstanzlichen Entscheidungen ein nicht unerhebliches
Abmahnpotenzial. Wird also beispielsweise eine gesundheitsbezogene Angabe in einer
allgemeinen Werbung für ein Lebensmittel verwendet (z. B. Olivenöl, Milchprodukte, Fleisch
usw.), die nicht auf ein bestimmtes Produkt Bezug nimmt, das eine "Kennzeichnung"
aufweisen würde, dann sollte die Pflichthinweise ebenfalls in der "Werbung" und der



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

76 /106

"Aufmachung" dieses Lebensmittels erscheinen.

Frage: Was ist bei der Bewerbung gesundheitsbezogener
Angaben im Fernabsatz zu beachten?

Ungeachtet der Zulässigkeitsbedingungen nach der HCVO ist bei der Werbung mit
gesundheitsbezogenen Angaben für Lebensmittel im Fernabsatz zwingend die
Lebensmittelinformationsverordnung zu beachten, die eigene Kennzeichnungspflichten
statuiert. Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) sollten dem
Verbraucher bei seiner Entscheidung über den Kauf eines Lebensmittels die
verpflichtenden Informationen nach Art. 9 grundsätzlich immer zur Verfügung stehen.
Gesondert hinzuweisen ist auf Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend
den Fernabsatz. Demnach müssen die verpflichtenden Informationen dem Verbraucher vor
dem Kauf zur Verfügung stehen, und beim Fernabsatz, wo die "Kennzeichnung" nur
beschränkt zugänglich ist, müssen die verpflichtenden Informationen in der Aufmachung
und der Werbung für das Lebensmittel sowie auf dem Trägermaterial des
Fernabsatzgeschäfts erscheinen, z. B. Website, Katalog, Broschüre, Schreiben o. Ä.

Frage: Gibt es Ausnahmeregelungen bez. der Pflichtinformationen
bei gesundheitsbezogener Werbung?

Gemäß Artikel 1 Absatz 2 HCVO gilt eine Ausnahmeregelung für nicht vorverpackte
Lebensmittel, die dem Endverbraucher oder Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung
zum Kauf angeboten werden, und für Lebensmittel, die entweder an der Verkaufsstelle auf
Wunsch des Käufers verpackt oder zum sofortigen Verkauf fertig verpackt werden. Gemäß
dieser Ausnahmeregelung kann auf die verpflichtenden Informationen nach Maßgabe von
Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b verzichtet werden. Die Hinweise gemäß Artikel 10
Absatz 2 Buchstaben c und d, sofern zutreffend, sind dagegen in jedem Fall erforderlich.
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Frage: Müssen gesundheitsbezogene Angaben genau nach dem
in der Gemeinschaftliste genannten Wortlaut verwendet werden?

Hierzu das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit:
"Im Rahmen der Verabschiedung der Gemeinschaftsliste der zulässigen Claims wurde eine
gewisse Flexibilität beim Gebrauch der Formulierung einer Angabe gewährt, um den linguistischen
und kulturellen Unterschieden Rechnung zu tragen. Vorraussetzung hierfür ist jedoch, dass die
gewählte Formulierung sinngemäß dieselbe Bedeutung wie die eines in der Liste aufgeführten
Claims hat. Entscheidend ist hier, dass die verwendete Formulierung einer gesundheitsbezogenen
Angabe den Verbraucher nicht irreführt."

Gleiches ergibt sich aus Erwägungsgrund 9 der HCVO.

Frage: Muss sich der Claim auf den konkreten Inhaltsstoff
beziehen oder darf er auch an das Lebensmittel selbst
anknüpfen?

Die zu verwendende, nach der Gemeinschaftsliste vorgegebene gesundheitsbezogene
Angabe ist nur dann zulässig, wenn sie sich auf den ebenfalls dort benannten Wirkstoff
bezieht. Eine Anknüpfung an das ihn enthaltene Lebensmittel ist unzulässig.

Dies bestätigte das OLG Bamberg mit Urteil v.. 12.2.2014 (Az. 3 U 192/13), indem es auf
den eindeutigen Wortlaut der Zulassungsliste aus der VO (EU) Nr. 432/2012 abstellte und
zudem die Zielführung der HCVO berücksichtigte.  Aus Erwägungsgrund 9 ergebe sich
insofern,  dass gesundheitsbezogene Angaben wahrheitsgemäß, klar, verlässlich und für
den Verbraucher hilfreich sind. In Erwägungsgrund 13 sei zudem auf die Bedingungen der
der HCVO anhänglichen Liste zur Einhaltung der Zulässigkeit der dort ausgewiesenen
Angaben verwiesen. In Anlehnung an eine wahrheitsgemäße, verständliche und
verbraucherfreundliche Verwendung der gesundheitsbezogenen Angaben müsse insofern
gelten, dass diese nur in Verbindung mit dem originären Stoff erfolgen dürften. Zwar sehe
Erwägungsgrund 9 auch die simultane Zulassung gleichbedeutender Angaben vor. Diese
gelte aber immer nur dann, wenn die in der Liste ausgewiesene Wirkung eines
Ausgangsstoffes in gleichbedeutender Weise umschrieben werde. Dabei dürfe der
Ausgangsstoff jedoch nicht durch das ihn beinhaltende Lebensmittelprodukt ersetzt werden.

Insofern unzulässig ist folgende gesundheitsbezogene Angabe:  "Produkt X trägt zum Erhalt
der Zähne bei". Zulässig wäre in diesem Sinne: "Produkt X enthält Vitamin D und Calcium,

 http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/04_AntragstellerUnternehmen/01_HealthClaims/01_FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3/FAQs_Gemeinschaftsliste_13_3_node.html


Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

78 /106

die zum Erhalt normaler Zähne beitragen."

Ein weiteres Beispiel:

Unzulässig: "Ein Glas Orangensaft trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
bei". Zulässig: "Das Vitamin C in einem Glas Orangensaft trägt zur Verringerung von
Müdigkeit und Ermüdung bei." (Teufer, GRUR-Prax 2012, 476/477 nach OLG Bamberg).

Frage: Mussten die Hinweispflichten nach Art. 10 Abs. 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 bereits im Jahre 2010, also vor
Verabschiedung der Gemeinschaftsliste, befolgt werden?

Der BGH legte diese Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vor (Beschluss vom
05.12.2012 - I ZR 36/11).

Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, so der BGH, ob die Vorschrift des Art. 10
Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 in dem für die Beurteilung des Falles relevanten
Zeitraum im Jahr 2010 bereits anwendbar war. Hierfür spreche der Wortlaut des Art. 278
Abs. 5 der Verordnung, in dem Art. 10 Abs. 2 der Verordnung nicht genannt ist. Nach der
gegenteiligen Ansicht spreche der systematische Zusammenhang der Regelung dafür, dass
die Hinweispflichten gemäß Art. 10 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 erst ab der -
nach wie vor ausstehenden - Verabschiedung der Liste zugelassener
gesundheitsbezogener Angabe ngemäß Art. 13 Abs. 3 der Verordnung gelten.

Inzwischen hat der EuGH (Entscheidung v. 10.04.2014 - Rechtssache C-609/12 - Ehrmann)
die Vorlagefrage des BGH beantwortet und geht - ebenso wie dieser - von einer
Anwendbarkeit des Art. 10 Abs. 2 schon im Jahre 2010, also unabhängig von der
Verabschiedung der Gemeinschaftsliste zulässiger Angaben, aus. Im Rahmen einer
systematischen Auslegung führte der Gerichtshof aus, dass eine gesundheitsbezogene
Angabe, wenn sie nicht nach Art. 10 Abs. 1 der HCVO in Verbindung mit ihrem Art. 27 Abs.
5 verboten ist, auch die in Art. 10 Abs. 2 genannten obligatorischen Informationen tragen
muss. In diesem Sinne heiße es in Art. 27 Abs. 5 der HCVO, dass gesundheitsbezogene
Angaben verwendet werden dürfen, sofern sie der Verordnung entsprechen, was bedeutet,
dass dabei u. a. die in ihrem Art. 10 Abs. 2 vorgesehenen Hinweispflichten beachtet werden
müssen. Die Annahme, dass Art. 10 Abs. 2 unabhängig von der Geltung der
Gemeinschaftsliste berücksichtigt werden müsse, werde  dadurch bestätigt, dass weder Art.
10 noch Art. 27 Abs. 5 oder irgendeine andere Vorschrift der HCVO vorsieht, dass deren
Art. 10 Abs. 2 erst nach der Annahme der in ihrem Art. 13 genannten Listen zugelassener
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Angaben Anwendung findet.
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Verweise auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile für
die Gesundheit nach Art. 10 Abs. 3

Frage: Was gilt bei der Verwendung allgemeiner, nichtspezifischer
Vorteile für die Gesundheit?

Verweise auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile des Nährstoffs oder Lebensmittels für die
Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden sind nach Art. 10
Abs. 3 der HCVO nur zulässig, wenn ihnen eine in einer der Listen nach Artikel 13 oder 14
enthaltene speziell zugelassene gesundheitsbezogene Angabe beigefügt ist (sogenanntes
"Koppelungsgebot").

Zu beachten ist aber, dass es sich bei derartigen allgemeinen Verweisen begrifflich
dennoch um gesundheitsbezogene Angaben handelt (BGH, Urteil v. 17.01.2013 - I ZR 5/12
- Vitalpilze) , die den allgemeinen Anforderungen der Art. 3-7 unterfallen.

Frage: Wieso unterliegen auch derartige allgemeine Verweise
besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen?

Würden allgemeine Gesundheitsverweise bedingungslos zugelassen, so könnten
Lebensmittelunternehmer unter Abstandnahme von spezifischen Wirkungshinweisen die
strengen Zulässigkeitsvoraussetzungen der HCVO durch allgemein gehaltene
Formulierungen umgehen und sodann diese werbewirksam für ihre Produkte einsetzen.

Gerade nicht spezifische Angaben bergen aber ein hohes Irreführungspotenzial, weil sie
von den betroffenen Verbrauchern besonders weit interpretiert werden und mithin eine
bedeutsame Täuschungseignung aufweisen können. Auch bei ihnen handelt es sich um
gesundheitsbezogene Angaben (BGH, Urteil v. 17.01.2013 - I ZR 5/12 - Vitalpilze).

Aufgrund der fehlenden Spezifizierung konnten sie allerdings nicht in die nach Art. 13
HCVO vorgesehene Gemeinschaftsliste einbezogen werden, da kein hinreichend
normierbarer Fallbezug gegeben war.

Dieser Mangel wird durch den Art. 10 Abs. 3 dadurch ausgeglichen, dass die Zulässigkeit
von allgemeinen Verweisen von der begleitenden Anführung einer spezifischen
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gesundheitsbezogenen Angabe abhängig gemacht wird, die das Allgemeine konkretisiert.

Dabei sollten die speziellen Angaben aus den Listen der zulässigen gesundheitsbezogenen
Angaben  einen gewissen Bezug zu dem Verweis auf die allgemeinen Vorteile haben. Je
breiter dieser Verweis ausgelegt wird, z. B. "für eine gute Gesundheit", desto mehr
gesundheitsbezogene Angaben aus den Listen der zulässigen gesundheitsbezogenen
Angaben könnten als begleitende Angaben zum Verweis in Frage kommen.

Frage: Was ist unter Verweisen auf allgemeine, nichtspezifische
Vorteile zu verstehen?

Art. 10 Abs. 3 HCVO erfasst Aussagen, die zwar auf eine der in Art. 13 Abs. 1 und Art. 14
Abs. 1 der Verordnung genannten Funktionen Bezug nehmen, dennoch einen hinreichend
relevanten Gesundheitsbezug aufweisen , aber aufgrund ihrer allgemeinen und
unspezifischen Formulierung nicht Gegenstand eines Zulassungsverfahrens sein könnten
(BGH, Urt.  v. 12.2.2015 - Az. I ZR 36/11 -  Monsterbacke II).

Darunter fallen Angaben wie:

» "zur Unterstützung einer optimalen Leistungsfähigkeit"

» "erhöht die Ausdauer und Leistungsfähigkeit" (vgl. BGH, Urt. v. 17.1.2013 - Az. I ZR 5/12 -
Vitalpilze)

» "So wichtig wie das tägliche Glas Milch" (BGH, Urt.  v. 12.2.2015 - Az. I ZR 36/11 - 
Monsterbacke II)

Nach Ansicht des KG Berlin (Urteil v. 27.05.14 - Az. 5 U 76/12) fallen unter Art. 10 Abs.3
dahingegen keine gänzlich unspezifischen Gesundheitsangaben, die nur die Gesundheit im
Allgemeinen in Bezug nehmen und darüber hinaus keinen weitergehenden
Bedeutungsgehalt aufweisen (für das Beispiele "große Vorteile für die Gesundheit").

Diese Ansicht erscheint zweifelhaft, da die Mehrheit der deutschen Gerichte sich einer
Betrachtungsweise angeschlossen haben, nach der Art. 10 Abs. 3 HCVO auch auf die
Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden bezogene
Aussagen erfasst (so ausdrücklich das OLG Hamm, Urteil v. 7.10.2014 - Az.  4 U 138/13)

Im Zweifel sollte das Vorliegen eines unspezifischen Verweises nach Art. 10 Abs. 3vor
dessen Verwendung stets einzelfallbezogen von Rechtsexperten überprüft werden.
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Frage: Gelten die Informationspflichten des Art. 10 Abs. 2 auch für
unspezifische Verweise nach Art. 10 Abs. 3?

Lange Zeit war umstritten, ob die spezifischen Hinweispflichten für gesundheitsbezogene
Angaben nach Art. 10 Abs. 2 HCVO auch für die Verweise auf allgemeine Vorteile nach
Abs. 3 anzuwenden waren und somit auch dort als Zulässigkeitsbedingung anzusehen
waren.

In einem Grundsatzurteil bestätigte jüngst der BGH (Urt.  v. 12.2.2015 - Az. I ZR 36/11 - 
Monsterbacke II) die unbedingte Geltung der Hinweispflichten auch für nichtspezifische
Verweise und geht von einer Unzulässigkeit dann aus, wenn diese nicht mit den
Pflichtinformationen verbunden sind.

Dazu führte er aus:

"Die Regelung des Art. 10 Abs. 2 der HCVO steht selbständig neben der des Art. 10 Abs. 1 dieser
Verordnung (vgl. EuGH, GRUR 2014, 587 Rn. 28 bis 30 - Ehrmann). Sie gilt daher auch für
gesundheitsbezogene Angaben in Form von Verweisen auf nichtspezifische Vorteile im Sinne von
Art. 10 Abs. 3 der HCVO. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die in Art. 10 Abs. 2 dieser
Verordnung unter den Buchst. a bis d angesprochenen Informationen bei nichtspezifischen
Verweisen im Sinne von Art. 10 Abs. 3 der Verordnung nicht ebenso sinnvoll sind und gegeben
werden können wie bei den anderen gesundheitsbezogenen Angaben, die dem Art. 10 Abs. 1 der
Verordnung unterfallen und deshalb nicht ohne Zulassung und Aufnahme in die Liste der
zugelassenen Angaben gemäß den Art. 13 und 14 der Verordnung verwendet werden dürfen."
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Krankheitsbezogene Werbung

Frage: Ist krankheitsbezogene Werbung in Zukunft in Deutschland
verboten?

Bis zu seiner Aufhebung ging das Verbot krankheitsbezogener Werbung aus § 12 Abs. 1 I
Nr. 1 des deutschen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch
(LFGB) hervor. Nunmehr ist die Unzulässigkeit derartiger Werbeaussagen in der
europäischen Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) normiert.  In deren Art. 7 Abs. 3
heißt es:

"Vorbehaltlich der in den Unionsvorschriften über natürliche Mineralwässer und über Lebensmittel,
die für eine besondere Ernährung bestimmt sind, vorgesehenen Ausnahmen dürfen Informationen
über ein Lebensmittel diesem keine Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer
menschlichen Krankheit zuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften entstehen lassen."

Nach Art. 7 Abs. 4 LMIV gilt dies vollumfänglich auch für die Werbung.

Allerdings ist unbedingt zwischen krankheitsbezogener Werbung und Angaben über die
Reduzierung eines Krankheitsrisikos zu unterscheiden. Letztere sind nach Art. 14 HCVO
zwar grundsätzlich ebenfalls nicht erlaubt, können aber ausnahmsweise nach einer
behördlichen Genehmigung und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Art. 14 Abs.
2 HCVO zulässig sein.

Problematisch mag auf den ersten Blick erscheinen,  dass das generelle Verbot der LMIV
einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aus der HCVO gegenübersteht.

Richtigerweise ist Art. 7 Abs. 3 LMIV dann, wenn eine krankheitsreduzierende
Angabe nach der HCVO vorliegt,  zugelassen wurde und mit den Pflichthinweisen
nach Art. 14 Abs. 2 verwendet wird, nicht anwendbar.

Anderenfalls unterliefe das absolute Verbot der LMIV die Sonderregelung des Art. 14
HCVO. Ebendies ergibt sich deklaratorisch auch aus dem abgeänderten §11 Abs. 3 LFGB.
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Frage: Was sind Angaben über die Verringerung eines
Krankheitsrisikos und welchen Anforderungen unterliegen sie?

Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos (engl.: risk reduction claims) sind
Angaben, mit denen erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht
wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie, eines Lebensmittels oder eines
Lebensmittelbestandteils einen Risikofaktor für die Entwicklung einer Krankheit beim
Menschen deutlich senkt (vgl. Artikel 2 Abs. 2 Nr. der Health-Claims Verordnung).

Derartige Angaben sind nur erlaubt, wenn sie in einer eigens vorgesehen
Gemeinschaftsliste nach behördlichem Genehmigungsverfahren zugelassen worden sind.
Eine Auflistung der bisher zulässigen Angaben ergeht aus der EU-Verordnung Nr.
1226/2014 und der EU-Verordnung Nr. 1228/2014.

Neben der Zulassungspflicht der Angaben muss bei der Verwendung von risk reduction
claims zusätzlichen Hinweispflichten genügt werden.  So ist derartigen Angaben nach Art.
14 Abs. 2 HCVO

- eine Erklärung, dass die Krankheit, auf die sich die Angabe bezieht, durch mehrere
Risikofaktoren bedingt ist, und 
- der Hinweis, dass die Veränderung eines dieser Risikofaktoren eine positive Wirkung
haben kann oder auch nicht, 
beizufügen.

Frage: Was gilt bei Werbeaussagen über Krankheitsrisiken und
Aussagen in Bezug auf Kinder?

Wenn die Reduzierung eines Krankheitsrisikos versprochen wird, wie zum Beispiel durch
die Aussage "Reduziert die Osteoporose-Gefahr", oder wenn speziell auf Kinder gezielt
wird, z.B. mit der Äußerung  "enthält viel Calcium für ein gesundes Knochenwachstum bei
Kindern", ist eine ausdrückliche Genehmigung im Rahmen des Einzelzulassungsverfahrens
(s.o.) notwendig.

Zu beachten ist, dass aus der Formulierung des Art. 14 Abs. 1 HCVO "Angaben über die
Ent¬wicklung und die Gesundheit von Kindern"  im Hinblick auf den Schutzzweck der Norm
nicht hergeleitet werden kann, dass sich die Angaben sowohl auf die Entwicklung als auch
auf die Gesund¬heit beziehen müssen. Einzubeziehen sind auf jeden Fall sämtliche
Angaben, die sich unabhän¬gig von der Entwicklung auf die Gesundheit von Kindern
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beziehen (OLG Koblenz, Urt. v. 13.12.2013 - Az. 9 U 405/13 -  Rotbäckchen)
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Übergangsvorschriften

Frage: Was gilt für Produkte mit bereits vor dem 01.Januar 2005
bestehenden Handelsmarken oder Markennamen?

Produkte mit bereits vor dem 1. Januar 2005 bestehenden Handelsmarken oder
Markennamen, die dieser Verordnung nicht entsprechen, dürfen bis zum 19. Januar 2022
weiterhin in den Verkehr gebracht werden; danach gelten die Bestimmungen dieser
Verordnung (s. Artikel 278 II der Verordnung). Achtung: Die Übergangsfrist bezieht sich nur
auf den Markennamen, nicht auf die sonstigen sich aus der Verordnung ergebenden
Pflichten.

In diesem Rahmen urteilte das OLG Frankfurt a.M. (Urteil. v. 15.1.2015 - Az.  6 U 67/11),
dass es für die Zulässigkeit des Fortvertriebs unter dem Markennamen entscheidend darauf
ankomme, dass die Marke rechtserhaltend benutzt werde. Schädlich sei es insofern, wenn
die Marke vor dem Stichtag (01.05.2005) für andere Produkte verwendet wurde als danach:

"Es geht also um den Weitervertrieb der konkreten Produkte, nicht um bloßen Bestandsschutz für
die Marke. In diesem Sinn ist auch die Rechtsprechung des EuGH zu verstehen. Danach ist Art. 27
Abs. 2 HCVO dahin auszulegen, dass er sich nur auf Lebensmittel bezieht, die mit einer
Handelsmarke oder einem Markennamen versehen sind, die oder der als eine nährwert- oder
gesundheitsbezogene Angabe im Sinne dieser Verordnung aufzufassen ist, und die in dieser Form
vor dem 1. Januar 2005 bestanden (EuGH, GRUR 2013, 1061 Rn. 37 - Green-Swan
Pharmaceuticals). Die Wendung "in dieser Form" bezieht sich auf die "Lebensmittel". Es reicht also
nicht aus, wenn es vor 2005 überhaupt Produkte mit der beanstandeten Kennzeichnung gab.
Vielmehr geht es um die Fortsetzung des Vertriebs der schon vor dem Stichtag vertriebenen
Produkte. Darin liegen auch Sinn und Zweck der Übergangsregelung. Im Erwägungsgrund 33 der
Verordnung heißt es, angemessene Übergangsmaßnahmen seien erforderlich, damit sich die
Lebensmittelunternehmer an die Bestimmungen dieser Verordnung anpassen können. Dies spricht
für einen produktbezogenen Bestandsschutz und gegen einen produktunabhängigen Schutz der
Marken."
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Frage: Was regelt  die Übergangsvorschrift des Art. 28 Abs. 5
HCVO?

Danach dürfen gesundheitsbezogene Angaben im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) HCVO bis
zur Annahme der in Art. 13 Abs. 3 HCVO genannten Liste unter Verantwortung von
Lebensmittelunternehmern verwendet werden, sofern diese Angaben der HCVO und den
einschlägigen einzelstaatlichen Vorschriften entsprechen.

Bei Art. 28 Abs. 5 HCVO handelt es sich um ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Zu den
Bedingungen der Verordnung, die nach der Übergangvorschrift des Art. 28 Abs. 5 HCVO zu
beachten sind, gehört dabei insbesondere auch Art. 5 HCVO.  Gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a)
HCVO ist die Verwendung gesundheitsbezogener Angaben nur zulässig, wenn anhand
allgemein anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse nachgewiesen ist, dass der
Wirkstoff, auf den sich die Angaben beziehen, die beworbene positive physiologische
Wirkung hat.
 
Nunmehr ist (seit Dezember 2012) die erste Gemeinschaftsliste allerdings in Kraft.

Frage: Wurde Art. 27 Abs. 5 HCV mit Inkrafttreten der ersten
Teilliste obsolet?

Hierzu das OLG Hamburg (vgl. Urteil vom 21.06.2012, Az. 3 U 97/11):

"Bislang wurde zwar diskutiert, ob Art. 27 Abs. 5 HCVO bereits mit Inkrafttreten der ersten Teilliste obsolet
werde (vgl. Meisterernst/Haber, a.a.O., Art. 28 Rz. 21 c). Hierfür wurde angeführt, dass die EU-Kommission in
dem von der Beklagten als Anlage 4 vorgelegten Entwurf "Draft Commission Regulation on the authorisation of
certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to
children´s development and health" mit Art. 2 eine eigene Übergangsvorschrift vorsah (Meisterernst/Haber,
a.a.O., Rz. 21 c).

Allerdings sprach bereits der Wortlaut von Art. 27 Abs. 5 HCV von der Annahme - der in Art. 13 Abs. 3
genannten Liste - , was als Hinweis darauf gedeutet wurde, dass Art. 27 Abs. 5 HCV bis zur vollständigen
Abarbeitung der Liste gelten sollte.

Diese Auslegung wird nun durch Erwägungsgrund 11 der EGV Nr. 432/2012 gestützt. Nach Erwägungsgrund
11 der EGV Nr. 432/2012 sollen für die noch nicht geprüften pflanzlichen Stoffe weiterhin die
Übergangsvorschriften des Art. 27 Abs. 5 und 6 HCVO gelten.

Zwar hat die Kommission dies lediglich in einem rechtlich nicht verbindlichen Erwägungsgrund (vgl. EuGH,
Urteil vom 02.04.2009, C - 134/08, BeckRS 2009, 70379, Tz. 16) ausgeführt . Aus dem Erwägungsgrund geht



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

88 /106

jedoch hervor, dass die Kommission von einer Fortgeltung von Art. 27 Abs. 5 und Abs. 6 HCVO ausgeht, was
sich auch mit dem Wortlaut der Vorschrift in Übereinstimmung bringen lässt. Andernfalls hätte sie in die
Verordnung eine entsprechende Regelung aufgenommen, statt nur in den Erwägungsgründen hierauf
einzugehen.

Art. 27 Abs. 5 HCVO gilt dabei auch für solche Angaben im Sinne von Art. 13 Abs. 1 lit. a) HCVO, die nach
Geltung der HCVO und somit nach dem 1.7.2007 erstmalig verwendet wurden (Meisterernst/Haber, a.a.O., Art.
28 Rz. 25)."
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Die Health-Claims-Verordnung und das deutsche
Wettbewerbsrecht

Frage: Stellt die Health-Claims-Verordnung und insbesondere Art.
10 Abs. 2 lit. A der Verordnung eine Marktverhaltensregel dar?

Ja, hierzu das OLG Rostock, Urteil v. 25.05.2011, Az. 2 U 2/11:

"Die VO (EG) Nr. 1924/2006 wird allgemein als Marktverhaltensregel angesehen (z.B.
Ebert-Weidenfeller, in: Götting/Nordemann § 4 Rn. 11.76). Die Antragsgegnerin wendet sich jedoch
gegen eine pauschale Betrachtung und meint, es komme darauf an, ob genau die in Rede
stehende Vorschrift des Art. 10 Abs. 2 lit. a eine Marktverhaltensregel sei. Ihre Auffassung, dies
ergebe sich nicht aus der Judikatur, findet jedoch in den von ihr herangezogenen Entscheidungen
keine Stütze. Das LG Düsseldorf (GRUR-RR 2008, 439) betont sogar, dass das gesamte
lebensmittelrechtliche Kennzeichnungsrecht wettbewerbsbezogene Marktverhaltensregeln seien
(Tz. 36 in juris). Das KG (25.09.2009 - 5 U 70/08) und das OLG Zweibrücken (02.07.2010 - 4 U
184/09) bezeichnen jeweils den Art. 10 insgesamt als gesetzliche Vorschrift iSd § 4 Nr. 11 UWG.
Das OLG Nürnberg (15.9.2008 - 3 U 23/08) äußert sich nicht dazu, ob die gesamte VO (EG) Nr.
1924/2006 oder nur einzelne Vorschriften aus ihr als Marktverhaltensregeln in Betracht kommen.
Der Senat folgt der Auffassung von Judikatur und Literatur, dass die hier einschlägige Vorschrift
des Art. 10 Abs. 2 lit. a VO (EG) Nr. 1924/2006 eine Marktverhaltensregel darstellt. Diese konkrete
Vorschrift ist genauso eine wettbewerbsbezogene Marktverhaltensregel wie die übrigen Teile des §
10 der Verordnung."

Und das OLG Stuttgart (Urteil vom 02.03.2011, Az. U 61/10):

"Die speziellen Werbeverbote der VNGA sind Marktverhaltensregelungen i. S. v. § 4 Nr. 11 UWG
(OLG Düsseldorf GRUR-RR 2010, 291; Köhler in Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 4 Rdnr. 11.137 a und
mit zutreffender ausführlicher Begründung in ZLR 2008, 135, 140 f.; Harte/Henning, UWG, 2. Aufl.
2009, § 4 Rdnr. 104; Hagenmeyer, WRP 2010, 492, 499 mit zahlreichen Nachweisen aus der
Rechtsprechung in Fn. 58)."

Auch die Vorschrift des Art. 10 Abs. 1 HCVO wurde ausdrücklich als Marktverhaltensnorm
im Sinne des §4 Nr. 11 UWG eingestuft, zuletzt vom BGH mit Urteil v. 26.02.2014 (Az. I ZR
178/12 - Praebiotik).

Gleiches gilt für den Art. 10 Abs. 3 HCVO, so das OLG Hamm (Urteil v. 07.10.2014 - Az. 4
U 138/13)
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Interessante Links zum Thema

Weiterführendes:

» BfR beantwortet Fragen
(http://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr_beantwortet_fragen_des_ernaehrungsausschusses_d
es_deutschen_bundestages_zu_naehrwertprofilen.pdf) des Ernährungsausschusses des
Deutschen Bundestages zu Nährwertprofilen

» Antwortpapier der Bundesregierung (2014) zur Verzögerung der Verabschiedung von
Nährwertprofilen

» Fragen und Antworten des Bundesinstituts für Risikobewertung
(http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_naehrwertprofilen_und_health_clai
ms-9142.html) zu Nährwertprofilen und Health Claims

» Positionspapier des Bundesinsittuts für Risikobewertung
(http://www.bfr.bund.de/cm/343/naehrwertprofile_als_voraussetzung_fuer_health_claims_
positionspapier.pdf): Nährwertprofile als Voraussetzung für Health Claims

» Register
(http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/community_register/authorised_hea
lth_claims_en.htm#art135) mit bereits zugelassenen gesundheitsbezogenen Abgaben

» Guidance on the Implementation of Regulation Nr. 1924/2006
(http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm)

» Häufig gestellte Fragen zu Anträgen für gesundheitliche Angaben
(http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1339.htm) der efsa gemäß Artikel 14 bzw.
gemäß Artikel 13 Absatz 5

» Informationen der EFSA (http://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/nutrition.htm) zu
Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben

» Questions and Answers on Health and Nutrition Claims der EU-Kommission
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/200&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en)

» Häufig gestellte Fragen (http://www.efsa.europa.eu/de/faqs/faqnutrition.htm?wtrl=01) zu
nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben der EFSA
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Anhang - Begriffsbestimmungen

Definition: Angabe

Eine "Angabe" im Sinne der Verordnung ist jede Aussage oder Darstellung, die nach dem
Gemeinschaftsrecht oder den nationalen Vorschriften nicht obligatorisch ist, einschließlich
Darstellungen durch Bilder, grafische Elemente oder Symbole in jeder Form, und mit der
erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein
Lebensmittel besondere Eigenschaften besitzt (vgl. Artikel 2 Abs. 2 Nr.1 der Verordnung).
Der Begriff "Angabe" ist damit sehr weit zu fassen, die Schriftlichkeit der Angabe ist nicht
zwingend. Auch Aussagen, die etwa über das Internet, Fernsehen, Rundfunk etc. getätigt
werden, sind "Angaben" i.S.d. Verordnung.

Hinweis: Unter bestimmten Voraussetzungen hat sich der Werbende gesundheitsbezogene
Aussagen Dritter zurechnen zu lassen. Im Rahmen einer Fernsehsendung mit
Zuschauerbeteiligung kann es etwa bereits genügen, wenn der Werbende es geduldet hat,
dass im Rahmen einer reklamehaften Anpreisung seiner Produkte in dieser Sendung
Werbeaussagen von anrufenden Zuschauern so einbezogen werden, dass bei den
zuschauenden Verbrauchern der Eindruck entsteht, diese Werbeaussagen seien Teil der zu
vermittelnden Werbeinformation (KG MD 2010,154 = juris Rn 48).

Definition: Aufmachung

Das Unionsrecht enthält eine Definition des Begriffs "Werbung" ( 4 ), nicht aber des Begriffs
"Aufmachung", so dass letzterer Begriff auf der Grundlage der Erläuterungen in Artikel 2
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2000/13/EG sowie in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b
der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 zu verstehen ist (DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS
DER KOMMISSION vom 24. Januar 2013, 2013/63/EU).
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Definition: Gesundheitsbezogene Angabe

Ganz entscheidend ist, ob eine Angabe tatsächlich "gesundheitsbezogener Art" ist.
Schließlich unterliegen nur gesundheitsbezogene Angaben einer speziellen
Zulassungspflicht und lösen spezielle Hinweispflichten nach Artikel 10 Abs. 2
EU-Verordnung aus. Nicht gesundheitsbezogene Angaben unterfallen dagegen gar nicht
dem Anwendungsbereich der EU-Verordnung.

1. Begriffsbestimmung

Gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 der Health-Claims-Verordnung bezeichnet der Ausdruck
"gesundheitsbezogene Angabe" jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur
mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Zusammenhang zwischen einer
Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel oder einem seiner Bestandteile einerseits und
der Gesundheit andererseits besteht.

Hinweis: Unter dem Begriff Lebensmittelkategorien lassen sich beispielsweise

» Getreideerzeugnisse,

» Milchprodukte/Milchmischerzeugnisse,

» Convenience-Produkte/Fertigerzeugnisse,

» Fleischfertig-/Wurstwaren,

» Getränke/-pulver/Soft Drinks/Fruchtsaftgetränke und

» Süßigkeiten/Süßwaren

fassen.

Die Verordnung nennt als Beispiele gesundheitsbezogener Angaben (vgl. Artikel 14 der
Verordnung), etwa

» Angaben über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern

» Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos

» Angaben über die Bedeutung eines Nährstoffes (oder einer anderen Substanz) für
Wachstum, Entwicklung und Körperfunktionen

» Angaben über schlank machende oder gewichtskontrollierenden Eigenschaften von
Lebensmitteln
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» Angaben zur Verringerung des Hungergefühls oder ein verstärktes Sättigungsgefühl

» Angaben über eine verringerte Energieaufnahme durch den Verzehr von Lebensmitteln

Keine genauere Angaben enthält dagegen oben genannte Definition, ob es sich um einen
unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang handeln muss, noch zu dessen Intensität
oder Dauer. Unter diesen Umständen sei der Begriff "Zusammenhang" laut EuGH weit zu
verstehen (Urteil vom 6.09.2012, Rechtssache C-544/10):

1. Der Begriff "gesundheitsbezogene Angabe" darf laut EuGH (Urteil vom 6.09.2012,
Rechtssache C-544/10) nicht nur für einen Zusammenhang gelten, der eine Verbesserung
des Gesundheitszustands dank des Verzehrs eines Lebensmittels impliziert, sondern muss 
auch jeden Zusammenhang erfassen, der impliziert, dass für die Gesundheit negative oder
schädliche Auswirkungen, die in anderen Fällen mit einem solchen Verzehr einhergehen
oder sich ihm anschließen, fehlen oder geringer ausfallen, also die bloße Erhaltung eines
guten Gesundheitszustands trotz des genannten, potenziell schädlichen Verzehrs.

2. Zum anderen hat der EuGH (Urteil vom 6.09.2012, Rechtssache C-544/10) festgestellt,
dass sich der Begriff "gesundheitsbezogene Angabe" nicht nur auf die Auswirkungen des
punktuellen Verzehrs einer bestimmten Menge eines Lebensmittels beziehe, die
normalerweise nur vorübergehender oder flüchtiger Art sein können, sondern auch auf die
Auswirkungen eines wiederholten, regelmäßigen oder sogar häufigen Verzehrs eines
solchen Lebensmittels, die nicht zwingend nur vorübergehend und flüchtig sind. Bei der
Entscheidung, ob eine Angabe gesundheitsbezogen ist, seien  "sowohl die
vorübergehenden und flüchtigen Auswirkungen als auch die kumulativen Auswirkungen des
wiederholten und längerfristigen Verzehrs eines bestimmten Lebensmittels auf den
körperlichen Zustand zu berücksichtigen".

3. Unter Berufung auf den EuGH ( ? weite Auslegung des Begriffs "Zusammenhang" vl.
oben) hat der BGH (Beschluss vom 05.12.2012 - I ZR 36/11)  festgestellt, dass der "Begriff
?gesundheitsbezogene Angabe?" "jeden Zusammenhang, der eine Verbesserung des
Gesundheitszustands dank des Verzehrs des Lebensmittels impliziert", erfasst. Daher sei
auch die Aussage "So wichtig wie das tägliche Glas Milch" gesundheitsbezogener Art.

4. Beispiele für gesundheitsbezogene Angaben

Beispiele für gesundheitsbezogene Angaben sind hier
(http://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/health-claims-verordnung.html?page=3&name=Beispi
ele-f%C3%BCr-gesundheitsbezogene-Angaben#top) aufgelistet.
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6. Beispiele für nicht-gesundheitsbezogene Angaben

Abzugrenzen sind gesundheitsbezogene Angaben - abgesehen von den ebenfalls der HCV
unterfallenden Nährwertangaben - von solchen Angaben, die sich lediglich auf die objektive
Beschaffenheit des Produkts beziehen. Hierbei handelt es sich um solche Angaben, mit
denen nicht besondere positive Eigenschaften des betreffenden Lebensmittels
herausgestellt werden sollen, sondern nur objektive Informationen über die
Produktbeschaffenheit oder -eigenschaften vermittelt werden (Meisterernst WRP 2010, 481,
484).
Folgende Angaben wurden beispielsweise nicht als gesundheitsbezogen eingestuft:

- "Haribo macht Kinder froh", 
- "Red Bull verleiht Flügel", 
- "Qualität ist das beste Rezept", 
- "Melitta macht Kaffee zum Genuss", 
- "Die zarteste Versuchung seit es Schokolade gibt", "So wertvoll wie ein kleines Steak"
(vgl. Pressemitteilung der EU-Kommission vom 01.10.2003 ).

Umstritten ist dagegen, ob die Bezeichnung "Praebiotik + Probiotik" für Babynahrung eine
gesundheitsbezogene Werbung ist:

- Das OLG Hamburg entschied im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens (OLG
Hamburg, 14.06.2012 - 3 U 5/11,), das es offen bleiben könne, ob die Bezeichnung
?Probiotik? bei isolierter Verwendung schon eine gesundheitsbezogene Angabe darstellt;
"jedenfalls (...) in Verbindung mit der Nennung von Bestandteilen der Muttermilch" sei das
der Fall, weil "die der Muttermilch zugesprochene positive Wirkung auf die Gesundheit
zumindest teilweise auch dem angepriesenen Produkt zukommt".

- Das OLG Frankfurt urteilte dagegen im parallelen Hauptsacheverfahren, dass nicht von
einer gesundheitsbezogenen Werbung ausgegangen werden könne. So suggeriere die
Bezeichnung "Praebiotik® + Probiotik®" noch keine gesundheitliche Wirkung, sondern sei
lediglich als eine Beschaffenheits- bzw. Inhaltsstoffangabe im oben genannten Sinn
einzustufen. Die Bezeichnung werde vom angesprochenen Verkehr dahin verstanden, dass
in dem von der Beklagten angebotenen Lebensmittel Probiotika und Präbiotika, also
Bestandteile enthalten sind, die sich als probiotisch und präbiotisch qualifizieren lassen. Es
handele sich aus der Sicht des Verbrauchers demnach um Oberbegriffe für bestimmte in
Lebensmitteln enthaltene Inhaltsstoffe. Genau in diesem Sinne werde zumindest der Begriff
"Probiotikum" auch im Prüfungsverfahren nach der HCV verwendet (vgl. die in
Meisterernst/Huber, Health & Nutrition Claims, Artikel 13 Anhang 1 wiedergegebene
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Übersicht "Gutachten der EFSA gemäß Art. 13.3 zu Probiotika (inkl. Bakterien, Hefen)").
Für den Begriff "Präbiotikum" könne nichts anderes gelten.

Eine über die Inhaltsstoffangabe hinausgehende Inanspruchnahme bestimmter
gesundheitlicher Wirkungen ergebe sich auch nicht daraus, dass - wie die Klägerin vorträgt
- gerade die Bezeichnung "Praebiotik® + Probiotik®" den Eindruck eines "synergistischen",
d.h. über die bloße Kombination der Inhaltsstoffe hinausgehenden Effekts erwecke. Denn
ein solches Verständnis lege der Verbraucher der Bezeichnung nicht bei; vielmehr vermittle
ihm die Bezeichnung lediglich, dass das Lebensmittel eine Kombination aus präbiotischen
und probiotischen Inhaltsstoffen enthält.

Definition: Kennzeichnung

Eine Begriffsbestimmung für "Kennzeichnung" (bzw. "Etikettierung") findet sich in Artikel 1
Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2000/13/EG sowie in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j der
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ). Gemäß
dieser Begriffsbestimmung umfasst die "Kennzeichnung" (bzw. "Etikettierung") "alle Wörter,
Angaben, Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder Zeichen, die sich auf ein
Lebensmittel beziehen und auf Verpackungen, Schriftstücken, Tafeln, Etiketten, Ringen
oder Verschlüssen jeglicher Art angebracht sind und dieses Lebensmittel begleiten oder
sich auf dieses Lebensmittel beziehen".

Der Unterschied zwischen "Kennzeichnung" und "Werbung" besteht darin, dass sich die
"Kennzeichnung" auf die Abgabe des Lebensmittels an den Endverbraucher bezieht, die
"Werbung" dagegen auf die Förderung des Absatzes von Lebensmitteln durch den
Lebensmittelunternehmer.

Definition: Krankheitsbezogene Angabe

Eine Aussage ist krankheitsbezogen, wenn sie dem angesprochenen Verbraucher direkt
oder indirekt suggeriert, das Lebensmittel, für das geworben wird, könne zur Beseitigung,
Linderung oder Verhütung der angesprochenen Krankheit beitragen.

Allgemein wird unter Krankheit jede auch nur geringfügige oder vorübergehende Störung
des gesundheitlichen Wohlbefindens und der normalen Funktion des Körpers verstanden,
in Abgrenzung zu den gewöhnlichen Änderungen oder Schwankungen der
Leistungsfähigkeit des Menschen, die noch keinen Krankheitswert haben (Urteil des Senats
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vom 31.5.2001, 3 U 13/01, MD 2001, 1243, Tz. 37 m.w.N. - Pflanzliche Östrogene).

Definition: Krankheitsrisikoreduktionsbezogenen Angabe

Artikel 2 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung legt fest, dass eine "Angabe über die Reduzierung
eines Krankheitsrisikos" jede Angabe ist, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar
zum Ausdruck gebracht wird, dass der Verzehr einer Lebensmittelkategorie, eines
Lebensmittels oder eines Lebensmittelbestandteils einen Risikofaktor für die Entwicklung
einer Krankheit beim Menschen deutlich senkt.

Definition: Lebensmittel

Lebensmittel in Sinne der Health-Claims-Verordnung sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die
dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann,
dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von
Menschen aufgenommen werden (Art. 2 Abs. 1 lit. a) HCVO i.V.m. Art. 2 der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002).

Die IHK Schleswig Holstein hierzu:

"Zu den Lebensmitteln gehören daher zum Beispiel Getränke, Kaugummi und alle Stoffe, die dem
Lebensmittel bei seiner Herstellung oder Ver- und Bearbeitung absichtlich zugesetzt werden (z. B.
Wasser (!) oder Gewürze). Zu diesem sehr weit gefassten Begriff zählt die Verordnung ausdrücklich
aber auch die Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Vitaminpräparate jeglicher Couleur oder
andere Pulver und Beigaben, die einen gesundheitlichen Effekt haben sollen."
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Definition: Nährstoff

Nährstoff ist ein Protein, ein Kohlenhydrat, ein Fett, einen Ballaststoff, Natrium, eines der im
Anhang der Richtlinie 90/496/EWG aufgeführten Vitamine und Mineralstoffe, sowie jeden
Stoff, der zu einer dieser Kategorien gehört oder Bestandteil eines Stoffes aus einer dieser
Kategorien ist;"

Definition: Nährwertbezogene Angabe

Definition gem. Art. 2 Nr. 4 der Health-Claims-Verordnung:

Eine "nährwertbezogene Angabe" ist jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur
mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Lebensmittel positive
Nährwerteigenschaften besitzt, und zwar aufgrund 
a) der Energie (des Brennwerts), die es
i) liefert,
ii) in vermindertem oder erhöhtem Maße liefert oder
iii) nicht liefert, und/oder
b) der Nährstoffe oder anderen Substanzen, die es
i) enthält,
ii) in verminderter oder erhöhter Menge enthält oder
iii) nicht enthält;

Typische Beispiele dafür sind "fettarm", "Omega-3-Fettsäure-Quelle" oder "hoher
Ballaststoffgehalt".

Sehr anschaulich geht die IHK Schleswig-Holstein auf den Begriff der nährtwertbezogenen
Angabe ein
(http://www.ihk-schleswig-holstein.de/linkableblob/736094/.3./data/Versprechen_Sie_Gesun
dheit-data.pdf;jsessionid=A259C458F374B1F7B8CA1EFE1570BFA6.repl2):

"Nährwertbezogene Angaben sind solche Angaben, die sich begrifflich auf die Menge bestimmter
einzelner Nährstoffe in einem Lebensmittel beziehen. Wenn zum Beispiel kein Fett enthalten ist,
wäre die entsprechende nährwertbezogene Angabe »ohne Fett«. Ist der Fettgehalt reduziert, lautet
der »Claim« »fettreduziert«."
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1. Nährwert- und gesundheitsbezogene Angabe zugleich

Eine nährwertbezogene Aussage kann dabei auch durchaus zugleich eine
gesundheitsbezogene Aussage darstellen. So hat etwa das LG Hamburg (vgl. Urteil vom
26.03.2010, Az. 408 O 154/09) entschieden, dass es sich bei der Angabe "mit probiotischen
Kulturen" sowohl um eine nährwertbezogene als auch eine gesundheitsbezogene Angabe
im Sinne der Health-Claims-Verordnung handelt.

2. Müssen sich nährwertbezogene Angaben auf besondere positive
Nährwerteigenschaften beziehen?

Zu beachten ist in dem Zusammenhang auch ein Urteil des OLG Stuttgart (vom 03.02.2011,
Az. 2 U 61/10 - Revision wurde zugelassen). Danach liege eine nährwertbezogene Angabe
nur dann vor, wenn unmittelbar oder mittelbar erklärt wird, ein Lebensmittel habe besondere
positive Nährwerteigenschaften (vgl. hierzu auch die in Artikel 2 Abs. 2 Nr. 4 der HCV
enthaltene Begriffsbestimmung). Ein Verweis auf bloß allgemeine Vorzüge des
Lebensmittels oder einer Lebensmittelkategorie, also auf bloß objektiven
Beschaffenheitsangaben, sei gerade nicht als nährwertbezogene Angabe anzusehen (vgl.
auch Meisterernst, WRP 2010, 481, 484).

Daher sei die Aussage "So wichtig wie das tägliche Glas Milch" auch keine
nähwertbezogene Aussage.

Begründung des OLG Stuttgart:

"Dagegen spricht, dass nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 der Health-Claim Verordnung jede
"Angabe" zum Ausdruck bringen muss, dass ein Lebensmittel besondere (Hervorhebungen
durch den Senat) Eigenschaften besitzt, was bei bloßen Sachinformationen verneint
werden könnte (so Fezer-Meyer, UWG, 2. Aufl., § 4-S4 Rdnr. 296). Diese Sicht ist aber
nicht zwingend; die Formulierung "besondere Eigenschaften" könnte auch dahingehend
verstanden werden, dass nur solche Angaben nicht erfasst sein sollen, die sich auf
allgemeine - und nicht besondere - Eigenschaften des konkreten Lebensmittels beziehen
(so etwa Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, C 111 Art. 2 Rdnr. 26 mit den Beispielen
"Lebensmittel sind Mittel zum Leben" und "Fett gehört zur Ernährung").

Durch die Tatbestandsmerkmale "erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck
gebracht" soll sichergestellt werden, dass auch Angaben erfasst werden, mit denen die
Eigenschaft des Lebensmittels nicht direkt angesprochen werden. "Mittelbar" sind dabei
Erklärungen, die erst durch bewusste oder unbewusste Assoziationen einen Bezug auf die
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Eigenschaft des Lebensmittels ergeben, die also einen bestimmten Eindruck vermitteln
(Zipfel/Rathke, a.a.O., C 111 Art. 2 Rdnr. 27). Da sich die Verbote der Verordnung im
Vorfeld des Schutzes vor Täuschung bewegen, ist für den Begriff "Angabe" der Eindruck
maßgebend, der bei den angesprochenen Verkehrskreisen entsteht; handelt es sich um
Verbraucher, ist entsprechend Art. 5 Abs. 2 VNGA auf den durchschnittlichen Verbraucher
abzustellen (Zipfel/Rathke, a.a.O., Art. 2 Rdnr. 28). Dabei ist auf den vom EuGH
entwickelten Maßstab des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen, wie sich aus Erwägungsgrund 16
(aktuelle Fassung: 15) zur VNGA ausdrücklich ergibt, wobei aber dann, wenn sich eine
Angabe speziell an eine besondere Verbrauchergruppe wie z.B. Kinder richtet, die
Auswirkung der Angabe aus Sicht eines Durchschnittsmitglieds dieser Gruppe zu beurteilen
ist. Damit liegt - anders als Zipfel/Rathke (a.a.O., C 111, Art. 5 Rdnr. 24) meinen - keine
Abweichung vom allgemeinen (europäischen) Verbraucherleitbild vor, wie auch Art. 5 Abs.
3 S. 1 der UGP-Richtlinie und der in deren Umsetzung erlassene neue § 3 Abs. 2 S. 2
UWG zeigen.

Bei einer systematischen Auslegung ist zu berücksichtigen, dass die VNGA in Art. 5
allgemeine Bedingungen für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben aufstellt
(insbesondere in Abs. 1 a) und b)) und in Art. 8 f. besondere Bedingungen für
nährwertbezogene Angaben, insbesondere dass nach Art. 8 Abs. 1 nährwertbezogene
Angaben nur gemacht werden dürfen, wenn sie im Anhang zur Verordnung aufgeführt sind.
Diese an nährwertbezogene Angaben gestellten Anforderungen lassen durchaus
Rückschlüsse darauf zu, was der Verordnungsgeber überhaupt als nährwertbezogene
Angabe ansieht.

Zutreffend nimmt aufgrund dieser Auslegungskriterien Meisterernst (WRP 2010, 481, 485)
an, dass allgemein bekannte Eigenschaften oder nichtssagende anpreisende Auslobungen
keine nährwertbezogenen Angaben darstellen."



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

100 /106

3. Beispiele für nährwertbezogene Angaben

- "Reich an wertvollen Vitaminen und Nährstoffen"

Begründung des OLG Rostock (Urteil v. 25.05.2011, Az. 2 U 2/11):

Eine "nährwertbezogene Angabe" ist jede Angabe, mit der erklärt, suggeriert oder auch nur
mittelbar zum Ausdruck gebracht wird, dass ein Lebensmittel positive
Nährwerteigenschaften besitzt, und zwar aufgrund der Nährstoffe und Substanzen, die es
enthält (Art. 2 Nr. 4 VO EG 1924/2006). Der Hinweis "reich an wertvollen Vitaminen und
Mineralstoffen" soll auf die positiven, gesundheitsfördernden Eigenschaften des Produkts
hinweisen.

- "ENERGY + VODKA"

Begründung des OLG Hamm (Urteil vom 10.07.2012, Az: I-4 U 38/12, 4 U 38/12):
"Mit der Angabe "ENERGY + VODKA" wird dem Verbraucher im vorgenannten Sinne
suggeriert, dass dem hiermit bezeichneten Getränk aufgrund einer in ihm enthaltenen
anderen Substanz besondere positive Nährwerteigenschaften zukommen.

Maßgeblich ist insoweit laut des 16. Erwägungsgrundes der HCVO grundsätzlich das
Verständnis des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers, mithin das Verbraucherleitbild, wie es sich nach der
Rechtsprechung des EuGH herausgebildet hat. Diese Verkehrsauffassung können die
Mitglieder des erkennenden Senates aufgrund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung
beurteilen, ohne dass es hierfür besonderer Sachkunde bedürfen würde. Sie müssen sich
ausweislich des 16. Erwägungsgrundes der HCVO a.E. insoweit auf ihre eigene
Urteilsfähigkeit verlassen.
Durch den in der streitgegenständlichen Bezeichnung enthaltenen Begriff "Energy" wird
dem Verbraucher der Eindruck vermittelt, der Konsum des in dieser Weise beworbenen
Getränks verschaffe ihm just diese "Energy". Auch der verständige
Durchschnittsverbraucher versteht nämlich den englischen Begriff "Energy", zumal dieser
als Anglizismus weit verbreitet ist, durchaus als das, was er in die deutsche Sprache
übersetzt bedeutet. Das heißt als gleichbedeutend für Energie, Kraft, Tatkraft,
Leistungsvermögen. Er schreibt dem Getränk damit eine - wie es das Landgericht insoweit
durchaus zutreffend beschreibt - anregende, stimulierende Wirkung auf seinen Organismus
zu.

Die in Rede stehende Angabe kennzeichnet das Getränk damit für den Verbraucher als
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funktionelles Lebensmittel, und zwar aufgrund seiner solchermaßen positiven - und
ausweislich des 6. Erwägungsgrundes der HCVO fallen nur solche Eigenschaften in den
Anwendungsbereich der HCVO - Nährwerteigenschaften."

4. Beispiele für nicht-nährwertbezogene Angaben

- Früchtequark wird wie folgt beworben: "So wichtig wie das tägliche Glas Milch!"

Begründung des OLG Stuttgart (Urteil vom 03.02.2011, Az. 2 U 61/10):

"Nährwertbezogene" Angaben müssen sich nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 a) und b) VNGA
entweder auf die Energie (den Brennwert) oder "Nährstoffe oder andere Substanzen"
beziehen.

Eine nährwertbezogene Angabe liegt nur vor, wenn unmittelbar oder mittelbar erklärt wird,
ein Lebensmittel habe besondere (Hervorhebung durch den Senat) positive
Nährwerteigenschaften. Dies spricht dafür, dass ein Verweis auf allgemeine Vorzüge des
Lebensmittels oder einer Lebensmittelkategorie nicht als nährwertbezogene Angabe
anzusehen ist (Meisterernst, WRP 2010, 481, 484).

Streitig ist dabei, ob auch objektive Beschaffenheitsangaben nährwertbezogene Angaben
sein können (dazu Meisterernst, a.a.O., 484 f., der dies verneint). Dagegen spricht, dass
nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 VNGA jede "Angabe" zum Ausdruck bringen muss, dass ein
Lebensmittel besondere (Hervorhebungen durch den Senat) Eigenschaften besitzt, was bei
bloßen Sachinformationen verneint werden könnte (so Fezer-Meyer, UWG, 2. Aufl., § 4-S4
Rdnr. 296). Diese Sicht ist aber nicht zwingend; die Formulierung "besondere
Eigenschaften" könnte auch dahingehend verstanden werden, dass nur solche Angaben
nicht erfasst sein sollen, die sich auf allgemeine - und nicht besondere - Eigenschaften des
konkreten Lebensmittels beziehen (so etwa Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, C 111 Art. 2
Rdnr. 26 mit den Beispielen "Lebensmittel sind Mittel zum Leben" und "Fett gehört zur
Ernährung").

Durch die Tatbestandsmerkmale "erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar zum Ausdruck
gebracht" soll sichergestellt werden, dass auch Angaben erfasst werden, mit denen die
Eigenschaft des Lebensmittels nicht direkt angesprochen werden. "Mittelbar" sind dabei
Erklärungen, die erst durch bewusste oder unbewusste Assoziationen einen Bezug auf die
Eigenschaft des Lebensmittels ergeben, die also einen bestimmten Eindruck vermitteln
(Zipfel/Rathke, a.a.O., C 111 Art. 2 Rdnr. 27). Da sich die Verbote der Verordnung im
Vorfeld des Schutzes vor Täuschung bewegen, ist für den Begriff "Angabe" der Eindruck
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maßgebend, der bei den angesprochenen Verkehrskreisen entsteht; handelt es sich um
Verbraucher, ist entsprechend Art. 5 Abs. 2 VNGA auf den durchschnittlichen Verbraucher
abzustellen (Zipfel/Rathke, a.a.O., Art. 2 Rdnr. 28). Dabei ist auf den vom EuGH
entwickelten Maßstab des normal informierten und angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen, wie sich aus Erwägungsgrund 16
(aktuelle Fassung: 15) zur VNGA ausdrücklich ergibt, wobei aber dann, wenn sich eine
Angabe speziell an eine besondere Verbrauchergruppe wie z.B. Kinder richtet, die
Auswirkung der Angabe aus Sicht eines Durchschnittsmitglieds dieser Gruppe zu beurteilen
ist. Damit liegt - anders als Zipfel/Rathke (a.a.O., C 111, Art. 5 Rdnr. 24) meinen - keine
Abweichung vom allgemeinen (europäischen) Verbraucherleitbild vor, wie auch Art. 5 Abs.
3 S. 1 der UGP-Richtlinie und der in deren Umsetzung erlassene neue § 3 Abs. 2 S. 2
UWG zeigen.

Bei einer systematischen Auslegung ist zu berücksichtigen, dass die VNGA in Art. 5
allgemeine Bedingungen für nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben aufstellt
(insbesondere in Abs. 1 a) und b)) und in Art. 8 f. besondere Bedingungen für
nährwertbezogene Angaben, insbesondere dass nach Art. 8 Abs. 1 nährwertbezogene
Angaben nur gemacht werden dürfen, wenn sie im Anhang zur Verordnung aufgeführt sind.
Diese an nährwertbezogene Angaben gestellten Anforderungen lassen durchaus
Rückschlüsse darauf zu, was der Verordnungsgeber überhaupt als nährwertbezogene
Angabe ansieht.

Zutreffend nimmt aufgrund dieser Auslegungskriterien Meisterernst (WRP 2010, 481, 485)
an, dass allgemein bekannte Eigenschaften oder nichtssagende anpreisende Auslobungen
keine nährwertbezogenen Angaben darstellen.

Angewandt auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt ergibt sich bei Beachtung der unter
(1) genannten Aspekte Folgendes:

in Betracht kommt vorliegend lediglich eine gesundheitsbezogene Angabe i.S.d. Art. 2 Abs.
2 Nr. 2 und nicht Art. 2 Abs. 2 Nr. 1 VNGA, nachdem Nährstoffe gemäß Art. 2 Abs. 2 Nr. 2
auch Mineralstoffe sind und damit auch Kalzium, auf dessen Gehalt nach dem Vortrag der
Klägerin der angegriffene Slogan zumindest mittelbar abstelle.

Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass das Produkt, wie die Bezeichnung
"Monsterbacke" und die (auch bildliche) Gestaltung des Produkts insgesamt zeigt (vgl. Anl.
K 1 u. K 2 zur Klageschrift, nach Bl. 9), für Kinder bestimmt ist und insbesondere - wie die
Klägerin zu Recht annimmt (Klageschrift S. 5 = Bl. 5) - Kinder sich durch das Produkt
angesprochen fühlen sollen, um dann auf ihre Eltern einzuwirken, dieses zu kaufen, liegt



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

103 /106

bei dem angegriffenen Slogan für den hier in Frage stehenden Früchtequark keine
Auslobung vor, die eine besondere Eigenschaft eines Nährstoffs oder einer anderen
Substanz herausstellt, so dass nach den oben unter (1) beschriebenen Grundsätzen keine
nährwertbezogene Angabe vorliegt. Dies hat auch das Landgericht mit der Formulierung, es
handele sich um eine allgemeine Anpreisung (LGU S. 8 unten), ausdrücken wollen.

Die Angriffe der Berufung hiergegen haben im Ergebnis keinen Erfolg:

Zwar handelt es sich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht um eine objektive
Beschaffenheitsangabe, denn dass ein Produkt "so wichtig wie" etwas anderes ist, stellt
keine Angabe über objektive Eigenschaften des Produkts selbst dar, sondern letztlich einen
Vergleich. Die Frage, ob auch Beschaffenheitsangaben nährwertbezogene Angaben
darstellen können, muss vorliegend also nicht entschieden werden.

Der Slogan enthält aber nicht wie erforderlich eine nährwertbezogene Angabe i.S. einer
Angabe zu besonderen positiven Eigenschaften:

Nach Art. 5 Abs. 1 a) VNGA ist die Verwendung nährwertbezogener Angaben nur zulässig,
wenn nachgewiesen ist, dass eine positive ernährungsbezogene oder physiologische
Wirkung vorhanden ist. Diese Regelung weist darauf hin, dass mit der Angabe eine solche
Wirkung behauptet werden muss, wenn es sich um eine nährwertbezogene Angabe i. S. v.
Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 VNGA handeln soll. Das nimmt für gesundheitsbezogene Angaben auch
das BVerwG an (Vorlagebeschluss vom 23.09.2010, 3 C 36/09 Rdnr. 12 in Juris). Aufgrund
des Umstands, dass die Vorschrift des Art. 5 für nährwert- und gesundheitsbezogene
Angaben gleichermaßen gilt, kann für erstere aber nichts anderes gelten.

Bei einer unspezifischen Angabe, wie sie hier in Frage steht, wird eine solche Wirkung aber
nicht behauptet.
Zudem zeigen auch die Überschriften des Anhangs zu Art. 8 Abs. 1 der Verordnung,
welche die ausdrücklich zugelassene nährwertbezogenen Angaben enthalten, dass der
Verordnungsgeber trotz der weiten Formulierung "erklärt, suggeriert oder auch nur mittelbar
zum Ausdruck gebracht wird" in Art. 2 Abs. 2 Nr. 4 VNGA doch offenbar davon ausgeht,
dass es sich bei einer nährwertbezogenen Angabe um eine recht spezifischen, konkreten
Aussage handeln muss (wie etwa in Fällen LG Düsseldorf, GRUR-RR 2008, 439, wo für ein
Getränk mit den Aussagen "mit viel Calcium, Magnesium", "... ist calciumreich" und "weitere
wichtige Bestandteile sind Calcium und Magnesium" geworben wurde, und LG Frankfurt,
Beschluss vom 05.10.2009, 3-11 O 135/09, angeführt bei Hagenmeyer, WRP 2010, 492 in
Fn. 5, wo die Angabe "mit der Extraportion Calcium" lautete). - So liegt der vorliegende Fall
aber gerade nicht."



Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

104 /106

Definition: Nährwertprofil

Hierzu das Bundesinstitut für Risikobewertung (s. FAQ vom 25.05.2007
(http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_naehrwertprofilen_und_health_claim
s-9142.html)):

"Nährwertprofile sind Anforderungen an ein Lebensmittel. Danach darf ein bestimmter Gehalt von
Nährstoffen in einem Lebensmittel nicht über- bzw. unterschritten werden, wenn dieses
Lebensmittel eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe tragen soll. Nährwertprofile sollen
verhindern, dass "ungesunde" Lebensmittel mit derartigen Aussagen beworben werden dürfen und
damit den Anschein erwecken, sie hätten einen höheren Nährwert als es tatsächlich der Fall ist.
Nährwertprofile richten sich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Zusammenhänge
zwischen Ernährung und Gesundheit und werden von der EU-Kommission festgelegt"

Die EFSA (http://www.efsa.europa.eu/de) (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit)
erklärt den Begriff wie folgt (http://www.efsa.europa.eu/de/faqs/faqnutrition.htm?wtrl=01):

"Die Verordnung über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel legt fest,
dass Lebensmittel, die nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben tragen, bestimmte
ernährungsphysiologische Anforderungen - sogenannte "Nährwertprofile" - erfüllen müssen. Nur
unter diesen Voraussetzungen dürfen solche Angaben über Lebensmittel gemacht werden.
Derartige Profile dienen dazu, dass Verbraucher, die sich bei der Auswahl einer gesunden
Ernährung an solchen Angaben orientieren und Lebensmittel, die diese Angaben tragen, als
ernährungsphysiologisch oder gesundheitlich vorteilhaft betrachten, in Bezug auf den
Gesamtnährwert dieser Lebensmittel nicht irregeführt werden. Die Europäische Kommission und
die Mitgliedstaaten werden auf der Grundlage der wissenschaftlichen Beratung durch die EFSA ein
System von Nährwertprofilen einführen und Nährwertprofile für Lebensmittel festlegen, die
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben tragen."
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Definition: Werbung

Gemäß der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung bedeutet "?Werbung? jede
Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs mit
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, zu fördern" (ABl. L 376 vom
27.12.2006, S. 21).

Der Unterschied zwischen "Kennzeichnung" und "Werbung" besteht darin, dass sich die
"Kennzeichnung" auf die Abgabe des Lebensmittels an den Endverbraucher bezieht, die
"Werbung" dagegen auf die Förderung des Absatzes von Lebensmitteln durch den
Lebensmittelunternehmer.
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